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 Entwurf eines Gesetzes zur Vereinfachung und Beschleunigung
 von Zulassungsverfahren für Verkehrsprojekte

 A.  Problem und Ziel

 Die  heute  geltenden  Vorschriften  zur  Planung  des  Baus  und  der  Änderung  von
 Bundesfernstraßen,  Betriebsanlagen  der  Eisenbahn,  von  Bundeswasserstraßen
 und  Flughäfen  werden  den  Anforderungen,  die  der  am  1.  Mai  2004  wesentlich
 erweiterte  europäische  Binnenmarkt  an  die  Transparenz,  Berechenbarkeit  und
 Zügigkeit  der  Entscheidungsprozesse  in  den  Verwaltungen  des  Bundes  und  der
 Länder  stellt,  nicht  mehr  gerecht.  Dies  ist  insbesondere  deshalb  unbefriedigend,
 weil  Deutschland  noch  stärker  als  bisher  die  Rolle  eines  bevorzugten  Stand-
 ortes  für  Logistikdienstleister,  Industrie  und  Mittelstand  sowie  eines  Transit-
 landes  zukommt  und  daher  in  besonderem  Maße  auf  eine  leistungsfähige  Infra-
 struktur angewiesen ist.

 Die  Notwendigkeit,  weitere  Maßnahmen  zur  Vereinfachung  und  Beschleuni-
 gung  von  Planungsverfahren  für  Verkehrsprojekte  zu  ergreifen,  besteht  un-
 geachtet  der  bisherigen  Instrumente  zur  Planungsvereinfachung  im  Verkehrs-
 bereich.  Diese  spiegeln  den  Stand  der  nationalen  Umsetzung  des  Europäischen
 Rechts  zu  Beginn  des  letzten  Jahrzehnts  wider  und  sind  in  ihrer  Beschleu-
 nigungswirkung  inzwischen  in  wesentlichen  Teilen  unvollständig.  Das  gilt
 namentlich  für  das  Planungsvereinfachungsgesetz  vom  17.  Dezember  1993
 (BGBl.  I  S.  2123),  mit  dem  viele  Maßgaben  des  Verkehrswegeplanungs-
 beschleunigungsgesetzes  vom  16.  Dezember  1991  (BGBl.  I  S.  2174)  in  seiner
 ursprünglichen  Fassung  in  das  bundesweit  geltende  Recht  übernommen  und  spä-
 ter  mit  dem  Genehmigungsverfahrensbeschleunigungsgesetz  vom  12.  Dezem-
 ber  1996  (BGBl.  I  S.  1354)  im  Verwaltungsverfahrensrecht  des  Bundes  und  der
 Länder  nachvollzogen  worden  sind.  Auch  der  Erfahrungsbericht  der  Bundes-
 regierung  zum  Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz  (Bundestags-
 drucksache  15/2311)  empfiehlt  eine  Verbesserung  der  Effizienz  von  Planungs-
 entscheidungen.

 Insbesondere  fehlt  bislang  im  Verkehrsbereich  eine  auf  den  Schutz  der  Umwelt
 bezogene,  ausdrückliche  und  klare  Regelung  über  die  Rechtsstellung  anerkann-
 ter  Naturschutzvereine  im  Anhörungsverfahren  zur  Planfeststellung.  Der  Ge-
 setzentwurf  gleicht  die  Rechtsstellung  anerkannter  Naturschutzvereine  der-
 jenigen von privaten Personen an.

 Darüber  hinaus  greift  der  vorliegende  Gesetzentwurf  zahlreiche  weitere  von
 der  Planungspraxis  aufgeworfene  Probleme  auf  und  setzt  die  entsprechenden
 Detaillösungen  zur  Vereinfachung,  Beschleunigung  und  Stabilisierung  der
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Planungsprozesse  für  den  Verkehrsbereich  um  (u.  a.  aus  der  Initiative  Luftver-
 kehr für Deutschland).

 Der  Gesetzentwurf,  der  auf  dem  Entwurf  der  Bundesregierung  für  ein  Gesetz
 zur  Beschleunigung  von  Planungsverfahren  für  Infrastrukturvorhaben  (Bundes-
 ratsdrucksache  363/05  vom  19.  Mai  2005)  aufbaut  –  allerdings  den  Bereich  der
 Energiewirtschaft  ausklammert  –  und  die  Anträge  im  Bundesrat  hierzu  weitest-
 gehend  berücksichtigt,  steht  in  engem  verkehrs-  und  standortpolitischen  Kon-
 text  zu  dem  Dritten  Gesetz  zur  Änderung  des  Verkehrswegeplanungsbeschleu-
 nigungsgesetzes  vom  21.  Dezember  2004  (BGBl.  I  S.  3644)  sowie  zu  der
 Stellungnahme  der  Bundesregierung  vom  15.  Dezember  2004  zu  einem  Ge-
 setzentwurf  des  Bundesrates  vom  5.  November  2004  (Bundestagsdrucksache
 15/4536).  Darin  hatte  die  Bundesregierung  angekündigt,  weitere  Maßnahmen
 zur  Vereinfachung  und  Beschleunigung  von  Planungsverfahren  für  Verkehrs-
 infrastrukturvorhaben  zu  ergreifen  und  damit  den  ostdeutschen  Ländern  einen
 gleitenden  Übergang  in  ein  für  ganz  Deutschland  verbessertes  und  vereinheit-
 lichtes Planungsrecht zu ermöglichen.

 B.  Lösung

 Annahme  des  Gesetzentwurfs  mit  dem  Ziel,  weitere  Maßnahmen  zur  Beschleu-
 nigung  und  Vereinfachung  von  Planungsverfahren  für  Verkehrsprojekte  zu  er-
 greifen  und  damit  insbesondere  die  Rechtsstellung  anerkannter  Naturschutz-
 vereine  im  Anhörungsverfahren  zur  Planfeststellung  im  Interesse  der  Verein-
 fachung,  Transparenz  und  Beschleunigung  der  Verfahren  ausdrücklich  zu
 regeln.  Beseitigung  von  Problemen  aus  der  Planungspraxis  durch  Detailmaß-
 nahmen  zur  Stabilisierung  des  Planungsprozesses.  Verkürzung  der  gesamten
 Dauer  eines  Verfahrens  bis  zur  Unanfechtbarkeit  des  Planfeststellungsbeschlus-
 ses  bzw.  der  Plangenehmigung  durch  die  erstinstanzliche  Zuständigkeit  des
 Bundesverwaltungsgerichts.

 C.  Alternativen

 Keine

 D.  Finanzielle Mehraufwendungen

 1.  Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

 Bund,  Ländern  und  Gemeinden  entstehen  durch  das  Gesetz  zur  Beschleunigung
 von Zulassungsverfahren für Verkehrsprojekte keine zusätzlichen Kosten.

 2.  Vollzugsaufwand

 Bund,  Ländern  und  Gemeinden  entstehen  durch  den  Vollzug  des  Gesetzes  zur
 Beschleunigung  von  Zulassungsverfahren  für  Verkehrsprojekte  keine  zusätz-
 lichen  Kosten.  Es  ist  vielmehr  damit  zu  rechnen,  dass  durch  die  Reduzierung
 des  Verwaltungsaufwands  auch  die  damit  verbundenen  Kosten  vermindert  wer-
 den  können.  In  welchem  Umfang  dies  geschehen  wird,  kann  allerdings  nicht
 abgeschätzt werden.

 E.  Sonstige Kosten

 Der  Wirtschaft,  insbesondere  der  mittelständischen  Wirtschaft,  entstehen  keine
 zusätzlichen  Kosten;  möglicherweise  sind  Kosteneinsparungen  realisierbar.
 Geringfügige,  kosteninduzierte  Einzelpreisänderungen  lassen  sich  nicht  aus-
 schließen.  Auswirkungen  auf  das  Preisniveau,  insbesondere  auf  das  Ver-
 braucherpreisniveau, sind jedoch nicht zu erwarten.
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Anlage  1
 Entwurf eines Gesetzes zur Vereinfachung und Beschleunigung
 von Zulassungsverfahren für Verkehrsprojekte
 Der  Bundestag  hat  mit  Zustimmung  des  Bundesrates  das
 folgende Gesetz beschlossen:

 Artikel  1

 Änderung des Verwaltungsverfahrensgesetzes

 Das  Verwaltungsverfahrensgesetz  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  vom  23.  Januar  2003  (BGBl.  I  S.  102),  ge-
 ändert  durch  Artikel  4  Abs.  8  des  Gesetzes  vom  5.  Mai
 2004 (BGBl.  I S.  718), wird wie folgt geändert:

 1.  §  73 wird wie folgt geändert:

 Absatz  6 wird wie folgt geändert:

 a)  Satz  1 wird wie folgt gefasst:

 „Nach  Ablauf  der  Einwendungsfrist  kann  die  An-
 hörungsbehörde Erörterungstermine durchführen.“

 b)  Nach Satz  1 werden folgende Sätze eingefügt:

 „Dies  gilt  insbesondere,  wenn  diese  zu  einer  ergän-
 zenden  Sachverhaltsaufklärung  oder  zur  Suche  nach
 Einigungsmöglichkeiten  dienen  können.  Die  Erörte-
 rung,  an  der  der  Träger  des  Vorhabens  teilnimmt,
 kann  dabei  auf  die  Erörterung  bestimmter  entschei-
 dungserheblicher  Einwendungen  und  Stellungnah-
 men  und  Gutachten  von  Behörden  und  Sachverstän-
 digen  beschränkt  werden.  Soweit  eine  Erörterung  nur
 mit  bestimmten  Einwendern  und  Behörden  erfolgen
 soll,  werden  diese  mindestens  eine  Woche  vorher
 schriftlich  benachrichtigt.  Im  Übrigen  ist  der  Erörte-
 rungstermin  mindestens  eine  Woche  vorher  ortsüb-
 lich  bekannt  zu  machen.  Soll  der  Erörterungstermin
 auf  einzelne  Themenbereiche  beschränkt  werden,  ist
 dies  in  der  Benachrichtigung  an  die  Teilnehmer  des
 Erörterungstermins  oder  in  der  öffentlichen  Bekannt-
 machung mitzuteilen.“

 c)  Der bisherige Satz  2 wird aufgehoben.

 2.  §  74 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz  2 Satz  1 wird wie folgt gefasst:

 „Im  Planfeststellungsbeschluss  entscheidet  die  Plan-
 feststellungsbehörde  über  die  Einwendungen,  über
 die keine Einigung erzielt werden konnte.“

 b)  Absatz  3 Halbsatz  1 wird wie folgt gefasst:

 „Soweit  nicht  die  Gesamtregelung  des  Vorhabens  be-
 rührt  wird,  kann  die  Entscheidung  über  einzelne  Fra-
 gen vorbehalten werden;“.

 Artikel  2

 Änderung des Raumordnungsgesetzes

 §  15  Abs.  2  des  Raumordnungsgesetzes  vom  18.  August
 1997  (BGBl.  I  S.  2081,  2102),  zuletzt  geändert  durch  Arti-

 kel  2b  des  Gesetzes  vom  25.  Juni  2005  (BGBl.  I  S.  1746),
 wird wie folgt gefasst:

 „(2)  Die  Länder  können  im  Einzelfall  von  der  Durch-
 führung eines Raumordnungsverfahrens absehen.“

 Artikel  3

 Änderung des Gesetzes
 über die Umweltverträglichkeitsprüfung

 Die  Anlage  1  des  Gesetzes  über  die  Umweltverträglich-
 keitsprüfung  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom
 25.  Juni  2005  (BGBl.  I  S.  1757,  2797),  geändert  durch  Arti-
 kel  2  des  Gesetzes  vom  24.  Juni  2005  (BGBl.  I  S.  1794),
 wird wie folgt geändert:

 1.  Die  Erläuterung  zur  Art  des  Vorhabens  in  Nr.  14.4  wird
 wie folgt gefasst:

 „Bau  einer  neuen  vier-  oder  mehrstreifigen  Bundes-
 straße,  wenn  diese  neue  Straße  eine  durchgehende  Länge
 von  5  km  oder  mehr  aufweist,  sowie  Bau  einer  vier-  oder
 mehrstreifigen  Bundesfernstraße  durch  Verlegung  und/
 oder  Ausbau  einer  Bundesfernstraße,  wenn  dieser  ge-
 änderte  Bundesfernstraßenabschnitt  eine  durchgehende
 Länge von 10  km oder mehr aufweist;“.

 2.  Die  Erläuterung  zur  Art  des  Vorhabens  in  Nr.  14.5  wird
 wie folgt gefasst:

 „Bau einer sonstigen Bundesstraße, wenn das Vorhaben

 a)  einzeln  oder  im  Zusammenwirken  mit  anderen  Vor-
 haben  zu  erheblichen  Beeinträchtigungen  eines  nach
 den  Richtlinien  79/409/EWG  des  Rates  vom  2.  April
 1979  über  die  Erhaltung  der  wild  lebenden  Vogel-
 arten  (ABl.  EG  Nr.  L  103  S.  1),  zuletzt  geändert
 durch  Verordnung  (EG)  Nr.  807/2003  des  Rates  vom
 14.  April  2003  (ABl.  EG  Nr.  L  122  S.  36),  oder  92/43
 EWG  des  Rates  vom  21.  Mai  1992  zur  Erhaltung  der
 natürlichen  Lebensräume  sowie  der  wild  lebenden
 Tiere  und  Pflanzen  (ABl.  EG  Nr.  L  206  S.  7),  zuletzt
 geändert  durch  Verordnung  (EG)  Nr.  1882/2003  des
 Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom
 29.  September  2003  (ABl.  EG  Nr.  L  284  S.  1),  unter
 Schutz  stehenden  Gebietes,  eines  Nationalparks  oder
 eines  Naturschutzgebietes  führen  kann  oder  in  der
 Schutzzone  I  oder  II  oder  auf  eine  Länge  von  mehr
 als  3  km  in  der  Schutzzone  III  eines  Wasserschutz-
 gebietes liegt,

 b)  auf  einer  Länge  von  mehr  als  4  km  in  Biosphärenre-
 servaten,  Landschaftsschutzgebieten,  Denkmalberei-
 chen  oder  Gebieten  liegt,  die  historisch,  kulturell
 oder archäologisch von Bedeutung sind,

 c)  auf  einer  Länge  von  mehr  als  2,5  km  in  Gebieten
 oder  Ballungsräumen  liegt,  für  die  nach  Artikel  8
 Abs.  3  der  Richtlinie  96/62/EG  des  Rates  vom
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27.  September  1996  über  die  Beurteilung  und  die
 Kontrolle  der  Luftqualität  (ABl.  EG  Nr.  L  296  S.  55),
 geändert  durch  Verordnung  (EG)  Nr.  1882/2003  des
 Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom
 29.  September  2003  (ABl.  EG  Nr.  L  284  S.  1),  eine
 Luftreinhalteplanung erforderlich ist,

 d)  in  geschlossenen  Ortslagen  mit  überwiegender
 Wohnbebauung  liegt  und  von  mehr  als  1  km  eine
 durchschnittliche  tägliche  Verkehrsbelastung  von
 mindestens  5  000  Kraftfahrzeugen  je  Tag  in  einem
 Prognosezeitraum von 10  Jahren zu erwarten ist,

 e)  auf  einer  Länge  von  mehr  als  5  km  in  Naturparks
 oder in Waldgebieten liegt,

 f)  mindestens  zwei  der  genannten  Schwellenwerte  zu
 75 Prozent erfüllt

 oder  mehrere  Vorhaben  derselben  Art,  die  von  dem-
 selben  oder  mehreren  Trägern  verwirklicht  werden  sol-
 len  und  in  einem  engen  zeitlichen  oder  räumlichen  Zu-
 sammenhang  stehen  (kumulierende  Vorhaben),  zusam-
 men  die  maßgeblichen  Schwellen  erreichen  oder  über-
 schreiten;“.

 3.  Die  Erläuterung  zur  Art  des  Vorhabens  in  Nr.  14.6  wird
 wie folgt gefasst:

 „Änderung von Vorhaben nach Nr.  14.5;“.

 Artikel  4

 Änderung des Allgemeinen Eisenbahngesetzes

 Das  Allgemeine  Eisenbahngesetz  vom  27.  Dezember
 1993  (BGBl.  I  S.  2378,  2396,  1994  I  S.  2439),  zuletzt  ge-
 ändert  durch  Artikel  1  des  Gesetzes  vom  3.  August  2005
 (BGBl.  I S.  2270), wird wie folgt geändert:

 1.  In  §  17  Abs.  1  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „Planung“
 die Wörter „und der Baudurchführung“ eingefügt.

 2.  §  18 wird durch die folgenden §§  18 bis 18d ersetzt:

 „§  18
 Erfordernis der Planfeststellung

 Betriebsanlagen  einer  Eisenbahn  einschließlich  der
 Bahnfernstromleitungen  dürfen  nur  gebaut  oder  geändert
 werden,  wenn  der  Plan  vorher  festgestellt  ist.  Bei  der
 Planfeststellung  sind  die  von  dem  Vorhaben  berührten
 öffentlichen  und  privaten  Belange  einschließlich  der
 Umweltverträglichkeit  im  Rahmen  der  Abwägung  zu  be-
 rücksichtigen.  Für  das  Planfeststellungsverfahren  gelten
 die  §§  72  bis  78  des  Verwaltungsverfahrensgesetzes
 nach  Maßgabe  dieses  Gesetzes.  Die  Maßgaben  gelten
 entsprechend,  wenn  das  Verfahren  landesrechtlich  durch
 ein Verwaltungsverfahrensgesetz geregelt ist.

 §  18a
 Anhörungsverfahren

 Für  das  Anhörungsverfahren  gilt  §  73  des  Verwal-
 tungsverfahrensgesetzes mit folgenden Maßgaben:

 1.  Die  Anhörungsbehörde  prüft  den  Plan  unverzüglich
 nach  Eingang  auf  Vollständigkeit  und  teilt  dem  Trä-
 ger  des  Vorhabens  mit,  welche  Unterlagen  nachzu-
 reichen sind.

 2.  Die  Auslegung  des  Plans  erfolgt  in  den  Gemeinden,
 in  denen  sich  das  Vorhaben  voraussichtlich  auswirkt.
 Der  Plan  soll  die  Namen  und  Anschriften  der  betrof-
 fenen  Grundstückseigentümer  erkennen  lassen;  die
 Grundstückseigentümer  dürfen  dabei  nach  dem
 Grundbuch  bezeichnet  werden,  soweit  dem  Träger
 des  Vorhabens  nicht  dessen  Unrichtigkeit  bekannt  ist.

 3.  Durch  die  ortsübliche  Bekanntmachung  der  Ausle-
 gung  im  Sinne  von  §  73  Abs.  5  Satz  1  des  Verwal-
 tungsverfahrensgesetzes  in  den  Gemeinden  werden
 die  nach  §  59  des  Bundesnaturschutzgesetzes  vom
 25.  März  2002  (BGBl.  I  S.  1193),  zuletzt  geändert
 durch  Artikel  40  des  Gesetzes  vom  21.  Juni  2005
 (BGBl.  I  S.  1818),  oder  nach  landesrechtlichen  Vor-
 schriften  im  Rahmen  des  §  60  des  Bundesnatur-
 schutzgesetzes  anerkannten  Naturschutzvereine  be-
 nachrichtigt  und  erhalten  Gelegenheit  zur  Stellung-
 nahme.

 4.  Für  anerkannte  Naturschutzvereine  gilt  §  73  Abs.  4
 Satz  1  des  Verwaltungsverfahrensgesetzes  entspre-
 chend.  §  73  Abs.  6  des  Verwaltungsverfahrensgeset-
 zes  gilt  entsprechend,  wenn  die  anerkannten  Natur-
 schutzvereine  fristgerecht  Stellung  genommen  ha-
 ben.  Sie  sind  von  dem  Erörterungstermin  zu  benach-
 richtigen.

 5.  Nicht  ortsansässige  Betroffene,  deren  Person  und
 Aufenthalt  bekannt  sind,  sollen  auf  Veranlassung  der
 Anhörungsbehörde  von  der  Auslegung  in  der  Ge-
 meinde  mit  dem  Hinweis  nach  §  73  Abs.  5  Satz  2  des
 Verwaltungsverfahrensgesetzes  benachrichtigt  wer-
 den.

 6.  Die  Anhörungsbehörde  hat  die  Erörterung  innerhalb
 von  drei  Monaten  nach  Ablauf  der  Einwendungsfrist
 abzuschließen.  Die  Anhörungsbehörde  gibt  ihre  Stel-
 lungnahme  innerhalb  eines  Monats  nach  Abschluss
 der  Erörterung  ab  und  leitet  sie  innerhalb  dieser  Frist
 mit  dem  Plan,  den  Stellungnahmen  der  Behörden,
 den  Stellungnahmen  der  anerkannten  Naturschutz-
 vereine  und  den  nicht  erledigten  Einwendungen  der
 Planfeststellungsbehörde  zu.  Findet  kein  Erörte-
 rungstermin  statt,  so  hat  die  Anhörungsbehörde  ihre
 Stellungnahme  innerhalb  von  sechs  Wochen  nach
 Ablauf  der  Einwendungsfrist  abzugeben  und  zusam-
 men  mit  den  sonstigen  in  Satz  2  aufgeführten  Unter-
 lagen der Planfeststellungsbehörde zuzuleiten.

 7.  Soll  ein  ausgelegter  Plan  geändert  werden,  so  sind
 auch  anerkannte  Naturschutzvereine  entsprechend
 §  73  Abs.  8  Satz  1  des  Verwaltungsverfahrensgeset-
 zes  zu  beteiligen.  Für  anerkannte  Naturschutzvereine,
 die  sich  nicht  in  der  Frist  des  §  73  Abs.  4  Satz  1  des
 Verwaltungsverfahrensgesetzes  geäußert  haben,  und
 im  Falle  des  §  73  Abs.  8  des  Verwaltungsverfahrens-
 gesetzes,  erfolgt  die  Benachrichtigung  von  der  Plan-
 änderung  und  der  Frist  zur  Stellungnahme  in  ent-
 sprechender  Anwendung  der  Nummer  3.  Im  Regel-
 fall  kann  von  einer  Erörterung  im  Sinne  des  §  73
 Abs.  6  des  Verwaltungsverfahrensgesetzes  und  des
 §  9  Abs.  1  Satz  2  des  Gesetzes  über  die  Umweltver-
 träglichkeitsprüfung abgesehen werden.
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8.  Einwendungen  gegen  den  Plan  oder  dessen  Ände-
 rung  im  Sinne  des  §  73  Abs.  8  des  Verwaltungsver-
 fahrensgesetzes  sind  nach  Ablauf  der  Einwendungs-
 frist  ausgeschlossen.  Einwendungen  und  Stellung-
 nahmen  der  anerkannten  Naturschutzvereine  sind
 nach  Ablauf  der  Äußerungsfrist  nach  Nummer  4
 und  7  ausgeschlossen.  Auf  die  Rechtsfolgen  der
 Sätze  1  und  2  ist  in  der  Bekanntmachung  der  Aus-
 legung  oder  bei  der  Bekanntgabe  der  Einwendungs-
 oder  Stellungnahmefrist  sowie  in  der  Benachrichti-
 gung  der  anerkannten  Naturschutzvereine  hinzuwei-
 sen.  Stellungnahmen  der  Behörden,  die  nach  Ablauf
 der  Frist  nach  §  73  Abs.  3a  Satz  1  des  Verwaltungs-
 verfahrensgesetzes  eingehen,  müssen  bei  der  Fest-
 stellung  des  Plans  nicht  berücksichtigt  werden;  dies
 gilt  nicht,  wenn  später  von  einer  Behörde  vorge-
 brachte  öffentliche  Belange  der  Planfeststellungs-
 behörde  auch  ohne  ihr  Vorbringen  bekannt  sind  oder
 hätten bekannt sein müssen.

 §  18b
 Planfeststellungsbeschluss, Plangenehmigung

 Für  Planfeststellungsbeschluss  und  Plangenehmigung
 gilt  §  74  des  Verwaltungsverfahrensgesetzes  mit  folgen-
 den Maßgaben:

 1.  Eine  Plangenehmigung  darf  im  Falle  des  §  74  Abs.  6
 des  Verwaltungsverfahrensgesetzes  nur  erteilt  wer-
 den,  wenn  es  sich  nicht  um  ein  Vorhaben  handelt,  für
 das  nach  dem  Gesetz  über  die  Umweltverträglich-
 keitsprüfung  eine  Umweltverträglichkeitsprüfung
 durchzuführen ist.

 2.  Ergänzend  zu  §  74  Abs.  6  Satz  1  Nr.  1  des  Verwal-
 tungsverfahrensgesetzes  steht  der  Erteilung  einer
 Plangenehmigung  nicht  entgegen,  wenn  Rechte  an-
 derer nicht wesentlich beeinträchtigt werden.

 3.  Die  Plangenehmigung  hat  die  Rechtswirkungen  der
 Planfeststellung.

 4.  §  74  Abs.  7  des  Verwaltungsverfahrensgesetzes  gilt
 mit  der  Maßgabe,  dass  es  sich  nicht  um  ein  Vorhaben
 handelt,  für  das  nach  dem  Gesetz  über  die  Umwelt-
 verträglichkeitsprüfung  eine  Umweltverträglichkeits-
 prüfung  durchzuführen  ist  und  Rechte  anderer  nicht
 beeinträchtigt werden.

 5.  Planfeststellungsbeschluss  und  Plangenehmigung
 sind  dem  Träger  des  Vorhabens,  den  anerkannten
 Naturschutzvereinen,  über  deren  Stellungnahmen
 entschieden  worden  ist,  und  denjenigen,  über  deren
 Einwendungen  entschieden  worden  ist,  mit  Rechts-
 behelfsbelehrung  zuzustellen;  §  74  Abs.  4  und  5  des
 Verwaltungsverfahrensgesetzes  bleiben  im  Übrigen
 unberührt.

 §  18c
 Rechtswirkungen der Planfeststellung

 und der Plangenehmigung

 Für  die  Rechtswirkungen  der  Planfeststellung  und
 Plangenehmigung  gilt  §  75  des  Verwaltungsverfahrens-
 gesetzes mit folgenden Maßgaben:

 1.  Der  Plan  tritt  außer  Kraft,  wenn  mit  seiner  Durch-
 führung  nicht  innerhalb  von  zehn  Jahren  nach  Eintritt
 der Unanfechtbarkeit begonnen wird.

 2.  Als  Beginn  der  Durchführung  des  Plans  gilt  jede  erst-
 mals  nach  außen  erkennbare  Tätigkeit  von  mehr  als
 nur  geringfügiger  Bedeutung  zur  planmäßigen  Ver-
 wirklichung  des  Vorhabens;  eine  spätere  Unterbre-
 chung  der  Verwirklichung  des  Vorhabens  berührt  den
 Beginn der Durchführung nicht.

 §  18d
 Rechtsbehelfe

 (1)  Die  Anfechtungsklage  gegen  einen  Planfeststel-
 lungsbeschluss  oder  eine  Plangenehmigung  für  den  Bau
 oder  die  Änderung  von  Betriebsanlagen  einer  Eisenbahn
 hat  keine  aufschiebende  Wirkung.  Der  Antrag  auf  An-
 ordnung  der  aufschiebenden  Wirkung  der  Anfechtungs-
 klage  gegen  einen  Planfeststellungsbeschluss  oder  eine
 Plangenehmigung  nach  §  80  Abs.  5  Satz  1  der  Verwal-
 tungsgerichtsordnung  kann  nur  innerhalb  eines  Monats
 nach  der  Zustellung  des  Planfeststellungsbeschlusses
 oder  der  Plangenehmigung  gestellt  und  begründet  wer-
 den.  Darauf  ist  in  der  Rechtsbehelfsbelehrung  hinzu-
 weisen.  §  58  der  Verwaltungsgerichtsordnung  gilt  ent-
 sprechend.  Treten  später  Tatsachen  ein,  die  die  Anord-
 nung  der  aufschiebenden  Wirkung  rechtfertigen,  so  kann
 der  durch  den  Planfeststellungsbeschluss  oder  die  Plan-
 genehmigung  Beschwerte  einen  hierauf  gestützten  An-
 trag  nach  §  80  Abs.  5  Satz  1  der  Verwaltungsgerichts-
 ordnung  innerhalb  einer  Frist  von  einem  Monat  stellen
 und  begründen.  Die  Frist  beginnt  mit  dem  Zeitpunkt,  in
 dem  der  Beschwerte  von  den  Tatsachen  Kenntnis  er-
 langt.

 (2)  Der  Kläger  hat  innerhalb  einer  Frist  von  sechs
 Wochen  nach  Zustellung  des  Planfeststellungsbeschlus-
 ses  oder  der  Plangenehmigung  die  zur  Begründung  sei-
 ner  Klage  dienenden  Tatsachen  und  Beweismittel  an-
 zugeben.  §  87b  Abs.  3  der  Verwaltungsgerichtsordnung
 gilt entsprechend.

 (3)  Mängel  bei  der  Abwägung  der  von  dem  Vorhaben
 berührten  öffentlichen  und  privaten  Belange  sind  nur
 erheblich,  wenn  sie  offensichtlich  und  auf  das  Ab-
 wägungsergebnis  von  Einfluss  gewesen  sind.  Erhebliche
 Mängel  bei  der  Abwägung  oder  eine  Verletzung  von
 Verfahrens-  oder  Formvorschriften  führen  nur  dann  zur
 Aufhebung  des  Planfeststellungsbeschlusses  oder  der
 Plangenehmigung,  wenn  sie  nicht  durch  Planergänzung
 oder  durch  ein  ergänzendes  Verfahren  behoben  werden
 können;  die  §§  45  und  46  des  Verwaltungsverfahrens-
 gesetzes bleiben unberührt.“

 3.  §  20 wird aufgehoben.

 4.  Nach §  22 wird folgender §  22a eingefügt:

 „§  22a
 Entschädigungsverfahren

 Soweit  der  Vorhabenträger  auf  Grund  eines  Planfeststel-
 lungsbeschlusses  oder  einer  Plangenehmigung  verpflichtet
 ist,  eine  Entschädigung  in  Geld  zu  leisten,  und  über  die
 Höhe  der  Entschädigung  keine  Einigung  zwischen  dem  Be-
 troffenen  und  dem  Träger  des  Vorhabens  zustande  kommt,
 entscheidet  auf  Antrag  eines  der  Beteiligten  die  nach  Lan-
 desrecht  zuständige  Behörde;  für  das  Verfahren  und  den
 Rechtsweg  gelten  die  Enteignungsgesetze  der  Länder  ent-
 sprechend.“
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5.  Nach §  37 wird folgender §  37a angefügt:

 „§  37a
 Übergangsregelung für Planungen

 (1)  Vor  dem  1.  Januar  2006  begonnene  Planungsver-
 fahren  werden  nach  den  Vorschriften  dieses  Gesetzes  in
 der  ab  dem  …  [Einsetzen:  Tag  des  Inkrafttretens  dieses
 Änderungsgesetzes]  geltenden  Fassung  weitergeführt.
 §  11  Abs.  2  des  Verkehrswegeplanungsbeschleunigungs-
 gesetzes  vom  16.  Dezember  1991  (BGBl.  I  S.  2174),
 zuletzt  geändert  durch  Gesetz  vom  22.  Dezember  2005
 (BGBl.  I S.  3691) bleibt unberührt.

 (2)  §  18c  gilt  auch  für  Planfeststellungsbeschlüsse  und
 Plangenehmigungen,  die  vor  dem  1.  Januar  2006  er-
 lassen  worden  sind,  soweit  der  Plan  noch  nicht  außer
 Kraft getreten ist.“

 Artikel  5

 Änderung des Bundesfernstraßengesetzes

 Das  Bundesfernstraßengesetz  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  vom  20.  Februar  2003  (BGBl.  I  S.  286),  ge-
 ändert  durch  Artikel  3  des  Gesetzes  vom  22.  April  2005
 (BGBl.  I S.  1128), wird wie folgt geändert:

 1.  §  2 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  5  Satz  2  wird  die  Angabe  „(§  17  Abs.  2)“
 durch die Angabe „(§  17b Abs.  1 Nr.  4)“ ersetzt.

 b)  In  Absatz  6  Satz  2  wird  die  Angabe  „§  17  Abs.  1“
 durch die Angabe „§  17“ ersetzt.

 2.  In  §  16a  Abs.  1  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „Planung“
 die Wörter „und der Baudurchführung“ eingefügt.

 3.  §  17 wird durch die folgenden §§  17 bis 17d ersetzt:

 „§  17
 Erfordernis der Planfeststellung

 Bundesfernstraßen  dürfen  nur  gebaut  oder  geändert
 werden,  wenn  der  Plan  vorher  festgestellt  ist.  Bei  der
 Planfeststellung  sind  die  von  dem  Vorhaben  berührten
 öffentlichen  und  privaten  Belange  einschließlich  der
 Umweltverträglichkeit  im  Rahmen  der  Abwägung  zu  be-
 rücksichtigen.  Für  das  Planfeststellungsverfahren  gelten
 die  §§  72  bis  78  des  Verwaltungsverfahrensgesetzes
 nach  Maßgabe  dieses  Gesetzes.  Die  Maßgaben  gelten
 entsprechend,  wenn  das  Verfahren  landesrechtlich  durch
 ein Verwaltungsverfahrensgesetz geregelt ist.

 §  17a
 Anhörungsverfahren

 Für  das  Anhörungsverfahren  gilt  §  73  des  Verwal-
 tungsverfahrensgesetzes mit folgenden Maßgaben:

 1.  Die  Anhörungsbehörde  prüft  den  Plan  unverzüglich
 nach  Eingang  auf  Vollständigkeit  und  teilt  dem  Trä-
 ger  des  Vorhabens  mit,  welche  Unterlagen  nachzu-
 reichen sind.

 2.  Die  Auslegung  des  Plans  erfolgt  in  den  Gemeinden,
 in  denen  sich  das  Vorhaben  voraussichtlich  auswirkt.
 Der  Plan  soll  die  Namen  und  Anschriften  der  betrof-
 fenen  Grundstückseigentümer  erkennen  lassen;  die
 Grundstückseigentümer  dürfen  dabei  nach  dem
 Grundbuch  bezeichnet  werden,  soweit  dem  Träger
 des  Vorhabens  nicht  dessen  Unrichtigkeit  bekannt  ist.

 3.  Durch  die  ortsübliche  Bekanntmachung  der  Aus-
 legung  im  Sinne  von  §  73  Abs.  5  Satz  1  des  Verwal-
 tungsverfahrensgesetzes  in  den  Gemeinden  werden
 die  nach  landesrechtlichen  Vorschriften  im  Rahmen
 des  §  60  des  Bundesnaturschutzgesetzes  anerkann-
 ten  Naturschutzvereine  benachrichtigt  und  erhalten
 Gelegenheit zur Stellungnahme.

 4.  Für  anerkannte  Naturschutzvereine  gilt  §  73  Abs.  4
 Satz  1  des  Verwaltungsverfahrensgesetzes  entspre-
 chend.  §  73  Abs.  6  des  Verwaltungsverfahrensgeset-
 zes  gilt  entsprechend,  wenn  die  anerkannten  Natur-
 schutzvereine  fristgerecht  Stellung  genommen  ha-
 ben.  Sie  sind  von  dem  Erörterungstermin  zu  benach-
 richtigen.

 5.  Nicht  ortsansässige  Betroffene,  deren  Person  und
 Aufenthalt  bekannt  sind,  sollen  auf  Veranlassung  der
 Anhörungsbehörde  von  der  Auslegung  in  der  Ge-
 meinde  mit  dem  Hinweis  nach  §  73  Abs.  5  Satz  2  des
 Verwaltungsverfahrensgesetzes  benachrichtigt  wer-
 den.

 6.  Die  Anhörungsbehörde  hat  die  Erörterung  innerhalb
 von  drei  Monaten  nach  Ablauf  der  Einwendungsfrist
 abzuschließen.  Die  Anhörungsbehörde  gibt  ihre  Stel-
 lungnahme  innerhalb  eines  Monats  nach  Abschluss
 der  Erörterung  ab  und  leitet  sie  innerhalb  dieser  Frist
 mit  dem  Plan,  den  Stellungnahmen  der  Behörden,
 den  Stellungnahmen  der  anerkannten  Naturschutz-
 vereine  und  den  nicht  erledigten  Einwendungen  der
 Planfeststellungsbehörde  zu.  Findet  kein  Erörte-
 rungstermin  statt,  so  hat  die  Anhörungsbehörde  ihre
 Stellungnahme  innerhalb  von  sechs  Wochen  nach
 Ablauf  der  Einwendungsfrist  abzugeben  und  zusam-
 men  mit  den  sonstigen  in  Satz  2  aufgeführten  Unter-
 lagen der Planfeststellungsbehörde zuzuleiten.

 7.  Soll  ein  ausgelegter  Plan  geändert  werden,  so  sind
 auch  anerkannte  Naturschutzvereine  entsprechend
 §  73  Abs.  8  Satz  1  des  Verwaltungsverfahrensgeset-
 zes  zu  beteiligen.  Für  anerkannte  Naturschutzvereine,
 die  sich  nicht  in  der  Frist  des  §  73  Abs.  4  Satz  1  des
 Verwaltungsverfahrensgesetzes  geäußert  haben  und
 im  Falle  des  §  73  Abs.  8  des  Verwaltungsverfahrens-
 gesetzes,  erfolgt  die  Benachrichtigung  von  der  Plan-
 änderung  und  der  Frist  zur  Stellungnahme  in  ent-
 sprechender  Anwendung  der  Nummer  3.  Im  Regel-
 fall  kann  von  einer  Erörterung  im  Sinne  des  §  73
 Abs.  6  des  Verwaltungsverfahrensgesetzes  und  des
 §  9  Abs.  1  Satz  2  des  Gesetzes  über  die  Umweltver-
 träglichkeitsprüfung abgesehen werden.

 8.  Einwendungen  gegen  den  Plan  oder  dessen  Ände-
 rung  im  Sinne  des  §  73  Abs.  8  des  Verwaltungsver-
 fahrensgesetzes  sind  nach  Ablauf  der  Einwendungs-
 frist  ausgeschlossen.  Einwendungen  und  Stellung-
 nahmen  der  anerkannten  Naturschutzvereine  sind
 nach  Ablauf  der  Äußerungsfrist  nach  Nummer  4
 und  7  ausgeschlossen.  Auf  die  Rechtsfolgen  der
 Sätze  1  und  2  ist  in  der  Bekanntmachung  der  Aus-
 legung  oder  bei  der  Bekanntgabe  der  Einwendungs-
 oder  Stellungnahmefrist  sowie  in  der  Benachrichti-
 gung  der  anerkannten  Naturschutzvereine  hinzuwei-
 sen.  Stellungnahmen  der  Behörden,  die  nach  Ablauf
 der  Frist  des  §  73  Abs.  3a  Satz  1  des  Verwaltungsver-
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fahrensgesetzes  eingehen,  müssen  bei  der  Feststel-
 lung  des  Plans  nicht  berücksichtigt  werden;  dies  gilt
 nicht,  wenn  später  von  einer  Behörde  vorgebrachte
 öffentliche  Belange  der  Planfeststellungsbehörde
 auch  ohne  ihr  Vorbringen  bekannt  sind  oder  hätten
 bekannt sein müssen.

 §  17b
 Planfeststellungsbeschluss, Plangenehmigung

 (1)  Für  Planfeststellungsbeschluss  und  Plangenehmi-
 gung  gilt  §  74  des  Verwaltungsverfahrensgesetzes  mit
 folgenden Maßgaben:

 1.  Eine  Plangenehmigung  darf  im  Falle  des  §  74  Abs.  6
 des  Verwaltungsverfahrensgesetzes  nur  erteilt  wer-
 den,  wenn  es  sich  nicht  um  ein  Vorhaben  handelt,  für
 das  nach  dem  Gesetz  über  die  Umweltverträglich-
 keitsprüfung  eine  Umweltverträglichkeitsprüfung
 durchzuführen ist.

 2.  Ergänzend  zu  §  74  Abs.  6  Satz  1  Nr.  1  des  Verwal-
 tungsverfahrensgesetzes  steht  der  Erteilung  einer
 Plangenehmigung  nicht  entgegen,  wenn  Rechte  an-
 derer nicht wesentlich beeinträchtigt werden.

 3.  Die  Plangenehmigung  hat  die  Rechtswirkungen  der
 Planfeststellung.

 4.  Fälle  unwesentlicher  Bedeutung  im  Sinne  des  §  74
 Abs.  7  des  Verwaltungsverfahrensgesetzes  liegen  nur
 vor,  wenn  es  sich  nicht  um  ein  Vorhaben  handelt,  für
 das  nach  dem  Gesetz  über  die  Umweltverträglich-
 keitsprüfung  eine  Umweltverträglichkeitsprüfung
 durchzuführen  ist  und  Rechte  anderer  nicht  beein-
 trächtigt werden.

 5.  Die  oberste  Landesstraßenbaubehörde  stellt  den  Plan
 fest,  erteilt  die  Plangenehmigung  und  trifft  die  Ent-
 scheidung  nach  §  74  Abs.  7  des  Verwaltungsverfah-
 rensgesetzes.  Bestehen  zwischen  der  obersten  Lan-
 desstraßenbaubehörde,  die  den  Plan  feststellt  und
 einer  Bundesbehörde  Meinungsverschiedenheiten,  so
 ist  vor  der  Planfeststellung  oder  der  Erteilung  der
 Plangenehmigung  die  Weisung  des  Bundesministe-
 riums  für  Verkehr,  Bau  und  Stadtentwicklung  einzu-
 holen.

 6.  Planfeststellungsbeschluss  und  Plangenehmigung
 sind  dem  Träger  des  Vorhabens,  den  anerkannten
 Naturschutzvereinen,  über  deren  Stellungnahmen
 entschieden  worden  ist,  und  denjenigen,  über  deren
 Einwendungen  entschieden  worden  ist,  mit  Rechts-
 behelfsbelehrung  zuzustellen;  §  74  Abs.  4  und  5  des
 Verwaltungsverfahrensgesetzes  bleiben  im  Übrigen
 unberührt.

 (2)  Bebauungspläne  nach  §  9  des  Baugesetzbuchs  er-
 setzen  die  Planfeststellung  nach  Absatz  1.  Wird  eine  Er-
 gänzung  notwendig  oder  soll  von  Festsetzungen  des  Be-
 bauungsplans  abgewichen  werden,  so  ist  die  Planfest-
 stellung  insoweit  zusätzlich  durchzuführen.  In  diesen
 Fällen  gelten  die  §§  40,  43  Abs.  1,  2,  4  und  5  sowie  §  44
 Abs.  1 bis 4 des Baugesetzbuchs.

 §  17c
 Rechtswirkungen der Planfeststellung

 und der Plangenehmigung

 Für  die  Rechtswirkungen  der  Planfeststellung  und  der
 Plangenehmigung  gilt  §  75  des  Verwaltungsverfahrens-
 gesetzes mit folgenden Maßgaben:

 1.  Der  Plan  tritt  außer  Kraft,  wenn  mit  seiner  Durch-
 führung  nicht  innerhalb  von  zehn  Jahren  nach  Eintritt
 der Unanfechtbarkeit begonnen wird.

 2.  Als  Beginn  der  Durchführung  des  Plans  gilt  jede
 erstmals  nach  außen  erkennbare  Tätigkeit  von  mehr
 als  nur  geringfügiger  Bedeutung  zur  planmäßigen
 Verwirklichung  des  Vorhabens;  eine  spätere  Unter-
 brechung  der  Verwirklichung  des  Vorhabens  berührt
 den Beginn der Durchführung nicht.

 §  17d
 Rechtsbehelfe

 (1)  Die  Anfechtungsklage  gegen  einen  Planfeststel-
 lungsbeschluss  oder  eine  Plangenehmigung  für  den  Bau
 oder  die  Änderung  von  Bundesfernstraßen,  für  die  nach
 dem  Fernstraßenausbaugesetz  vordringlicher  Bedarf
 festgestellt  ist,  hat  keine  aufschiebende  Wirkung.  Der
 Antrag  auf  Anordnung  der  aufschiebenden  Wirkung  der
 Anfechtungsklage  gegen  einen  Planfeststellungsbe-
 schluss  oder  eine  Plangenehmigung  nach  §  80  Abs.  5
 Satz  1  der  Verwaltungsgerichtsordnung  kann  nur  inner-
 halb  eines  Monats  nach  der  Zustellung  des  Planfeststel-
 lungsbeschlusses  oder  der  Plangenehmigung  gestellt  und
 begründet  werden.  Darauf  ist  in  der  Rechtsbehelfsbeleh-
 rung  hinzuweisen.  §  58  der  Verwaltungsgerichtsordnung
 gilt entsprechend.

 (2)  Der  Antrag  nach  §  80  Abs.  5  Satz  1  in  Verbin-
 dung  mit  Abs.  2  Nr.  4  der  Verwaltungsgerichtsordnung
 auf  Wiederherstellung  der  aufschiebenden  Wirkung
 einer  Anfechtungsklage  gegen  einen  Planfeststellungs-
 beschluss  oder  eine  Plangenehmigung  für  den  Bau  oder
 die  Änderung  einer  Bundesfernstraße,  für  die  ein  unvor-
 hergesehener  Verkehrsbedarf  im  Sinne  des  §  6  des  Fern-
 straßenausbaugesetzes  besteht  oder  die  der  Aufnahme  in
 den  Bedarfsplan  nicht  bedarf,  kann  nur  innerhalb  eines
 Monats  nach  Zustellung  der  Entscheidung  über  die  An-
 ordnung  der  sofortigen  Vollziehung  gestellt  und  begrün-
 det  werden.  Darauf  ist  in  der  Anordnung  der  sofortigen
 Vollziehung  hinzuweisen.  §  58  der  Verwaltungsgerichts-
 ordnung gilt entsprechend.

 (3)  Treten  später  Tatsachen  ein,  die  die  Anordnung
 oder  Wiederherstellung  der  aufschiebenden  Wirkung
 rechtfertigen,  so  kann  der  durch  den  Planfeststellungs-
 beschluss  oder  die  Plangenehmigung  Beschwerte  einen
 hierauf  gestützten  Antrag  nach  §  80  Abs.  5  Satz  1  der
 Verwaltungsgerichtsordnung  innerhalb  einer  Frist  von
 einem  Monat  stellen.  Die  Frist  beginnt  mit  dem  Zeit-
 punkt,  in  dem  der  Beschwerte  von  den  Tatsachen  Kennt-
 nis erlangt.

 (4)  Der  Kläger  hat  innerhalb  einer  Frist  von  sechs
 Wochen  nach  Zustellung  des  Planfeststellungsbeschlus-
 ses  oder  der  Plangenehmigung  die  zur  Begründung  sei-
 ner  Klage  dienenden  Tatsachen  und  Beweismittel  an-
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zugeben.  §  87b  Abs.  3  der  Verwaltungsgerichtsordnung
 gilt entsprechend.

 (5)  Mängel  bei  der  Abwägung  der  von  dem  Vorhaben
 berührten  öffentlichen  und  privaten  Belange  sind  nur
 erheblich,  wenn  sie  offensichtlich  und  auf  das  Ab-
 wägungsergebnis  von  Einfluss  gewesen  sind.  Erhebliche
 Mängel  bei  der  Abwägung  oder  eine  Verletzung  von
 Verfahrens-  oder  Formvorschriften  führen  nur  dann  zur
 Aufhebung  des  Planfeststellungsbeschlusses  oder  der
 Plangenehmigung,  wenn  sie  nicht  durch  Planergänzung
 oder  durch  ein  ergänzendes  Verfahren  behoben  werden
 können;  die  §§  45  und  46  des  Verwaltungsverfahrens-
 gesetzes bleiben unberührt.

 (6)  Die  Länder  werden  ermächtigt,  entsprechend
 Absatz  4  eine  Frist  zur  Begründung  von  Klagen  gegen
 Straßenbauvorhaben,  die  dem  Landesrecht  unterliegen,
 zu  bestimmen.  Die  Länder  können  ferner  bestimmen,
 dass  Anträge  nach  §  80  Abs.  5  Satz  1  in  Verbindung  mit
 Abs.  2  Nr.  4  der  Verwaltungsgerichtsordnung  innerhalb
 der  Frist  des  Absatzes  2  zu  stellen  und  zu  begründen
 sind.“

 4.  Der bisherige §  17a wird §  17e.

 5.  In  §  18f  Abs.  7  wird  die  Angabe  „§  17a“  durch  die  An-
 gabe „§  17e“ ersetzt.

 6.  In  §  19  Abs.  2b  wird  die  Angabe  „§  17a“  durch  die  An-
 gabe „§  17e“ ersetzt.

 7.  In  §  19a  werden  die  Angabe  „(§  17  Abs.  1)“  durch  die
 Angabe  „(§  17)“  und  die  Angabe  „(§  17  Abs.  1a)“  durch
 die  Angabe  „(§  74  Abs.  6  des  Verwaltungsverfahrens-
 gesetzes in Verbindung mit §  17b Abs.  1 Nr.  1)“ ersetzt.

 8.  In §  24 werden folgende Absätze  1 und 2 eingefügt:

 „(1)  Vor  dem  1.  Januar  2006  begonnene  Planungsver-
 fahren  werden  nach  den  Vorschriften  dieses  Gesetzes  in
 der  ab  dem  …  [Einsetzen:  Tag  des  Inkrafttretens  dieses
 Änderungsgesetzes]  geltenden  Fassung  weitergeführt.
 §  11  Abs.  2  des  Verkehrswegeplanungsbeschleunigungs-
 gesetzes bleibt unberührt.

 (2)  §  17c  gilt  auch  für  Planfeststellungsbeschlüsse  und
 Plangenehmigungen,  die  vor  dem  1.  Januar  2006  er-
 lassen  worden  sind,  soweit  der  Plan  noch  nicht  außer
 Kraft getreten ist.“

 Artikel  6

 Änderung des Bundeswasserstraßengesetzes

 Das  Bundeswasserstraßengesetz  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  vom  4.  November  1998  (BGBl.  I  S.  3294),
 zuletzt  geändert  durch  §  2  der  Verordnung  vom  25.  Mai
 2005 (BGBl.  I S.  1537), wird wie folgt geändert:

 1.  In  §  1  Abs.  1  Nr.  1  und  Abs.  5  und  §  2  Abs.  2  werden
 jeweils  die  Wörter  „Anlage  zum  Gesetz“  durch  die  An-
 gabe „Anlage 1“ ersetzt.

 2.  In  §  9  Abs.  1  Satz  2  wird  die  Angabe  „§§  14  bis  23“
 durch die Angabe „§§  14 bis 21“ ersetzt.

 3.  §  14 wird wie folgt geändert:

 a)  In  der  Überschrift  wird  das  Wort  „Genehmigung,“
 gestrichen.

 b)  Absatz  1 wird wie folgt geändert:

 aa)  Satz  1 wird wie folgt gefasst:

 „Der  Ausbau,  der  Neubau  oder  die  Beseitigung
 von  Bundeswasserstraßen  bedürfen  der  vorheri-
 gen Planfeststellung.“

 bb)  Folgender Satz  wird angefügt:

 „Für  das  Planfeststellungsverfahren  gelten  die
 §§  72  bis  78  des  Verwaltungsverfahrensgesetzes
 nach  Maßgabe  dieses  Gesetzes.  Die  Maßgaben
 gelten  entsprechend,  wenn  das  Verfahren  landes-
 rechtlich  durch  ein  Verwaltungsverfahrensge-
 setz geregelt ist.“

 c)  Die Absätze 1a und 1b werden aufgehoben.

 d)  In  Absatz  2  Satz  1  wird  die  Angabe  „§  19  Nr.  1“
 durch die Angabe „§  14b Nr.  6“ ersetzt.

 4.  Nach §  14 werden folgende §§  14a bis 14d eingefügt:

 „§  14a
 Anhörungsverfahren

 Für  das  Anhörungsverfahren  gilt  §  73  des  Verwal-
 tungsverfahrensgesetzes mit folgenden Maßgaben:

 1.  Die  Anhörungsbehörde  prüft  den  Plan  unverzüglich
 nach  Eingang  auf  Vollständigkeit  und  teilt  dem  Trä-
 ger  des  Vorhabens  mit,  welche  Unterlagen  nachzu-
 reichen sind.

 2.  Die  Auslegung  des  Plans  erfolgt  in  den  Gemeinden,
 in  denen  sich  das  Vorhaben  voraussichtlich  auswirkt.
 Der  Plan  soll  die  Namen  und  Anschriften  der  betrof-
 fenen  Grundstückseigentümer  erkennen  lassen;  die
 Grundstückseigentümer  dürfen  dabei  nach  dem
 Grundbuch  bezeichnet  werden,  soweit  dem  Träger
 des  Vorhabens  nicht  dessen  Unrichtigkeit  bekannt  ist.

 3.  Durch  die  ortsübliche  Bekanntmachung  der  Ausle-
 gung  im  Sinne  von  §  73  Abs.  5  Satz  1  des  Verwal-
 tungsverfahrensgesetzes  in  den  Gemeinden  werden
 die  nach  §  59  des  Bundesnaturschutzgesetzes  oder
 nach  landesrechtlichen  Vorschriften  im  Rahmen  des
 §  60  des  Bundesnaturschutzgesetzes  anerkannten  Na-
 turschutzvereine  benachrichtigt  und  erhalten  Gele-
 genheit zur Stellungnahme.

 4.  Für  anerkannte  Naturschutzvereine  gilt  §  73  Abs.  4
 Satz  1  des  Verwaltungsverfahrensgesetzes  entspre-
 chend.  §  73  Abs.  6  des  Verwaltungsverfahrensgeset-
 zes  gilt  entsprechend,  wenn  die  anerkannten  Natur-
 schutzvereine  fristgerecht  Stellung  genommen  ha-
 ben.  Sie  sind  von  dem  Erörterungstermin  zu  benach-
 richtigen.

 5.  Nicht  ortsansässige  Betroffene,  deren  Person  und
 Aufenthalt  bekannt  sind,  sollen  auf  Veranlassung  der
 Anhörungsbehörde  von  der  Auslegung  in  der  Ge-
 meinde  mit  dem  Hinweis  nach  §  73  Abs.  5  Satz  2  des
 Verwaltungsverfahrensgesetzes  benachrichtigt  wer-
 den.

 6.  Die  Anhörungsbehörde  hat  die  Erörterung  innerhalb
 von  drei  Monaten  nach  Ablauf  der  Einwendungsfrist
 abzuschließen.  Die  Anhörungsbehörde  gibt  ihre  Stel-
 lungnahme  innerhalb  eines  Monats  nach  Abschluss
 der  Erörterung  ab  und  leitet  sie  innerhalb  dieser  Frist
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mit  dem  Plan,  den  Stellungnahmen  der  Behörden,
 den  Stellungnahmen  der  anerkannten  Naturschutz-
 vereine  und  den  nicht  erledigten  Einwendungen  der
 Planfeststellungsbehörde  zu.  Findet  kein  Erörte-
 rungstermin  statt,  so  hat  die  Anhörungsbehörde  ihre
 Stellungnahme  innerhalb  von  sechs  Wochen  nach
 Ablauf  der  Einwendungsfrist  abzugeben  und  zusam-
 men  mit  den  sonstigen  in  Satz  2  aufgeführten  Unter-
 lagen der Planfeststellungsbehörde zuzuleiten.

 7.  Soll  ein  ausgelegter  Plan  geändert  werden,  so  sind
 auch  anerkannte  Naturschutzvereine  entsprechend
 §  73  Abs.  8  Satz  1  des  Verwaltungsverfahrensgeset-
 zes  zu  beteiligen.  Für  anerkannte  Naturschutzvereine,
 die  sich  nicht  in  der  Frist  des  §  73  Abs.  4  Satz  1  des
 Verwaltungsverfahrensgesetzes  geäußert  haben,  und
 im  Falle  des  §  73  Abs.  8  des  Verwaltungsverfahrens-
 gesetzes  erfolgt  die  Benachrichtigung  von  der  Plan-
 änderung  und  der  Frist  zur  Stellungnahme  in  ent-
 sprechender  Anwendung  der  Nummer  3.  Im  Regel-
 fall  kann  von  einer  Erörterung  im  Sinne  des  §  73
 Abs.  6  des  Verwaltungsverfahrensgesetzes  und  des
 §  9  Abs.  1  Satz  2  des  Gesetzes  über  die  Umweltver-
 träglichkeitsprüfung abgesehen werden.

 8.  Einwendungen  gegen  den  Plan  oder  dessen  Ände-
 rung  im  Sinne  des  §  73  Abs.  8  des  Verwaltungsver-
 fahrensgesetzes  sind  nach  Ablauf  der  Einwendungs-
 frist  ausgeschlossen.  Einwendungen  und  Stellung-
 nahmen  der  anerkannten  Naturschutzvereine  sind
 nach  Ablauf  der  Äußerungsfrist  nach  Nummer  4
 und  7  ausgeschlossen.  Auf  die  Rechtsfolgen  der
 Sätze  1  und  2  ist  in  der  Bekanntmachung  der  Aus-
 legung  oder  bei  der  Bekanntgabe  der  Einwendungs-
 oder  Stellungnahmefrist  sowie  in  der  Benachrichti-
 gung  der  anerkannten  Naturschutzvereine  hinzuwei-
 sen.  Stellungnahmen  der  Behörden,  die  nach  Ablauf
 der  Frist  nach  §  73  Abs.  3a  Satz  1  des  Verwaltungs-
 verfahrensgesetzes  eingehen,  müssen  bei  der  Fest-
 stellung  des  Plans  nicht  berücksichtigt  werden;  dies
 gilt  nicht,  wenn  später  von  einer  Behörde  vorge-
 brachte  öffentliche  Belange  der  Planfeststellungs-
 behörde  auch  ohne  ihr  Vorbringen  bekannt  sind  oder
 hätten bekannt sein müssen.

 §  14b
 Planfeststellungsbeschluss, Plangenehmigung

 Für  Planfeststellungsbeschluss  und  Plangenehmigung
 gilt  §  74  des  Verwaltungsverfahrensgesetzes  mit  folgen-
 den Maßgaben:

 1.  Eine  Plangenehmigung  darf  im  Falle  des  §  74  Abs.  6
 des  Verwaltungsverfahrensgesetzes  nur  erteilt  wer-
 den,  wenn  es  sich  nicht  um  ein  Vorhaben  handelt,  für
 das  nach  dem  Gesetz  über  die  Umweltverträglich-
 keitsprüfung  eine  Umweltverträglichkeitsprüfung
 durchzuführen ist.

 2.  Ergänzend  zu  §  74  Abs.  6  Satz  1  Nr.  1  des  Verwal-
 tungsverfahrensgesetzes  steht  der  Erteilung  einer
 Plangenehmigung  nicht  entgegen,  wenn  Rechte  an-
 derer nicht wesentlich beeinträchtigt werden.

 3.  Die  Plangenehmigung  hat  die  Rechtswirkungen  der
 Planfeststellung.

 4.  Fälle  unwesentlicher  Bedeutung  im  Sinne  des
 §  74  Abs.  7  des  Verwaltungsverfahrensgesetzes
 liegen  nur  vor,  wenn  es  sich  nicht  um  ein  Vor-
 haben  handelt,  für  das  nach  dem  Gesetz  über
 die  Umweltverträglichkeitsprüfung  eine  Umwelt-
 verträglichkeitsprüfung  durchzuführen  ist  und
 Rechte anderer nicht beeinträchtigt werden.

 5.  Planfeststellungsbeschluss  und  Plangenehmigung
 sind  dem  Träger  des  Vorhabens,  den  anerkannten
 Naturschutzvereinen,  über  deren  Stellungnahmen
 entschieden  worden  ist,  und  denjenigen,  über
 deren  Einwendungen  entschieden  worden  ist,  mit
 Rechtsbehelfsbelehrung  zuzustellen;  §  74  Abs.  4
 und  5  des  Verwaltungsverfahrensgesetzes  bleiben
 im Übrigen unberührt.

 6.  Die  Planfeststellungsbehörde  hat  dem  Träger  des
 Vorhabens  Vorkehrungen  oder  die  Errichtung  und
 Unterhaltung  von  Anlagen  auch  dann  aufzuerle-
 gen,  wenn  erhebliche  Nachteile  dadurch  zu  erwar-
 ten sind, dass

 a)  der Wasserstand verändert wird oder

 b)  eine  Gewässerbenutzung,  die  auf  einer  Erlaub-
 nis  oder  anderen  Befugnis  beruht,  beeinträch-
 tigt wird.

 7.  Die  Regelung  einer  Entschädigung  bleibt  dem
 Entschädigungsverfahren vorbehalten.

 8.  Müssen  vorhandene  Anlagen  infolge  des  Planfest-
 stellungsbeschlusses  oder  der  Plangenehmigung
 ersetzt  oder  geändert  werden,  hat  der  Träger  des
 Vorhabens  die  Mehrkosten  der  Unterhaltung  zu
 tragen.

 9.  Zur  Sicherung  des  Beweises  von  Tatsachen,  die
 für  den  Planfeststellungsbeschluss  oder  eine  Plan-
 genehmigung  zur  Errichtung  oder  Unterhaltung
 von  Anlagen  von  Bedeutung  sein  können,  beson-
 ders  zur  Feststellung  des  Zustandes  einer  Sache,
 können  die  erforderlichen  Maßnahmen  angeord-
 net  werden,  wenn  sonst  die  Feststellung  unmög-
 lich oder wesentlich erschwert werden würde.

 10.  Für  Anträge  auf  Fortsetzung  des  Verfahrens  bei
 vorbehaltenen  Entscheidungen  ist  §  75  Abs.  3  des
 Verwaltungsverfahrensgesetzes anzuwenden.

 11.  Die  Planfeststellung  ist  zu  versagen,  wenn  von
 dem Ausbau oder Neubau

 a)  eine  Beeinträchtigung  des  Wohls  der  All-
 gemeinheit  zu  erwarten  ist,  die  nicht  durch
 Auflagen  verhütet  oder  ausgeglichen  werden
 kann, oder

 b)  nachteilige  Wirkungen  auf  das  Recht  eines  an-
 deren  oder  der  in  Nummer  5  bezeichneten  Art
 zu  erwarten  sind,  die  nicht  durch  Auflagen
 verhütet  oder  ausgeglichen  werden  können,
 der  Berechtigte  fristgemäß  Einwendungen  er-
 hoben  hat  und  der  Ausbau  oder  Neubau  nicht
 dem Wohl der Allgemeinheit dient.
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§  14c
 Rechtswirkungen der Planfeststellung

 und der Plangenehmigung

 Für  die  Rechtswirkungen  der  Planfeststellung  und
 Plangenehmigung  gilt  §  75  des  Verwaltungsverfahrens-
 gesetzes mit folgenden Maßgaben:

 1.  Der  Plan  tritt  außer  Kraft,  wenn  mit  seiner  Durch-
 führung  nicht  innerhalb  von  zehn  Jahren  nach  Eintritt
 der Unanfechtbarkeit begonnen wird.

 2.  Als  Beginn  der  Durchführung  des  Plans  gilt  jede  erst-
 mals  nach  außen  erkennbare  Tätigkeit  von  mehr  als
 nur  geringfügiger  Bedeutung  zur  planmäßigen  Ver-
 wirklichung  des  Vorhabens;  eine  spätere  Unter-
 brechung  der  Verwirklichung  des  Vorhabens  berührt
 den Beginn der Durchführung nicht.

 §  14d
 Rechtsbehelfe

 (1)  Die  Anfechtungsklage  gegen  einen  Planfeststel-
 lungsbeschluss  oder  eine  Plangenehmigung  für  den  Neu-
 bau  oder  Ausbau  von  Bundeswasserstraßen  hat  keine
 aufschiebende  Wirkung.  Der  Antrag  auf  Anordnung  der
 aufschiebenden  Wirkung  der  Anfechtungsklage  gegen
 einen  Planfeststellungsbeschluss  oder  eine  Plangenehmi-
 gung  nach  §  80  Abs.  5  Satz  1  der  Verwaltungsgerichts-
 ordnung  kann  nur  innerhalb  eines  Monats  nach  der  Zu-
 stellung  des  Planfeststellungsbeschlusses  oder  der  Plan-
 genehmigung  gestellt  und  begründet  werden.  Darauf  ist
 in  der  Rechtsbehelfsbelehrung  hinzuweisen.  §  58  der
 Verwaltungsgerichtsordnung  gilt  entsprechend.  Treten
 später  Tatsachen  ein,  die  die  Anordnung  der  aufschie-
 benden  Wirkung  rechtfertigen,  so  kann  der  durch  den
 Planfeststellungsbeschluss  oder  die  Plangenehmigung
 Beschwerte  einen  hierauf  gestützten  Antrag  nach  §  80
 Abs.  5  Satz  1  der  Verwaltungsgerichtsordnung  innerhalb
 einer  Frist  von  einem  Monat  stellen  und  begründen.  Die
 Frist  beginnt  mit  dem  Zeitpunkt,  in  dem  der  Beschwerte
 von den Tatsachen Kenntnis erlangt.

 (2)  Der  Kläger  hat  innerhalb  einer  Frist  von  sechs
 Wochen  nach  Zustellung  des  Planfeststellungsbeschlus-
 ses  oder  der  Plangenehmigung  die  zur  Begründung  sei-
 ner  Klage  dienenden  Tatsachen  und  Beweismittel  anzu-
 geben.  §  87b  Abs.  3  der  Verwaltungsgerichtsordnung
 gilt entsprechend.

 (3)  Mängel  bei  der  Abwägung  der  von  dem  Vorhaben
 berührten  öffentlichen  und  privaten  Belange  sind  nur
 erheblich,  wenn  sie  offensichtlich  und  auf  das  Ab-
 wägungsergebnis  von  Einfluss  gewesen  sind.  Erhebliche
 Mängel  bei  der  Abwägung  oder  eine  Verletzung  von
 Verfahrens-  oder  Formvorschriften  führen  nur  dann  zur
 Aufhebung  des  Planfeststellungsbeschlusses  oder  der
 Plangenehmigung,  wenn  sie  nicht  durch  Planergänzung
 oder  durch  ein  ergänzendes  Verfahren  behoben  werden
 können;  die  §§  45  und  46  des  Verwaltungsverfahrens-
 gesetzes bleiben unberührt.“

 5.  In  §  15  Abs.  1  Satz  3  wird  die  Angabe  „(§  74  Abs.  2  des
 Verwaltungsverfahrensgesetzes,  §  19  Abs.  1  Nr.  1)“
 durch  die  Angabe  „(§  74  Abs.  2  des  Verwaltungsver-
 fahrensgesetzes, §  14b Nr.  6)“ ersetzt.

 6.  Die §§  17 bis 19 werden aufgehoben.

 7.  In  §  41  Abs.  6  Satz  2  wird  die  Angabe  „(§  19)“  durch  die
 Angabe „(§  14b)“ ersetzt.

 8.  In  §  47  Abs.  1  wird  die  Angabe  „§§  14,  18,  19,  22,  23,
 28,  31,  32,  34  und  37“  durch  die  Angabe  „§§  14,  14b,
 28,  31,  32,  34,  37  dieses  Gesetzes  und  §  75  Abs.  2  Satz  2
 und 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes“ ersetzt.

 9.  Dem §  56 werden folgende Absätze angefügt:

 „(5)  Vor  dem  1.  Januar  2006  beantragte  Planfeststel-
 lungs-  und  Plangenehmigungsverfahren  werden  nach
 den  Vorschriften  dieses  Gesetzes  in  der  ab  dem  …  [Ein-
 setzen:  Tag  des  Inkrafttretens  dieses  Änderungsgesetzes]
 geltenden  Fassung  weitergeführt.  §  11  Abs.  2  des
 Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetzes  bleibt
 unberührt.

 (6)  §  14c  gilt  auch  für  Planfeststellungsbeschlüsse  und
 Plangenehmigungen,  die  vor  dem  1.  Januar  2006  er-
 lassen  worden  sind,  soweit  der  Plan  noch  nicht  außer
 Kraft getreten ist.“

 Artikel  7

 Änderung der Kostenverordnung
 zum Bundeswasserstraßengesetz

 Die  Kostenverordnung  zum  Bundeswasserstraßengesetz
 vom  8.  November  1994  (BGBl.  I  S.  3450),  zuletzt  geändert
 durch  Artikel  1  der  Verordnung  vom  23.  September  2004
 (BGBl.  I S.  2494), wird wie folgt geändert:

 1.  In  §  1  Abs.  1  wird  die  Angabe  „§§  14,  18  und  19“  durch
 die Angabe „§§  14 und 14b“ ersetzt.

 2.  In  der  Anlage  wird  in  der  laufenden  Nummer  4  die  An-
 gabe „§  18“ durch die Angabe „§  14b Nr.  11“ ersetzt.

 Artikel  8

 Änderung des Luftverkehrsgesetzes

 Das  Luftverkehrsgesetz  in  der  Fassung  der  Bekannt-
 machung  vom  27.  März  1999  (BGBl.  I  S.  550),  zuletzt  ge-
 ändert  durch  Artikel  48  des  Gesetzes  vom  21.  Juni  2005
 (BGBl.  I S.  1818), wird wie folgt geändert:

 1.  §  6 Abs.  5 wird durch die folgenden Absätze ersetzt:

 „(5)  Für  das  Genehmigungsverfahren  gelten  §  10
 Abs.  2  Satz  1  Nr.  3  Satz  1  bis  4,  Abs.  6  bis  8  sowie  §  74
 Abs.  4  und  5  des  Verwaltungsverfahrensgesetzes  über
 die Bekanntgabe entsprechend.

 (6)  Ist  nach  dem  Gesetz  über  die  Umweltverträglich-
 keitsprüfung  im  Genehmigungsverfahren  für  Flugplätze,
 für  die  kein  Planfeststellungsverfahren  nach  §  8  Abs.  1
 durchzuführen  ist,  eine  Umweltverträglichkeitsprüfung
 durchzuführen,  so  bedarf  es  keiner  förmlichen  Erörte-
 rung  im  Sinne  des  §  9  Abs.  1  Satz  2  des  Gesetzes  über
 die Umweltverträglichkeitsprüfung.“

 2.  §  7 Abs.  1 wird wie folgt gefasst:

 „(1)  Die  Genehmigungsbehörde  kann  dem  Antrag-
 steller  die  zur  Vorbereitung  seines  Antrags  (§  6)  oder  die
 zur  Durchführung  des  Vorhabens  notwendigen  Vermes-
 sungen,  Boden-  und  Grundwasseruntersuchungen  ein-
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schließlich  der  vorübergehenden  Anbringung  von  Mar-
 kierungszeichen  und  sonstigen  Vorarbeiten  gestatten,
 wenn  eine  Prüfung  ergeben  hat,  dass  die  Voraussetzun-
 gen  für  die  Erteilung  einer  Genehmigung  voraussichtlich
 vorliegen.“

 3.  §  8 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz  2 Satz  2 wird wie folgt gefasst:

 „Für  die  Plangenehmigung  gelten  §  9  Abs.  1  bis  3
 dieses  Gesetzes  sowie  §  74  Abs.  4  und  5  des  Ver-
 waltungsverfahrensgesetzes  entsprechend;  auf  ihre
 Erteilung  finden  die  Vorschriften  über  das  Planfest-
 stellungsverfahren keine Anwendung.“

 b)  In  Absatz  3  Satz  2  Nr.  3  wird  das  Wort  „beeinflusst“
 durch das Wort „beeinträchtigt“ ersetzt.

 c)  Folgender Absatz  8 wird angefügt:

 „(8)  §  7  dieses  Gesetzes  sowie  §  71c  des  Verwaltungs-
 verfahrensgesetzes  gelten  für  das  Planfeststellungsver-
 fahren  entsprechend.  Vorarbeiten  zur  Baudurchführung
 sind  darüber  hinaus  auch  vor  Eintritt  der  Bestandskraft
 eines  Planfeststellungsbeschlusses  oder  einer  Plangeneh-
 migung zu dulden.“

 4.  In  §  8a  Abs.  1  wird  nach  Satz  1  folgender  Satz  ein-
 gefügt:

 „Als  vom  Plan  betroffen  gelten  Flächen  auch  insoweit,
 als  für  die  Erteilung  einer  Baugenehmigung  nach  dem
 im  Plan  für  den  Ausbau  bezeichneten  Bauschutzbereich
 (§§  12,  17)  ein  Zustimmungsvorbehalt  der  Luftfahrt-
 behörde besteht.“

 5.  §  10 Abs.  2 Satz  1 wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer  2 wird wie folgt gefasst:

 „2.  Die  Anhörungsbehörde  prüft  den  Plan  unverzüg-
 lich,  nachdem  der  Unternehmer  ihn  bei  ihr  ein-
 gereicht  hat,  auf  Vollständigkeit  und  teilt  dem
 Unternehmer  mit,  welche  Unterlagen  nachzurei-
 chen  sind.  Die  Einholung  der  Stellungnahmen
 der  Behörden  sowie  die  Auslegung  des  Planes  in
 den  Gemeinden,  in  denen  sich  das  Vorhaben  vor-
 aussichtlich  auswirkt,  veranlasst  die  Anhörungs-
 behörde  innerhalb  eines  Monats  nach  Zugang
 des  vollständigen  Planes.  Der  Plan  soll  die  Na-
 men  und  Anschriften  der  betroffenen  Grund-
 stückseigentümer  erkennen  lassen;  die  Grund-
 stückseigentümer  dürfen  dabei  nach  dem  Grund-
 buch  bezeichnet  werden,  soweit  dem  Träger  des
 Vorhabens  nicht  dessen  Unrichtigkeit  bekannt
 ist.

 Nicht  ortsansässige  Betroffene,  deren  Person
 und  Aufenthalt  bekannt  ist,  sollen  auf  Veranlas-
 sung  der  Anhörungsbehörde  von  der  Auslegung
 mit  dem  Hinweis  nach  §  73  Abs.  5  Satz  2  des
 Verwaltungsverfahrensgesetzes  benachrichtigt
 werden.“

 b)  Nummer  3 Satz  3 wird wie folgt gefasst:

 „Die  Sätze  1  und  2  gelten  auch  für  die  Äußerungen
 der  Kommission  nach  §  32b.  Für  die  Äußerungen  der
 nach  §  59  des  Bundesnaturschutzgesetzes  oder  nach
 landesrechtlichen  Vorschriften  im  Rahmen  des  §  60

 des  Bundesnaturschutzgesetzes  anerkannten  Natur-
 schutzvereine  gilt  §  73  Abs.  4  Satz  1  des  Verwal-
 tungsverfahrensgesetzes entsprechend.“

 c)  Folgende Nummern  6 und 7 werden angefügt:

 „6.  Soll  ein  ausgelegter  Plan  geändert  werden,  so
 sind  auch  anerkannte  Naturschutzvereine  ent-
 sprechend  §  73  Abs.  8  Satz  1  des  Verwaltungs-
 verfahrensgesetzes  zu  beteiligen.  Für  aner-
 kannte  Naturschutzvereine,  die  sich  nicht  in  der
 Frist  des  §  73  Abs.  4  Satz  1  des  Verwaltungsver-
 fahrensgesetzes  geäußert  haben,  und  im  Fall  des
 §  73  Abs.  8  des  Verwaltungsverfahrensgesetzes
 erfolgt  die  Benachrichtigung  von  der  Planände-
 rung  und  der  Frist  zur  Stellungnahme  in  entspre-
 chender  Anwendung  der  Nummer  3  und  des
 §  10  Abs.  4  Satz  1  bis  3.  Im  Regelfall  kann  von
 einer  Erörterung  im  Sinne  des  §  73  Abs.  6  des
 Verwaltungsverfahrensgesetzes  und  des  §  9
 Abs.  1  Satz  2  des  Gesetzes  über  die  Umweltver-
 träglichkeitsprüfung abgesehen werden.

 „7.  Für  die  Rechtswirkungen  der  Planfeststellung
 und  der  Plangenehmigung  gilt  §  75  des  Verwal-
 tungsverfahrensgesetzes  mit  folgenden  Maß-
 gaben:

 1.  Der  Plan  tritt  außer  Kraft,  wenn  mit  seiner
 Durchführung  nicht  innerhalb  von  zehn  Jah-
 ren  nach  Eintritt  der  Unanfechtbarkeit  be-
 gonnen wird.

 2.  Als  Beginn  der  Durchführung  des  Planes  gilt
 jede  erstmals  nach  außen  erkennbare  Tätig-
 keit  zur  planmäßigen  Verwirklichung  des
 Vorhabens.  Eine  spätere  Unterbrechung  der
 Verwirklichung  des  Vorhabens  berührt  den
 Beginn der Durchführung nicht.“

 6.  §  10 Abs.  4 wird wie folgt gefasst:

 „(4)  Einwendungen  gegen  den  Plan  oder  dessen
 Änderung  im  Sinne  des  §  73  Abs.  8  des  Verwaltungsver-
 fahrensgesetzes  sind  nach  Ablauf  der  Einwendungsfrist
 ausgeschlossen.  Einwendungen  und  Stellungnahmen  der
 anerkannten  Naturschutzvereine  sind  nach  Ablauf  der
 Äußerungsfrist  nach  Absatz  2  Nr.  3  ausgeschlossen.  Auf
 die  Rechtsfolgen  der  Sätze  1  und  2  ist  in  der  Bekannt-
 machung  der  Auslegung  oder  bei  der  Bekanntgabe  der
 Einwendungs-  oder  Stellungnahmefrist  sowie  in  der  Be-
 nachrichtigung  der  anerkannten  Naturschutzvereine  hin-
 zuweisen.  Nach  dem  Erörterungstermin  eingehende
 Stellungnahmen  der  Behörden  müssen  bei  der  Feststel-
 lung  des  Planes  nicht  berücksichtigt  werden;  dies  gilt
 nicht,  wenn  später  von  einer  Behörde  vorgebrachte
 öffentliche  Belange  der  Planfeststellungsbehörde  auch
 ohne  ihr  Vorbringen  bekannt  sind  oder  hätten  bekannt
 sein müssen.“

 7.  Nach §  28 wird folgender §  28a eingefügt:

 „§  28a
 Entschädigungsverfahren

 Soweit  der  Vorhabenträger  auf  Grund  eines  Planfest-
 stellungsbeschlusses  oder  einer  Plangenehmigung  ver-
 pflichtet  ist,  eine  Entschädigung  in  Geld  zu  leisten,  und
 über  die  Höhe  der  Entschädigung  keine  Einigung  zwi-
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schen  dem  Betroffenen  und  dem  Träger  des  Vorhabens
 zustande  kommt,  entscheidet  auf  Antrag  eines  der  Betei-
 ligten  die  nach  Landesrecht  zuständige  Behörde;  für  das
 Verfahren  und  den  Rechtsweg  gelten  die  Enteignungsge-
 setze der Länder entsprechend.“

 8.  Dem §  71 wird folgender Absatz  3 angefügt:

 „(3)  Vor  dem  1.  Januar  2006  begonnene  Planungsver-
 fahren  werden  nach  den  Vorschriften  dieses  Gesetzes  in
 der  ab  dem  …  [Einsetzen:  Tag  des  Inkrafttretens  dieses
 Änderungsgesetzes]  geltenden  Fassung  weitergeführt.
 §  11  Abs.  2  des  Verkehrswegeplanungsbeschleunigungs-
 gesetzes bleibt unberührt.“

 Artikel  9

 Änderung des Magnetschwebebahnplanungs-
 gesetzes

 Das  Magnetschwebebahnplanungsgesetz  vom  23.  No-
 vember  1994  (BGBl.  I  S.  3486),  zuletzt  geändert  durch  Arti-
 kel  237  der  Verordnung  vom  25.  November  2003  (BGBl.  I
 S.  2304), wird wie folgt geändert:

 1.  Die  §§  1  und  2  werden  durch  folgende  §§  1  bis  2d  er-
 setzt:

 „§  1
 Erfordernis der Planfeststellung

 Magnetschwebebahnstrecken  einschließlich  der  für
 den  Betrieb  notwendigen  Anlagen  (Betriebsanlagen
 einer  Magnetschwebebahn)  dürfen  nur  gebaut  oder  ge-
 ändert  werden,  wenn  der  Plan  vorher  festgestellt  ist.  Bei
 der  Planfeststellung  sind  die  von  dem  Vorhaben  berühr-
 ten  öffentlichen  und  privaten  Belange  einschließlich  der
 Umweltverträglichkeit  im  Rahmen  der  Abwägung  zu  be-
 rücksichtigen.  Für  das  Planfeststellungsverfahren  gelten
 die  §§  72  bis  78  des  Verwaltungsverfahrensgesetzes
 nach  Maßgabe  dieses  Gesetzes.  Die  Maßgaben  gelten
 entsprechend,  wenn  das  Verfahren  landesrechtlich  durch
 ein Verwaltungsverfahrensgesetz geregelt ist.

 §  2
 Anhörungsverfahren

 Für  das  Anhörungsverfahren  gilt  §  73  des  Verwal-
 tungsverfahrensgesetzes mit folgenden Maßgaben:

 1.  Im  Planfeststellungsverfahren  prüft  die  nach  Landes-
 recht  zuständige  Behörde  des  Landes,  in  dem  die  Be-
 triebsanlagen  der  Magnetschwebebahn  liegen  (Anhö-
 rungsbehörde)  den  Plan  unverzüglich,  nach  dem  die
 Planfeststellungsbehörde  ihn  ihr  zugeleitet  hat,  auf
 Vollständigkeit  und  teilt  dem  Träger  des  Vorhabens
 mit, welche Unterlagen nachzureichen sind.

 2.  Die  Anhörungsbehörde  veranlasst  innerhalb  eines
 Monats  nach  Zugang  des  vollständigen  Plans  die  Ein-
 holung  der  Stellungnahmen  der  Behörden,  deren
 Aufgabenbereich  durch  das  Vorhaben  berührt  wird,
 sowie  die  Auslegung  des  Plans  in  den  Gemeinden,  in
 denen  sich  das  Vorhaben  voraussichtlich  auswirkt.
 Der  Plan  soll  die  Namen  und  Anschriften  der  betrof-
 fenen  Grundstückseigentümer  erkennen  lassen;  die
 Grundstückseigentümer  dürfen  dabei  nach  dem

 Grundbuch  bezeichnet  werden,  soweit  dem  Träger
 des  Vorhabens  nicht  dessen  Unrichtigkeit  bekannt  ist.

 3.  Durch  die  ortsübliche  Bekanntmachung  der  Aus-
 legung  im  Sinne  von  §  73  Abs.  5  Satz  1  des  Verwal-
 tungsverfahrensgesetzes  in  den  Gemeinden  werden
 die  nach  landesrechtlichen  Vorschriften  im  Rahmen
 des  §  60  des  Bundesnaturschutzgesetzes  anerkann-
 ten  Naturschutzvereine  benachrichtigt  und  erhalten
 Gelegenheit zur Stellungnahme.

 4.  Für  anerkannte  Naturschutzvereine  gilt  §  73  Abs.  4
 Satz  1  des  Verwaltungsverfahrensgesetzes  entspre-
 chend.  §  73  Abs.  6  des  Verwaltungsverfahrensgeset-
 zes  gilt  entsprechend,  wenn  die  anerkannten  Natur-
 schutzvereine  fristgerecht  Stellung  genommen  ha-
 ben.  Sie  sind  von  dem  Erörterungstermin  zu  benach-
 richtigen.

 5.  Nicht  ortsansässige  Betroffene,  deren  Person  und
 Aufenthalt  bekannt  ist,  sollen  auf  Veranlassung  der
 Anhörungsbehörde  von  der  Auslegung  mit  dem  Hin-
 weis  nach  §  73  Abs.  5  Satz  2  des  Verwaltungsver-
 fahrensgesetzes benachrichtigt werden.

 6.  Die  Anhörungsbehörde  hat  die  Erörterung  innerhalb
 von  drei  Monaten  nach  Ablauf  der  Einwendungsfrist
 abzuschließen.  Die  Anhörungsbehörde  gibt  ihre  Stel-
 lungnahme  innerhalb  eines  Monats  nach  Abschluss
 der  Erörterung  ab  und  leitet  sie  innerhalb  dieser  Frist
 mit  dem  Plan,  den  Stellungnahmen  der  Behörden,
 den  Stellungnahmen  der  anerkannten  Naturschutz-
 vereine  und  den  nicht  erledigten  Einwendungen  der
 Planfeststellungsbehörde  zu.  Findet  kein  Erörte-
 rungstermin  statt,  so  hat  die  Anhörungsbehörde  ihre
 Stellungnahme  innerhalb  von  sechs  Wochen  nach
 Ablauf  der  Einwendungsfrist  abzugeben  und  zusam-
 men  mit  den  sonstigen  in  Satz  2  aufgeführten  Unter-
 lagen der Planfeststellungsbehörde zuzuleiten.

 7.  Soll  ein  ausgelegter  Plan  geändert  werden,  so  sind
 auch  die  anerkannten  Naturschutzvereine  entspre-
 chend  §  73  Abs.  8  Satz  1  des  Verwaltungsverfahrens-
 gesetzes  zu  beteiligen.  Für  die  anerkannten  Natur-
 schutzvereine,  die  sich  nicht  in  der  Frist  des  §  73
 Abs.  4  Satz  1  des  Verwaltungsverfahrensgesetzes  ge-
 äußert  haben,  und  im  Falle  des  §  73  Abs.  8  des  Ver-
 waltungsverfahrensgesetzes  erfolgt  die  Benachrichti-
 gung  von  der  Planänderung  und  der  Frist  zur  Stel-
 lungnahme  in  entsprechender  Anwendung  der
 Nummer  3.  Im  Regelfall  kann  von  einer  Erörterung
 im  Sinne  des  §  73  Abs.  6  des  Verwaltungsverfahrens-
 gesetzes  und  des  §  9  Abs.  1  Satz  2  des  Gesetzes  über
 die  Umweltverträglichkeitsprüfung  abgesehen  wer-
 den.

 8.  Einwendungen  gegen  den  Plan  oder  dessen  Ände-
 rung  im  Sinne  des  §  73  Abs.  8  des  Verwaltungsver-
 fahrensgesetzes  sind  nach  Ablauf  der  Einwendungs-
 frist  ausgeschlossen.  Einwendungen  und  Stellung-
 nahmen  der  anerkannten  Naturschutzvereine  sind
 nach  Ablauf  der  Äußerungsfrist  nach  Nummer  4  und
 7  ausgeschlossen.  Auf  die  Rechtsfolgen  der  Sätze  1
 und  2  ist  in  der  Bekanntmachung  der  Auslegung  oder
 bei  der  Bekanntgabe  der  Einwendungs-  und  Stellung-
 nahmefrist  sowie  in  der  Benachrichtigung  der  an-
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erkannten  Naturschutzvereine  hinzuweisen.  Stellung-
 nahmen  der  Behörden,  die  nach  Ablauf  der  Frist  nach
 §  73  Abs.  3a  Satz  1  des  Verwaltungsverfahrensgeset-
 zes  eingehen,  müssen  bei  der  Feststellung  des  Plans
 nicht  berücksichtigt  werden;  dies  gilt  nicht,  wenn
 später  von  einer  Behörde  vorgebrachte  öffentliche
 Belange  der  Planfeststellungsbehörde  auch  ohne  ihr
 Vorbringen  bekannt  sind  oder  hätten  bekannt  sein
 müssen.

 §  2a
 Planfeststellungsbeschluss, Plangenehmigung

 Für  Planfeststellungsbeschluss  und  Plangenehmigung
 gilt  §  74  des  Verwaltungsverfahrensgesetzes  mit  folgen-
 den Maßgaben:

 1.  Eine  Plangenehmigung  darf  im  Falle  des  §  74  Abs.  6
 des  Verwaltungsverfahrensgesetzes  nur  erteilt  wer-
 den,  wenn  es  sich  nicht  um  ein  Vorhaben  handelt,  für
 das  nach  dem  Gesetz  über  die  Umweltverträglich-
 keitsprüfung  eine  Umweltverträglichkeitsprüfung
 durchzuführen ist.

 2.  §  74  Abs.  6  Satz  1  Nr.  1  des  Verwaltungsverfahrens-
 gesetzes  gilt  mit  der  Maßgabe,  dass  Rechte  anderer
 nicht wesentlich beeinträchtigt werden.

 3.  Die  Plangenehmigung  hat  die  Rechtswirkungen  der
 Planfeststellung.

 4.  Fälle  unwesentlicher  Bedeutung  im  Sinne  des  §  74
 Abs.  7  des  Verwaltungsverfahrensgesetzes  liegen  nur
 vor,  wenn  es  sich  nicht  um  ein  Vorhaben  handelt,  für
 das  nach  dem  Gesetz  über  die  Umweltverträglich-
 keitsprüfung  eine  Umweltverträglichkeitsprüfung
 durchzuführen  ist  und  Rechte  anderer  nicht  beein-
 trächtigt werden.

 5.  Das  Eisenbahn-Bundesamt  stellt  den  Plan  fest,  erteilt
 die  Plangenehmigung  und  trifft  die  Entscheidung
 nach  §  74  Abs.  7  des  Verwaltungsverfahrensgesetzes.

 6.  Planfeststellungsbeschluss  und  Genehmigung  sind
 dem  Träger  des  Vorhabens,  den  anerkannten  Natur-
 schutzvereinen,  über  deren  Stellungnahmen  entschie-
 den  worden  ist,  und  denjenigen,  über  deren  Ein-
 wendungen  entschieden  worden  ist,  mit  Rechts-
 behelfsbelehrung  zuzustellen;  §  74  Abs.  4  und  5  des
 Verwaltungsverfahrensgesetzes  bleiben  im  Übrigen
 unberührt.

 §  2b
 Rechtswirkungen der Planfeststellung

 und der Plangenehmigung

 Für  die  Rechtswirkungen  der  Planfeststellung  und
 Plangenehmigung  gilt  §  75  des  Verwaltungsverfahrens-
 gesetzes mit folgenden Maßgaben:

 1.  Der  Plan  tritt  außer  Kraft,  wenn  mit  seiner  Durch-
 führung  nicht  innerhalb  von  zehn  Jahren  nach  Eintritt
 der Unanfechtbarkeit begonnen wird.

 2.  Als  Beginn  der  Durchführung  des  Plans  gilt  jede  erst-
 mals  nach  außen  erkennbare  Tätigkeit  von  mehr  als
 nur  geringfügiger  Bedeutung  zur  planmäßigen  Ver-
 wirklichung  des  Vorhabens;  eine  spätere  Unter-
 brechung  der  Verwirklichung  des  Vorhabens  berührt
 den Beginn der Durchführung nicht.

 §  2c
 Rechtsbehelfe

 (1)  Die  Anfechtungsklage  gegen  einen  Planfeststel-
 lungsbeschluss  oder  eine  Plangenehmigung  für  den  Bau
 oder  die  Änderung  von  Betriebsanlagen  einer  Mag-
 netschwebebahn  hat  keine  aufschiebende  Wirkung.  Der
 Antrag  auf  Anordnung  der  aufschiebenden  Wirkung  der
 Anfechtungsklage  gegen  einen  Planfeststellungsbe-
 schluss  oder  eine  Plangenehmigung  nach  §  80  Abs.  5
 Satz  1  der  Verwaltungsgerichtsordnung  kann  nur  inner-
 halb  eines  Monats  nach  der  Zustellung  des  Planfeststel-
 lungsbeschlusses  oder  der  Plangenehmigung  gestellt  und
 begründet  werden.  Darauf  ist  in  der  Rechtsbehelfsbeleh-
 rung  hinzuweisen.  §  58  der  Verwaltungsgerichtsordnung
 gilt  entsprechend.  Treten  später  Tatsachen  ein,  die  die
 Anordnung  der  aufschiebenden  Wirkung  rechtfertigen,
 so  kann  der  durch  den  Planfeststellungsbeschluss  oder
 die  Plangenehmigung  Beschwerte  einen  hierauf  gestütz-
 ten  Antrag  nach  §  80  Abs.  5  Satz  1  der  Verwaltungsge-
 richtsordnung  innerhalb  einer  Frist  von  einem  Monat
 stellen  und  begründen.  Die  Frist  beginnt  mit  dem  Zeit-
 punkt,  in  dem  der  Beschwerte  von  den  Tatsachen  Kennt-
 nis erlangt.

 (2)  Der  Kläger  hat  innerhalb  einer  Frist  von  sechs
 Wochen  nach  Zustellung  des  Planfeststellungsbeschlus-
 ses  oder  der  Plangenehmigung  die  zur  Begründung  sei-
 ner  Klage  dienenden  Tatsachen  und  Beweismittel  anzu-
 geben.  §  87b  Abs.  3  der  Verwaltungsgerichtsordnung
 gilt entsprechend.

 (3)  Mängel  bei  der  Abwägung  der  von  dem  Vorhaben
 berührten  öffentlichen  und  privaten  Belange  sind  nur
 erheblich,  wenn  sie  offensichtlich  und  auf  das  Ab-
 wägungsergebnis  von  Einfluss  gewesen  sind.  Erhebliche
 Mängel  bei  der  Abwägung  oder  eine  Verletzung  von
 Verfahrens-  oder  Formvorschriften  führen  nur  dann  zur
 Aufhebung  des  Planfeststellungsbeschlusses  oder  der
 Plangenehmigung,  wenn  sie  nicht  durch  Planergänzung
 oder  durch  ein  ergänzendes  Verfahren  behoben  werden
 können;  die  §§  45  und  46  des  Verwaltungsverfahrens-
 gesetzes bleiben unberührt.

 §  2d
 Bauaufsichtsbehörde

 Das  Eisenbahn-Bundesamt  ist  Bauaufsichtsbehörde
 für Betriebsanlagen von Magnetschwebebahnen.“

 2.  In  §  3  Abs.  1  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „Planung“
 die Wörter „und der Baudurchführung“ eingefügt.

 3.  §  5 wird aufgehoben.

 4.  Nach §  7 wird folgender §  7a eingefügt:

 „§  7a
 Entschädigungsverfahren

 Soweit  der  Vorhabenträger  auf  Grund  eines  Planfest-
 stellungsbeschlusses  oder  einer  Plangenehmigung  ver-
 pflichtet  ist,  eine  Entschädigung  in  Geld  zu  leisten,  und
 über  die  Höhe  der  Entschädigung  keine  Einigung  zwi-
 schen  dem  Betroffenen  und  dem  Träger  des  Vorhabens
 zustande  kommt,  entscheidet  auf  Antrag  eines  der  Betei-
 ligten  die  nach  Landesrecht  zuständige  Behörde;  für  das
 Verfahren  und  den  Rechtsweg  gelten  die  Enteignungs-
 gesetze der Länder entsprechend.“
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5.  Nach §  11 wird folgender §  12 angefügt:

 „§  12
 Übergangsregelung für Planungen

 (1)  Vor  dem  1.  Januar  2006  begonnene  Planungsver-
 fahren  werden  nach  den  Vorschriften  dieses  Gesetzes  in
 der  ab  dem  …  [Einsetzen:  Tag  des  Inkrafttretens  dieses
 Änderungsgesetzes] geltenden Fassung weitergeführt.

 (2)  §  2b  gilt  auch  für  Planfeststellungsbeschlüsse  und
 Plangenehmigungen,  die  vor  dem  1.  Januar  2006  er-
 lassen  worden  sind,  soweit  der  Plan  noch  nicht  außer
 Kraft getreten ist.“

 Artikel  10

 Änderung der Magnetschwebebahn-Bau-
 und Betriebsordnung

 §  5  Abs.  1  Nr.  2  der  Magnetschwebebahn-Bau-  und  Be-
 triebsordnung  vom  23.  September  1997  (BGBl.  I  S.  2329)
 wird wie folgt gefasst:

 „2.  unter  Berücksichtigung  besonderer  Verhältnisse  von
 allen Vorschriften dieser Verordnung“.

 Artikel  11

 Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes

 In  §  60  Abs.  2  Satz  1  Nr.  7  des  Bundesnaturschutz-
 gesetzes  vom  25.  März  2002  (BGBl.  I  S.  1193),  das  zuletzt
 durch  Artikel  40  des  Gesetzes  vom  21.  Juni  2005  (BGBl.  I
 S.  1818)  geändert  worden  ist,  wird  die  Angabe  „§  17
 Abs.  1b“ durch die Angabe „§  17b Abs.  1 Nr.  5“ ersetzt.

 Artikel  12

 Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung

 Die  Verwaltungsgerichtsordnung  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  vom  19.  März  1991  (BGBl.  I  S.  686),  zuletzt
 geändert durch …, wird wie folgt geändert:

 1.  §  48 Abs.  1 Satz  1 wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer  4 wird wie folgt gefasst:

 „4.  Planfeststellungsverfahren  für  die  Errichtung,
 den  Betrieb  oder  die  Änderung  von  Gasversor-
 gungsleitungen  mit  einem  Durchmesser  von
 mehr  als  300  Millimeter  sowie  die  Änderung
 ihrer Linienführung,“.

 b)  Nummer  6 wird wie folgt gefasst:

 „6.  den  Betrieb  von  Verkehrsflughäfen  sowie  die
 Anlage,  die  Erweiterung  oder  Änderung  und  den
 Betrieb  von  Verkehrslandeplätzen  mit  be-
 schränktem Bauschutzbereich,“.

 c)  In  Nummer  7  wird  das  Wort  „Magnetschwebe-
 bahnen“ gestrichen.

 d)  In  Nummer  8  wird  das  Wort  „Bundesfernstraßen“
 durch das Wort „Straßen“ ersetzt.

 2.  §  50 Abs.  1 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Nummer  5  wird  der  abschließende  Punkt  durch  ein
 Komma ersetzt.

 b)  Folgende Nummern  6 bis 11 werden angefügt:

 „6.  über  sämtliche  Streitigkeiten,  die  Planfeststel-
 lungsverfahren  und  Plangenehmigungsverfah-
 ren  für  die  nachfolgend  bezeichneten  Schienen-
 wege  mit  überragender  verkehrlicher  Bedeutung
 im  Sinne  des  §  18  Satz  1  des  Allgemeinen  Eisen-
 bahngesetzes betreffen:

 „7.  über  sämtliche  Streitigkeiten,  die  Planfeststel-
 lungsverfahren  und  Plangenehmigungsverfah-
 ren  für  die  nachfolgend  bezeichneten  Bundes-
 fernstraßen  mit  überragender  verkehrlicher  Be-

 Nr.  Vorhaben

 1  ABS Lübeck/Hagenow Land–Rostock–
 Stralsund

 2  ABS Leipzig–Dresden

 3  ABS Hamburg–Lübeck

 4  ABS Hamburg–Öresundregion

 5  ABS/NBS Hamburg/Bremen–Hannover

 6  ABS Stelle–Lüneburg

 7  ABS Oldenburg–Wilhelmshaven/Lang-
 wedel–Uelzen

 8  ABS Uelzen–Stendal

 9  ABS Rotenburg–Minden

 10  ABS Minden–Haste, ABS/NBS Haste–
 Seelze

 11  ABS Berlin–Pasewalk–Stralsund
 (- Skandinavien)

 12  ABS Berlin–Rostock (- Skandinavien)

 13  ABS Berlin–Dresden

 14  ABS Hoyerswerda–Horka–
 Grenze D/PL

 15  ABS/NBS Hanau–Würzburg/Fulda–
 Erfurt

 16  NBS Rhein/Main–Rhein/Neckar

 17  ABS Düsseldorf–Duisburg
 (Rhein-Ruhr-Express)

 18  ABS/NBS Karlsruhe–Offenburg–
 Freiburg–Basel

 19  ABS/NBS Stuttgart–Ulm–Augsburg

 20  ABS Ludwigshafen–Saarbrücken–
 Kehl–Appenweier

 21  ABS/NBS Grenze D/NL–Emmerich–
 Obernhausen

 22  ABS München–Rosenheim–Kiefers-
 felden–Grenze D/A
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deutung  im  Sinne  des  §  17  Satz  1  des  Bundes-
 fernstraßengesetzes betreffen:

 „8.  über  sämtliche  Streitigkeiten,  die  Planfeststel-
 lungsverfahren  und  Plangenehmigungsverfah-
 ren  für  die  nachfolgend  bezeichneten  Bundes-
 wasserstraßen  mit  überragender  verkehrlicher
 Bedeutung  im  Sinne  des  §  14  Abs.  1  Satz  1  des
 Bundeswasserstraßengesetzes betreffen:

 Nr.  Vorhaben

 1  A 1 Hamburg–Bremen

 2  A 1 Ahlhorner Heide–Münster/Nord

 3  A 1 Blankenheim–Kelberg

 4  A 1 Saarbrücken (A 623)–A 1

 5  A 3 Köln-Dellbrück–Leverkusen

 6  A 3 Offenbach–Hanau

 7  A 3 Hösbach–Erlangen

 8  A 4 Düren–Kerpen

 9  A 5 Frankfurt–Friedberg

 10  A 5 Kreuz Walldorf–Kreuz Heidelberg

 11  A 6 Kreuz Weinsberg–Kupferzell (B 19)

 12  A 7 Hamburg–Bordesholm

 13  A 7 Salzgitter–Göttingen

 14  A 8 Karlsbad–Wurmberg

 15  A 8 Mühlhausen–Ulm

 16  A 8 Rosenheim–Felden

 17  A 20 Stade (A 26)–Lübeck (A 1)

 18  A 30 Löhne–Rehme

 19  A 33 Bielefeld (A 2)–Borgholzhausen
 einschließlich Zubringer

 20  A 33 Osnabrück/Schinkel–nördlich
 Osnabrück (A 1)

 21  A 39 Lüneburg–Wolfsburg

 22  A 44 Bochum (L 705)–Kreuz Bochum/
 Witten (A 43)

 23  A 44 Rattingen (A 3)–Velbert

 24  A 45 Hagen (A 46)–Westhofen (A 1)

 25  A 46 Westring–Kreuz Sonnborn (L 418)

 26  A 49 Bischhausen–A 5

 27  A 52 Grenze NL/D–Elmpt

 28  A 57 Neuss-West (A 46)–Kaarst (A 52)

 29  A 57 Meerbusch (A 44)–Kamp-Lintfort
 (A 42)

 30  A 60 Dreieck Mainz–Kreuz Mainz Süd

 31  A 61 Grenze NL/D–Kaldenkirchen

 32  A 61 A 6–Kreuz Frankenthal

 33  A 67 Darmstadt–Lorsch

 34  A 81 Böblingen/Hulb–Sindelfingen Ost

 35  A 94 Malching–Pocking (A 3)

 36  A 99 Kreuz München-Nord–Haar

 37  A 281 Eckverbindung in Bremen

 38  A 445 Werl-Nord–Hamm Rhynern (A 2)

 39  B 2n Schwedt–B 167

 40  B 4 Nordhausen–Ilfeld

 41  B 6n Köthen–A 9

 42  B 19 OU Meinigen

 43  B 56 Grenze NL/D–Heinsberg (B 221)

 44  B 85 Untertraubenbach–südlich Alten-
 kreith

 45  B 87n Fulda–Meiningen

 46  B 87n Leipzig–Torgau–Frankfurt (Oder)

 47  B 95 OU Thum, Ehrenfriedersdorf,
 Burkardtsdorf

 48  B 96n A 13–Hoyerswerda

 49  B 107 A 4–Südverbund Chemnitz

 50  B 112 OU Frankfurt (Oder), OU Bries-
 kow-Finkenheerd, OU Eisenhüttenstadt,
 OU Neuzelle, OU Forst

 51  B 160 Hoyerswerda–Weißwasser

 52  B 166 OU Schwedt mit Grenzübergang

 53  B 167 B 198–B 112

 54  B 174 Chemnitz–Grenze D/CZ

 55  B 180 Aschersleben–Quenstedt

 56  B 188 Kloster Neudorf–Jävenitz–
 Hottendorf

 57  B 190n A 39–A 24

 58  B 246n B 112–Grenze D/P

 Nr.  Vorhaben

 1  Mittellandkanal (Hannover–Magdeburg)
 Elbe-Havel-Kanal/Untere Havel–Wasser-
 straße/Berliner Wasserstraße

 2  Havel-Oder-Wasserstraße und Hohen-
 saaten-Friedrichsthaler Wasserstraße

 3  Dortmund-Ems-Kanal (Südstrecke)

 4  Main-Donau-Wasserstraße

 5  Unter- und Außenelbe

 6  Unter- und Außenweser

 Nr.  Vorhaben
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9.  über  sämtliche  Streitigkeiten,  die  Planfeststel-
 lungsverfahren  und  Plangenehmigungsverfah-
 ren  für  Vorhaben  im  Sinne  des  §  1  Satz  1  des
 Magnetschwebebahnplanungsgesetzes  betreffen,

 10.  über  sämtliche  Streitigkeiten,  die  Planfeststel-
 lungsverfahren  und  Plangenehmigungsverfah-
 ren  für  Vorhaben  über  die  Anlage,  die  Erweite-
 rung  oder  Änderung  von  Verkehrsflughäfen  be-
 treffen,

 11.  über  sämtliche  Streitigkeiten,  die  Planfeststel-
 lungsverfahren  und  Plangenehmigungsverfah-
 ren  für  Vorhaben  über  die  Errichtung,  den  Be-
 trieb  oder  die  Änderung  von  Hochspannungsfrei-
 leitungen  oder  Erdkabeln  mit  einer  Nennspan-
 nung  von  110  Kilovolt  oder  mehr  sowie  die
 Änderung ihrer Linienführung betreffen.“

 Artikel  13

 Änderung des Fernstraßenausbaugesetzes

 In  der  Anlage  zu  §  1  Abs.  1  Satz  2  des  Fernstraßenaus-
 baugesetzes  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom
 20.  Januar  2005  (BGBl.  I  S.  201)  werden  unter  „Vordring-
 licher  Bedarf“  der  Hinweis  „  ...  mit  besonderem  naturschutz-
 fachlichen  Planungsauftrag  für  VB“  sowie  die  Fußnote  „Mit
 der  Einstellung  der  Vorhaben  in  den  Straßenbauplan  als  An-
 lage  zum  Bundeshaushalt  sind  sie  Vorhaben  des  Vordring-
 lichen Bedarfs“ gestrichen.

 Artikel  14

 Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang

 Die  auf  den  Artikeln  7  und  10  beruhenden  Teile  der  dort
 geänderten  Rechtsverordnungen  können  auf  Grund  der  Er-
 mächtigung  der  jeweils  einschlägigen  Ermächtigungen
 durch Rechtsverordnung geändert werden.

 Artikel  15

 Neufassung des Allgemeinen Eisenbahngesetzes,
 des Bundesfernstraßengesetzes, des Bundeswas-

 serstraßengesetzes, des Luftverkehrsgesetzes
 und des Magnetschwebebahnplanungs-

 gesetzes

 Das  Bundesministerium  für  Verkehr,  Bau  und  Stadtent-
 wicklung  kann  den  Wortlaut  des  Allgemeinen  Eisenbahn-
 gesetzes,  des  Bundesfernstraßengesetzes,  des  Bundeswas-
 serstraßengesetzes,  des  Luftverkehrsgesetzes  und  des  Mag-
 netschwebebahnplanungsgesetzes  jeweils  in  der  vom  In-
 krafttreten  dieses  Gesetzes  an  geltenden  Fassung  im
 Bundesgesetzblatt bekannt machen.

 Artikel  16

 Inkrafttreten

 Dieses Gesetz tritt am … in Kraft.
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Begründung
 A. Allgemeines

 I.  Zielsetzung und wesentlicher Inhalt

 Die  heute  geltenden  Vorschriften  zur  Planung  des  Baus  und
 der  Änderung  von  Bundesfernstraßen,  Betriebsanlagen  der
 Eisenbahn,  von  Bundeswasserstraßen  und  Flughäfen  wer-
 den  den  Anforderungen,  die  der  am  1.  Mai  2004  wesentlich
 erweiterte  europäische  Binnenmarkt  an  die  Transparenz,
 Berechenbarkeit  und  Zügigkeit  der  Entscheidungsprozesse
 in  den  Verwaltungen  des  Bundes  und  der  Länder  stellt,  nicht
 mehr  gerecht.  Dies  ist  insbesondere  deshalb  unbefriedigend,
 weil  Deutschland  noch  stärker  als  bisher  die  Rolle  eines  be-
 vorzugten  Standortes  für  Logistikdienstleister,  Industrie  und
 Mittelstand  sowie  eines  Transitlandes  zukommt  und  daher
 in  besonderem  Maße  auf  eine  leistungsfähige  Infrastruktur
 angewiesen ist.

 Die  Notwendigkeit,  weitere  Maßnahmen  zur  Vereinfachung
 und  Beschleunigung  von  Planungsverfahren  für  die  Realisie-
 rung  von  Verkehrsprojekten  zu  ergreifen,  besteht  ungeachtet
 der  bisherigen  Instrumente  zur  Planungsvereinfachung  im
 Verkehrsbereich.  Diese  spiegeln  den  Stand  der  nationalen
 Umsetzung  des  Europäischen  Rechts  zu  Beginn  des  letzten
 Jahrzehnts  wider  und  sind  in  ihrer  Beschleunigungswirkung
 inzwischen  in  wesentlichen  Teilen  unvollständig.  Das  gilt
 namentlich  für  das  Planungsvereinfachungsgesetz  vom
 17.  Dezember  1993  (BGBl.  I  S.  2123),  mit  dem  viele  Maß-
 gaben  des  Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetzes
 vom  16.  Dezember  1991  (BGBl.  I  S.  2174)  in  seiner  ur-
 sprünglichen  Fassung  in  das  bundesweit  geltende  Recht
 übernommen  und  später  mit  dem  Genehmigungsbeschleuni-
 gungsgesetz  vom  12.  Dezember  1996  (BGBl.  I  S.  1354)  im
 Verwaltungsverfahrensrecht  des  Bundes  und  der  Länder
 nachvollzogen  worden  sind.  Auch  der  Erfahrungsbericht  der
 Bundesregierung  zum  Verkehrswegeplanungsbeschleuni-
 gungsgesetz  (Bundestagsdrucksache  15/2311)  empfiehlt
 eine  Verbesserung  der  Effizienz  von  Planungsentscheidun-
 gen.

 Insbesondere  fehlt  bislang  im  Verkehrsbereich  eine  einheit-
 liche,  auf  den  Schutz  der  gesamten  Umwelt  bezogene,  aus-
 drückliche  und  klare  Regelung  über  die  Rechtsstellung  an-
 erkannter  Naturschutzvereine.  Der  Gesetzentwurf  gleicht
 die  Rechtsstellung  anerkannter  Naturschutzvereine  der-
 jenigen von privaten Personen an.

 Darüber  hinaus  greift  der  vorliegende  Gesetzentwurf  zahl-
 reiche  weitere  von  der  Planungspraxis  aufgeworfene  Pro-
 bleme  auf  und  setzt  die  entsprechenden  Detaillösungen  zur
 Vereinfachung,  Beschleunigung  und  Stabilisierung  der  Pla-
 nungsprozesse  für  den  Verkehrsbereich  um  (u.  a.  aus  der
 Initiative Luftverkehr für Deutschland).

 Der  Gesetzentwurf  steht  in  engem  verkehrs-  und  standort-
 politischen  Kontext  zu  dem  unlängst  in  Kraft  getretenen
 Dritten  Gesetz  zur  Änderung  des  Verkehrswegeplanungsbe-
 schleunigungsgesetzes  vom  21.  Dezember  2004  (BGBl.  I
 S.  3644)  sowie  zu  einer  Stellungnahme  der  Bundesregie-
 rung  vom  15.  Dezember  2004  zu  einem  Gesetzentwurf  des
 Bundesrates  vom  5.  November  2004  (Bundestagsdruck-
 sache  15/4536).  Darin  hatte  die  Bundesregierung  angekün-

 digt,  weitere  Maßnahmen  zur  Vereinfachung  und  Beschleu-
 nigung  von  Planungsverfahren  für  Verkehrsinfrastruktur-
 vorhaben  zu  ergreifen  und  damit  den  ostdeutschen  Ländern
 einen  gleitenden  Übergang  in  ein  für  ganz  Deutschland  ver-
 bessertes  und  vereinheitlichtes  Planungsrecht  zu  ermög-
 lichen.

 Beschleunigungsmöglichkeiten  im  gerichtlichen  Verfahren
 sind  auch  in  der  Verkürzung  des  Instanzenzuges  zu  sehen.
 Bisher  sind  die  Oberverwaltungsgerichte  nur  in  den  in  §  48
 VwGO  genannten  Fällen  erstinstanzlich  zuständig.  Hinzu
 kommt  die  erstinstanzliche  Zuständigkeit  des  Bundesver-
 waltungsgerichts  für  den  Geltungsbereich  des  Verkehrs-
 wegeplanungsbeschleunigungsgesetzes  bis  zum  31.  Dezem-
 ber  2006.  Damit  sind  diese  Gerichte  in  diesen  Fällen  für
 Entscheidungen  über  den  einstweiligen  Rechtsschutz  als
 einzige Instanz zuständig.

 Die  erstinstanzliche  Zuständigkeit  des  Bundesverwaltungs-
 gerichts  für  ausgewählte  Infrastrukturprojekte  wird  künftig
 umfassend  in  §  50  Abs.  1  VwGO-E  geregelt.  Inhaltlich  wird
 an  den  Gesetzentwurf  der  Bundesregierung  für  ein  Gesetz
 zur  Beschleunigung  von  Planungsverfahren  für  Infrastruk-
 turvorhaben  vom  4.  November  2005  (Bundestagsdruck-
 sache 16/54) angeknüpft.

 Der  von  der  Bundesregierung  in  der  letzten  Legislatur-
 periode  vorgelegte  Gesetzentwurf  (Bundesratsdrucksache
 363/05)  entsprach  nicht  den  Vorstellungen  der  Bundes-
 länder,  weil  er  wichtige,  insbesondere  vereinfachende  Rege-
 lungen  nicht  enthielt.  Der  nun  vorliegende  Gesetzentwurf
 berücksichtigt weitestgehend die Vorschläge der Länder.

 Die Kernelemente sind die Folgenden:

 1.  Beteiligung anerkannter Naturschutzvereine
 und Präklusionsfristen

 Die  heute  geltenden  Vorschriften  zur  Planung  des  Baus  und
 der  Änderung  von  Betriebsanlagen  der  Eisenbahn,  von  Bun-
 deswasserstraßen,  Bundesfernstraßen  und  Flughäfen  wer-
 den  den  Anforderungen  nicht  mehr  gerecht,  die  der  er-
 weiterte  Europäische  Binnenmarkt  an  die  Transparenz,
 Berechenbarkeit  und  Zügigkeit  der  Entscheidungsprozesse
 in den Verwaltungen des Bundes und der Länder stellt.

 Erforderlich  ist  eine  wirksame  Beteiligung  der  betroffenen
 Öffentlichkeit  zu  einem  Zeitpunkt,  zu  dem  alle  Optionen
 offen  stehen  und  bevor  die  Entscheidung  über  den  Geneh-
 migungsantrag  getroffen  wird.  Öffentlichkeit  sind  natür-
 liche  oder  juristische  Personen  sowie  die  anerkannten
 Naturschutzvereine.  Im  Verkehrsbereich  fehlt  eine  einheit-
 liche,  ausdrückliche  und  klare  Regelung  über  die  Rechts-
 stellung  anerkannter  Naturschutzvereine  im  Anhörungsver-
 fahren zur Planfeststellung.

 Der  vorliegende  Gesetzentwurf  gleicht  die  Rechtsstellung
 der  anerkannten  Naturschutzvereine  derjenigen  von  priva-
 ten  Personen  an.  Er  vereinfacht  das  Anhörungsverfahren,
 vergrößert  dessen  Transparenz,  beschleunigt  seinen  Ab-
 schluss  und  entspricht  dem  Gebot  nach  frühzeitiger  und
 effektiver  Interessenvertretung.  Denn  die  Entscheidung  über
 den  Antrag  beginnt,  wenn  die  Anhörungsbehörde  nach  dem
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Ende  der  Auslegung  die  Einwendungen  und  Stellungnah-
 men  zur  Vorbereitung  des  Erörterungstermins  auswertet.  In
 der  Erörterung  sollen  die  geäußerten  Interessengegensätze
 ausgeräumt  werden;  soweit  dies  nicht  möglich  ist,  werden
 sie  der  Planfeststellungsbehörde  übermittelt,  die  hierüber
 planerisch  abwägend  entscheidet.  In  oder  nach  der  Erörte-
 rung  neue  Tatsachen  einzubringen,  verändert  die  Ausgangs-
 basis  des  Entscheidungsprozesses  und  zwingt  die  Behörden,
 von  vorne  zu  beginnen,  selbst  wenn  der  vorbereitete  Be-
 schluss  schon  versendungsreif  war.  Es  gilt  das  Prinzip,  dass
 –  wer  Anwalt  des  Umweltschutzes  ist  und  ein  Interesse  an
 Mobilität  hat  –  rechtzeitig  für  diesen  Belang  einstehen
 muss.

 Darüber  hinaus  kommt  es  in  der  Praxis  häufig  zu  Änderun-
 gen  der  ausgelegten  Pläne.  Diese  so  genannten  Planergän-
 zungen  gehen  auch  auf  Einwendungen  und  Stellungnahmen
 zurück.  Auch  insoweit  fehlt  heute  eine  ausdrückliche  Rege-
 lung,  in  welcher  Weise  anerkannte  Naturschutzvereine  bei
 der  Änderung  der  ausgelegten  Pläne  zu  beteiligen  sind.  Wer
 in  eigenen  Belangen  oder  als  Behörde  im  eigenen  Auf-
 gabenbereich  durch  die  Änderung  ausgelegter  Pläne  erst-
 mals  oder  stärker  betroffen  ist,  erhält  eine  Frist  von  zwei
 Wochen  zur  Einwendung  bzw.  Stellungnahme.  Nach  Ablauf
 der  Einwendungsfrist  bzw.  zum  Schluss  der  Erörterung  tritt
 eine  materielle  Präklusion  ein  oder  die  Anhörungsbehörde
 kann  davon  absehen,  den  öffentlichen  Belang  zu  berück-
 sichtigen.  Nach  diesem  Vorbild  wird  anerkannten  Natur-
 schutzvereinen  eine  Frist  von  zwei  Wochen  zur  Stellung-
 nahme  aufgegeben,  nach  deren  Ablauf  keine  neuen  Belange
 eingebracht  werden  können.  Die  Präklusion  erfolgt  dann
 zum  Ablauf  dieser  Frist.  Die  Länge  der  Frist  ist  für  eine
 Stellungnahme  angemessen,  da  es  nur  um  die  Bewertung
 von  Veränderungen  eines  nicht  im  Kern  veränderten  Vor-
 habens  geht  und  der  Ausgangspunkt  damit  bereits  durch  die
 Auslegung  der  ursprünglichen  Pläne  und  Unterlagen  zu  dem
 Vorhaben  vorgeklärt  ist.  Entsprechendes  wird  für  die  Plan-
 änderung  vor  der  Fertigstellung  eines  Vorhabens  eingeführt.

 Die  Neuregelung  wird  das  Planungsverfahren  transparenter
 machen  und  so  weit  vereinfachen,  dass  als  Ergebnis  einer
 vorsichtigen  Schätzung  ein  Beschleunigungseffekt  von  zwei
 bis  drei  Monaten  zu  erwarten  ist.  Dies  betrifft  vornehmlich
 Vorhaben  höherer  Komplexität,  bei  denen  Planergänzungen
 wahrscheinlich  sind.  Dabei  ist  zu  beachten,  dass  es  aus  Sicht
 der  Behörden  heute  unbefriedigend  ist,  mit  der  Erörterung
 von  Einwendungen  und  Stellungnahmen  zu  beginnen,  wenn
 keine  Frist  für  Beiträge  gilt  oder  diese  noch  nicht  abgelau-
 fen  ist  und  neuer  Vortrag  zu  erwarten  ist.  Zugleich  ist  die
 Behörde  im  Verkehrsbereich  verpflichtet,  die  Erörterung
 drei  Monate  nach  dem  Ablauf  der  Frist  für  Einwender  (z.  B.
 Grundeigentümer)  abzuschließen.  Dieser  Widerspruch  wird
 jetzt  dadurch  aufgelöst,  dass  spätestens  nach  Ablauf  von
 zwei  Wochen  nach  dem  Ende  der  Auslegung  der  Pläne  in
 den  Gemeinden  auch  von  anerkannten  Naturschutzvereinen
 keine neuen Tatsachen mehr vorgebracht werden können.

 2.  Geltungsdauer von Plänen

 Nach  den  derzeit  bestehenden  Regelungen  in  den  Verkehrs-
 wegegesetzen  läuft  ein  Planfeststellungsbeschluss  fünf
 Jahre  nach  Bestandskraft  aus,  wenn  das  Vorhaben  weder  bis
 dahin  begonnen  noch  auf  Antrag  des  Trägers  der  Baulast
 von  der  Planfeststellungsbehörde  um  höchstens  fünf  Jahre

 verlängert  wird.  Für  die  Plangenehmigung  besteht  bislang
 keine  Möglichkeit,  einen  Antrag  zur  Verlängerung  der  Gel-
 tungsdauer zu stellen.

 In  der  Praxis  haben  sich  die  Verfahren  zur  Verlängerung  der
 Geltungsdauer  von  Planfeststellungsbeschlüssen  nicht  be-
 währt,  weil  Verlängerungsverfahren  mit  integrierter  Anhö-
 rung  aufwändig  und  mit  Rechtsunsicherheit  behaftet  sind.
 Um  diese  mit  den  Verlängerungsverfahren  verbundenen
 Risiken  zu  ersparen,  sieht  der  Gesetzentwurf  eine  nicht  ver-
 längerbare  Geltungsdauer  für  Planfeststellungsbeschlüsse
 und  Plangenehmigungen  von  zehn  Jahren  vor.  Die  der  Ent-
 bürokratisierung  und  Deregulierung  dienende  Regelung,  die
 materiell-rechtlich  nichts  ändert,  steht  im  Einklang  mit  den
 Ausführungen  des  Bundesverwaltungsgerichts  im  Urteil
 vom  20.  Mai  1999  –  4  A  12/98,  NVwZ  2000,  S.  555
 m.  w.  N.,  zur  Einschätzung  eines  Zeithorizontes  der  Plan-
 feststellungsbehörde  für  die  Realisierbarkeit  von  Verkehrs-
 projekten.

 Der  Gesetzentwurf  stellt  weiter  klar,  dass  als  Beginn  der
 Durchführung  des  Plans  jede  erstmals  nach  außen  erkenn-
 bare  Tätigkeit  zur  plangemäßen  Verwirklichung  des  Vor-
 habens  gilt.  Ab  dem  Beginn  der  Durchführung  des  Plans
 tritt  er  nicht  außer  Kraft,  auch  wenn  es  später  zu  einer
 Unterbrechung  kommt.  Dies  betrifft  auch  Planfeststellungs-
 beschlüsse  oder  Plangenehmigungen,  die  bereits  erlassen
 sind.  Im  Übrigen  bleibt  es  bei  der  Regelung  des  §  77
 VwVfG.

 3.  Möglichkeiten  zum  Verzicht  auf  Erörterungstermine

 Die  Anhörungsbehörde  wird  mit  dem  Gesetzentwurf  in  die
 Lage  versetzt,  auf  die  Erörterung  innerhalb  des  Anhörungs-
 verfahrens  verzichten  zu  können.  Nach  heutigem  Recht  ist
 ein  Erörterungstermin  auch  dann  anzusetzen,  wenn  keine
 Einwendungen  Betroffener  oder  Stellungnahmen  von  an-
 erkannten  Naturschutzvereinen  vorliegen  oder  absehbar  ist,
 dass  keine  Einwendungen  oder  Stellungnahmen  von  aner-
 kannten  Naturschutzvereinen  erfolgen  werden.  Das  Gleiche
 gilt,  wenn  für  die  Anhörungsbehörde  absehbar  ist,  dass  der
 Erörterungstermin  seiner  Befriedungsfunktion  nicht  gerecht
 werden  kann  und  Einwendungen  nicht  ausgeräumt  werden
 können.  Künftig  steht  es  im  freien  Ermessen  der  Behörde,
 auf  eine  Erörterung  zu  verzichten,  wenn  sie  nicht  notwendig
 oder sinnvoll ist.

 Dadurch  wird  eine  Beschleunigung  des  Planfeststellungs-
 verfahrens  sowie  eine  Entbürokratisierung  erreicht.  Der  Be-
 schleunigungseffekt  dürfte  bei  über  einem  Monat  liegen,
 weil  neben  der  Erörterung  auch  ihre  ortsübliche  Bekannt-
 machung  und  gesonderte  Auswertung  durch  die  Anhörungs-
 behörde entfällt.

 4.  Änderungen beim Raumordnungsverfahren

 Dem  Ziel,  Planung  und  Bau  von  Infrastrukturmaßnahmen
 zu  erleichtern  und  zu  beschleunigen,  haben  auch  die  Instru-
 mente  der  Raumordnung  zu  dienen.  Dies  gilt  auch  für  das
 Raumordnungsverfahren,  das  die  Raumverträglichkeit  eines
 Vorhabens  im  Vorfeld  von  Zulassungsverfahren  feststellt.
 Bei  der  Durchführung  von  Raumordnungsverfahren  sind
 daher  den  Ländern  Beschleunigungs-  und  Deregulierungs-
 spielräume zu eröffnen.
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5.  Einführung von Schwellenwerten und Kriterien
 zur Bestimmung der UVP-pflichtigen Vorhaben

 Nach  derzeit  geltendem  Recht  ist  bei  Vorhaben,  die  nicht
 bereits  auf  Grund  der  europarechtlichen  Vorgaben  der
 Pflicht  zur  Durchführung  einer  Umweltverträglichkeits-
 prüfung  unterliegen,  stets  im  Einzelfall  zu  prüfen,  ob  das
 Vorhaben  erhebliche  Auswirkungen  auf  die  Umwelt  haben
 kann.  Aus  Gründen  der  Verfahrensvereinfachung  wird,  ent-
 sprechend  der  Regelung  in  einigen  Landesstraßengesetzen,
 von  der  Möglichkeit  nach  Artikel  4  Abs.  2  lit.  b)  der  UVP-
 Richtlinie  (Richtlinie  85/337/EWG  des  Rates  vom  27.  Juni
 1985  über  die  Umweltverträglichkeitsprüfung  bei  bestimm-
 ten  öffentlichen  und  privaten  Projekten,  geändert  durch  die
 Richtlinie  97/11/EG  des  Rates  vom  3.  März  1997)  Ge-
 brauch  gemacht,  anhand  von  Schwellenwerten  und  Krite-
 rien  zu  bestimmen,  ob  ein  Projekt  einer  Umweltverträglich-
 keitsprüfung zu unterziehen ist.

 Hierbei  wird  zwischen  Neu-  und  Ausbau  unterschieden.
 Während  bei  Vorliegen  der  Kriterien  und/oder  bei  Über-
 schreitung  der  Schwellenwerte  im  Falle  einer  Neubaumaß-
 nahme  stets  eine  Umweltverträglichkeitsprüfung  durchzu-
 führen  ist,  ist  im  Falle  des  Ausbaus  einer  Bundesstraße  eine
 Vorprüfung  des  Einzelfalles  vorzunehmen,  um  zu  ermitteln,
 ob  erhebliche  Auswirkungen  auf  die  Umwelt  durch  das
 Ausbauvorhaben  zu  erwarten  sind.  Eine  UVP-Pflicht  be-
 steht nur, wenn diese Frage bejaht wird.

 6.  Ermittlungserleichterungen  gegenüber  Grundstücks-
 betroffenen, die nicht in dem betroffenen Gebiet
 ansässig sind

 Der  Gesetzentwurf  verringert  den  Aufwand  der  Anhörungs-
 behörde  zur  Ermittlung  von  Grundstücksbetroffenen.  Dies
 gilt  immer  dann,  wenn  feststeht,  dass  Eigentümer  oder  Inha-
 ber  anderer  dinglicher  Rechte  an  einem  Grundstück  nicht
 ortsansässig  sind,  ohne  dass  aus  den  dazu  nötigen  Unter-
 lagen  ersichtlich  wird,  wie  diese  Personen  heißen  und  wo
 sie ansässig sind.

 Nach  heutigem  Recht  wird  ein  Plan  nach  öffentlicher  Be-
 kanntmachung  zur  Einsicht  ausgelegt.  Zudem  wird  anhand
 von  Grundbuch  oder  Grundsteuerlisten  ermittelt,  ob  ein  be-
 troffener  Grundeigentümer  nicht  vor  Ort  wohnt  und  man
 benachrichtigt  diese  Nichtortsansässigen  gesondert,  soweit
 Name  und  Adresse  bekannt  sind.  Sind  diese  Angaben  je-
 doch  unbekannt,  wird  danach  „für  eine  angemessene  Frist“
 ermittelt  (Ausnahme  bei  Geltung  des  Verkehrswege-
 planungsbeschleunigungsgesetzes).

 Die  Folge  des  Rechts  in  den  alten  Ländern  (und  nach  dem
 Auslaufen  des  Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsge-
 setzes  in  den  ostdeutschen  Ländern)  ist  eine  Unsicherheit
 der  Behörde,  welcher  Ermittlungsaufwand  für  welchen
 Grad  an  individueller  Grundstücksbetroffenheit  nötig  ist.
 Unterbleibt  ein  nach  dem  heutigen  Recht  gebotener  Auf-
 wand,  so  können  betroffene  Personen  gegen  das  Vorhaben
 außerhalb  der  Präklusionsvorschriften  Rechtsbehelfe  sowie
 Amtshaftungsansprüche verfolgen.

 Nach  künftigem  Recht  wird  die  Anhörungsbehörde  von  der
 Last  befreit,  Namen  und  Anschrift  der  nachweislich  nicht
 ortsansässigen  Grundstücksbetroffenen  gesondert  zu  ermit-
 teln.  Diese  Erleichterung  beschleunigt  ein  Planfeststellungs-
 verfahren  um  den  jeweils  eingesparten  Zeitaufwand,  befreit

 Ressourcen  und  erhöht  die  Rechtssicherheit.  Diese  Verein-
 fachung  kann  im  Einzelfall  erheblich  sein,  um  das  Vorhaben
 sowie  Investitionen  gegen  Klagen  außerhalb  der  Präklusi-
 onsvorschriften  abzusichern;  insbesondere  besteht  jedoch
 Sicherheit,  dass  nach  Abschluss  des  Planfeststellungsver-
 fahrens  der  Behörde  bei  einer  etwaigen  Klage  kein  Unter-
 lassen in dieser Sache vorgeworfen werden kann.

 7.  Vorarbeiten  zur  Vorbereitung  der  Baudurchführung
 (Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen)

 Es  ist  vorgesehen,  rechtlich  klarzustellen,  dass  Grundeigen-
 tümer  „Vorarbeiten“,  d.  h.  notwendige  Vermessungen,
 Boden-  und  Grundwasseruntersuchungen  einschließlich  der
 vorübergehenden  Anbringung  von  Markierungszeichen  und
 sonstigen  Vorarbeiten,  nicht  nur  zur  Vorbereitung  der  Pla-
 nung  (d.  h.  des  Antrages  und  seiner  Ergänzungen),  sondern
 auch  zur  Vorbereitung  der  Baudurchführung  (nicht  des
 Baus) gesetzlich zu dulden haben.

 Nach  geltendem  Recht  sind  vor  Erlass  des  Planfeststel-
 lungsbeschlusses  Maßnahmen  zur  Ausschreibung  des  Vor-
 habens,  die  Untersuchungen  auf  dem  Grundstück  nötig
 machen,  als  notwendige  Vorarbeiten  zur  Vorbereitung  der
 Planung  vom  Eigentümer  hinzunehmen,  soweit  sie  im  Ein-
 zelfall  verhältnismäßig  sind  (BVerwG,  4  VR  9/02).  Danach
 sind  sie  gegen  den  Willen  des  klagenden  Grundeigentümers
 ausgeschlossen,  soweit  keine  sofortige  Vollziehbarkeit  be-
 steht.  Im  Luftverkehr  besteht  zudem  Rechtsunsicherheit,  in-
 wieweit  Vorarbeiten  zur  Vorbereitung  von  Planergänzungen
 im  laufenden  Planfeststellungsverfahren  zulassungsfähig
 sind.

 Künftig  sind  verhältnismäßige  Vorarbeiten  kurz  vor  sowie
 auch  nach  dem  Erlass  des  Planfeststellungsbeschlusses
 möglich,  auch  wenn  der  Beschluss  beklagt  wird  und  keine
 sofortige  Vollziehbarkeit  besteht.  Auch  wenn  ein  Grund-
 eigentümer  oder  ein  anerkannter  Naturschutzverein  die  Auf-
 hebung  der  sofortigen  Vollziehbarkeit  erreicht,  sind  erfor-
 derliche  Vorarbeiten  weiterhin  verhältnismäßig,  weil  Fehler
 des  Planfeststellungsbeschlusses  in  der  Praxis  nicht  so
 schwerwiegend  sind,  dass  die  Planfeststellung  insgesamt
 aufgehoben  wird.  In  der  Regel  berührt  ein  Fehler  nicht  die
 Grundlage  der  Abwägung,  so  dass  es  nur  zu  einer  Ergän-
 zung  des  Plans  z.  B.  um  weitere  Ausgleichs-  und  Ersatz-
 maßnahmen  oder  zu  einem  ergänzenden  Verfahren  kommt,
 die an der Grundstücksbetroffenheit nichts ändern.

 Damit  wird  die  Rechtssicherheit  erhöht  und  das  Planungs-
 verfahren  sowie  der  Baubeginn  beschleunigt.  Eine  Vor-
 bereitung  der  Ausschreibung  des  Bauvorhabens  parallel
 zum  Planungsfortschritt  wird  erleichtert.  Dies  ermöglicht
 ein  zeitgerechtes  sinnvolles  Wechselspiel  zwischen  Aus-
 schreibung  und  Planung.  Die  zügige  Vorbereitung  der  Aus-
 schreibung erleichtert den Baubeginn.

 Für  den  Luftverkehr  wird  damit  eine  Handlungsempfehlung
 der  Initiative  Luftverkehr  für  Deutschland  umgesetzt.  Aus-
 löser  für  die  Fernstraßen  ist  der  genannte  Beschluss  des
 Bundesverwaltungsgerichtes  zum  geplanten  Neubau  der
 A  44  Kassel–Eisenach.  Das  Amt  für  Straßen-  und  Verkehrs-
 wesen  wollte  Bodenuntersuchungen  durchführen  (Unter-
 grunderkundungen  in  Form  von  Baugrundaufschlussboh-
 rungen  und  Schürfungen).  Es  begründete  dies  mit  notwendi-
 gen  Vorarbeiten  für  den  geplanten  Neubau,  worunter  auch



Drucksache 16/1338 – 22 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode
Vorarbeiten  für  die  Planung  der  Baudurchführung  fielen.
 Das  Amt  hoffte  dadurch  auf  einen  Beschleunigungseffekt
 von  ca.  6  bis  9  Monaten,  die  spätere  Durchführung  des
 Plans betreffend.

 Das  Gericht  führte  in  diesem  Zusammenhang  aus,  dass  bei
 Vorliegen  eines  Planfeststellungsbeschlusses  ein  Rückgriff
 auf  §  16a  des  Fernstraßengesetzes,  der  bislang  nur  die  Zu-
 lässigkeit  von  Vorarbeiten  zur  Vorbereitung  der  Planung  er-
 möglicht,  nicht  möglich  ist.  Vielmehr  stellt  dann  der  Plan-
 feststellungsbeschluss  selbst  die  Grundlage  für  die  Durch-
 führung  der  Vorarbeiten  dar.  Wenn  er  nicht  vollziehbar  ist,
 gibt  es  keine  Rechtsgrundlage.  Verfahrensverzögerungen
 sind die Folge.

 Die  Ergänzung  des  Bundesfernstraßengesetzes  ermöglicht
 künftig  die  Durchführung  von  Vorarbeiten  zur  Vorbereitung
 der  Baudurchführung  unmittelbar  auf  der  Grundlage  eines
 Gesetzes  und  damit  unabhängig  davon,  ob  der  Planfeststel-
 lungsbeschluss  sofort  vollziehbar  ist.  Wenn  Eigentümern  im
 Interesse  eines  bestmöglichen  Abwägungsergebnisses  be-
 reits  in  der  Planungsphase  die  Duldung  von  Vorarbeiten  zu-
 gemutet  wird,  selbst  wenn  sich  später  herausstellt,  dass  die
 Grundstücke  wegen  eines  anderen  Trassenverlaufs  nicht  in
 Anspruch  genommen  werden,  so  ist  ihnen  auch  nach  dem
 Erlass  des  Planfeststellungsbeschlusses  eine  Duldung  von
 Vorarbeiten  zuzumuten,  selbst  wenn  sie  im  Hauptsachever-
 fahren später obsiegen sollten.

 8.  Gesetzgebungskompetenzen

 Die  Zuständigkeit  des  Bundes  zum  Erlass  dieses  Gesetzes
 ergibt  sich  aus  Artikel  73  Nr.  6  und  6a,  Artikel  74  Abs.  1
 Nr.  1  und  den  Artikeln  21  bis  23  des  Grundgesetzes.  Hin-
 sichtlich  der  konkurrierenden  Zuständigkeiten  liegen  die
 Voraussetzungen  des  Artikels  72  Abs.  2  des  Grundgesetzes
 auch  unter  Zugrundelegung  der  hierzu  in  der  jüngeren  Ver-
 gangenheit  ergangenen  Entscheidungen  des  Bundesverfas-
 sungsgerichts vor.

 Der  Bund  hat  im  Bereich  der  konkurrierenden  Gesetz-
 gebungszuständigkeit  für  See-  und  Binnenwasserstraßen,
 Landstraßen  für  den  Fernverkehr  und  die  Schienenbahnen
 (nichtbundeseigene  Eisenbahnen,  Magnetschwebebahnen)
 das  Gesetzgebungsrecht,  weil  die  Einführung  von  Fristen
 für  die  Beteiligung  von  anerkannten  Naturschutzvereinen  in
 den  Anhörungsverfahren  zur  Planfeststellung  im  Verkehrs-
 bereich  sowie  die  weiteren  Maßgaben  zur  Vereinfachung,
 Beschleunigung  und  Stabilisierung  der  Infrastrukturplanun-
 gen  bei  den  bezeichneten  Verkehrsträgern  eine  bundes-
 einheitliche  Regelung  zur  Wahrung  der  Rechtseinheit  im
 gesamtstaatlichen  Interesse  erforderlich  machen.  Eine  Viel-
 zahl  der  Verkehrswegeplanungen  betrifft  entweder  länder-
 übergreifende  Vorhaben  oder  zumindest  Vorhaben  mit  län-
 derübergreifenden  Auswirkungen  auf  Betroffene  oder  die
 Umwelt  einschließlich  der  Ausgleichs-  und  Ersatzmaß-
 nahmen.  Unterschiedliche  Regelungen  zur  Beteiligung  der
 Behörden,  der  Einwender  und  der  interessierten  Öffentlich-
 keit  wären  deshalb  kontraproduktiv.  Landesgrenzen  ver-
 laufen  z.  B.  oftmals  in  der  Mitte  von  Bundeswasserstraßen.
 Es  ist  für  eine  angemessene  Ausstattung  mit  Infrastruktur
 von  überregionaler  Verkehrsbedeutung  geboten,  dass  unter
 einheitlichen  rechtlichen  Bedingungen  geplant  werden  kann
 und  dass  für  die  erd-  und  wassergebundenen  Verkehrswege
 einheitliche  Planungsvorschriften  gelten,  damit  verkehrs-

 trägerübergreifende  Planungskonzepte  einfacher  realisiert
 werden  können.  Ohne  ein  einheitliches  Planungsrecht  be-
 steht  eine  konkrete  Gefahr,  dass  Planungen  durch  Fragen
 des  anwendbaren  Rechts  zu  Lasten  der  Verkehrs-  und  Um-
 weltbelange beeinflusst werden.

 Die  redaktionelle  Folgeanpassung  im  Bundesnaturschutz-
 gesetz  lässt  sich  zusätzlich  auf  die  Kompetenztitel  Arti-
 kel  74  Abs.  1  Nr.  24  und  Artikel  75  Abs.  1  Satz  1  Nr.  3  des
 Grundgesetzes  stützen.  Auch  insoweit  liegen  die  Voraus-
 setzungen  des  Artikels  72  Abs.  2  des  Grundgesetzes  vor
 (vgl.  das  Gesetz  zur  Neuregelung  des  Rechts  des  Natur-
 schutzes  und  der  Landschaftspflege  und  zur  Anpassung  an-
 derer  Rechtsvorschriften  vom  25.  März  2002  (BGBl.  I
 S.  1193)).  Zumindest  die  Vorgabe  eines  bundeseinheitlichen
 Rahmens  ist  folglich  zur  Wahrung  der  Rechtseinheit  inso-
 weit erforderlich.

 II.  Gender-Mainstreaming

 Die  gleichstellungspolitischen  Auswirkungen  des  Gesetz-
 entwurfs  wurden  geprüft.  Personen  werden  von  den  Rege-
 lungsvorschlägen  lediglich  mittelbar  betroffen.  Adressaten
 sind  Bund,  Länder  und  Gemeinden.  Das  planungsrechtliche
 Instrumentarium,  das  durch  das  Recht  zur  Planung  des  Baus
 und  der  Änderung  von  Verkehrsinfrastrukturanlagen  Bund,
 Ländern  und  Gemeinden  zur  Verfügung  gestellt  wird,  ist
 geschlechtsneutral.  Die  Maßgaben  zur  Vereinfachung,  Be-
 schleunigung  und  Stabilisierung  der  Planungsprozesse  wir-
 ken  sich  auf  beide  Geschlechter  gleichermaßen  aus.  Daher
 besteht keine Gleichstellungsrelevanz.

 III.  Alternativen

 Es  stehen  keine  anderweitigen  Lösungsmöglichkeiten  zur
 Verfügung,  um  die  in  der  Praxis  aufgetretenen  Rechts-
 unsicherheiten,  Intransparenzen  und  Verzögerungen  bei  der
 Planung  von  Verkehrsinfrastrukturvorhaben  aufzulösen.  Die
 vertiefte  europäische  Integration  im  Umweltbereich  und  die
 Anforderungen  des  erweiterten  Europäischen  Binnenmark-
 tes  erfordern  einfache,  transparente  und  zügige  Planungs-
 vorgänge.  Dazu  ist  es  notwendig,  die  Beteiligung  von  aner-
 kannten  Naturschutzvereinen  im  Anhörungsverfahren  zur
 Planfeststellung  ausdrücklich  zu  regeln  und  Detailmaßnah-
 men  zur  Vereinfachung,  Beschleunigung  und  Stabilisierung
 der  Planungsprozesse  vorzusehen.  Auf  diese  Weise  wird
 dem  Bedürfnis  nach  nachhaltiger  Mobilität  im  Interesse  des
 Umweltschutzes,  der  gewerblichen,  beruflichen  und  priva-
 ten Nutzer sowie der übrigen Allgemeinheit entsprochen.

 IV.  Gesetzesfolgen

 1.  Kosten für die öffentlichen Haushalte

 Bund,  Ländern  und  Gemeinden  entstehen  durch  die  Neu-
 regelung keine zusätzlichen Kosten.

 2.  Kosten für die Wirtschaft

 Durch  die  Neuregelung  entstehen  der  Wirtschaft,  insbeson-
 dere  mittelständischen  Unternehmen,  keine  zusätzlichen
 Kosten,  möglicherweise  sind  Kosteneinsparungen  realisier-
 bar.  Geringfügige,  kosteninduzierte  Einzelpreisänderungen
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lassen  sich  nicht  ausschließen.  Die  öffentlichen  Haushalte
 werden  durch  die  Neuregelung  nicht  belastet,  sondern  mög-
 licherweise  entlastet.  Gleichwohl  gehen  hiervon  keine  mit-
 telbar preisrelevanten Effekte aus.

 V.  Befristung

 Eine  Befristung  des  Gesetzes  ist  nicht  angezeigt.  Die  vor-
 geschlagenen  Maßgaben  zur  Vereinfachung,  Beschleuni-
 gung  und  Stabilisierung  der  Planungsprozesse  für  Verkehrs-
 infrastrukturvorhaben  gewährleisten,  dass  die  Planungsver-
 fahren  den  Anforderungen  des  erweiterten  Binnenmarktes
 vor  dem  Hintergrund  der  vertieften  Integration  des  euro-
 päischen Umweltrechts weiterhin entsprechen.

 B. Zu den einzelnen Vorschriften

 Zu Artikel  1  (Änderung  des  Verwaltungsverfahrens-
 gesetzes)

 Zu Nummer  1  (§  73 Abs.  6 VwVfG)

 In  der  Änderung  der  heutigen  Ausgestaltung  der  münd-
 lichen  Erörterung  nach  §  73  Abs.  6  VwVfG  ist  ein  erheb-
 liches  Beschleunigungspotential  zu  sehen,  wenn  auf  die  bis-
 her  obligatorische  Durchführung  des  Erörterungstermins
 verzichtet  und  stattdessen  in  das  Ermessen  der  zuständigen
 Behörde gestellt wird.

 Der  Gesetzgeber  hat  dem  Erörterungstermin  hauptsächlich
 die  Funktion  zugewiesen,  über  die  vorgesehenen  Maßnah-
 men  zu  informieren  und  möglichst  eine  Einigung  zu  er-
 zielen.  Dagegen  stellt  er  nicht  mehr  das  Forum  dar,  auf  dem
 die  Betroffenen,  Verbände  und  Behörden  die  von  ihnen
 repräsentierten  Belange  vortragen  können.  Diese  müssen  in-
 zwischen  im  Einwendungs-  und  Beteiligungsverfahren  gel-
 tend  gemacht  werden,  sonst  sind  sie  präkludiert.  Aber  auch
 der  grundsätzlich  weiter  bestehenden  Funktion,  die  in  einer
 Verbesserung  der  Entscheidung,  der  Erzielung  eines  Aus-
 gleichs  und  in  einer  Erhöhung  der  Akzeptanz  liegen  könnte,
 wird  der  Erörterungstermin  in  vielen  Fällen,  gerade  auch  in
 großen, kontroversen Zulassungsverfahren nicht gerecht.

 Anstelle  des  obligatorischen  soll  deshalb  der  fakultative  Er-
 örterungstermin  treten.  Da  sich  trennscharfe,  objektivier-
 bare  tatbestandliche  Abgrenzungskriterien  für  mündlich  zu
 erörternde  und  nicht  zu  erörternde  Fälle  nicht  beschreiben
 lassen,  wird  vorgeschlagen,  die  Durchführung  und  die  Aus-
 gestaltung  eines  Erörterungstermins  in  das  Ermessen  der
 Behörde  zu  stellen:  Ist  eine  Erörterung  bereits  auf  anderer
 Grundlage  erfolgt  oder  besteht  für  die  Erledigung  von  Ein-
 wendungen  keine  Aussicht  auf  Erfolg,  kann  also  die  Erörte-
 rung  ihre  Funktion  voraussichtlich  nicht  erfüllen,  so  soll  die
 Durchführung  des  Erörterungstermins  mit  allen  Einwendern
 künftig  entfallen  können.  Nur  soweit  eine  Erörterung  eine
 endgültige  Erledigung  von  Einwendungen,  ein  höheres  Maß
 an  Befriedung  und  damit  eine  verbesserte  materiellrecht-
 liche  Absicherung  verspricht,  sollte  die  Anhörungsbehörde
 eine  mündliche  Erörterung  durchführen.  Dabei  sollte  es
 auch  möglich  sein,  die  mündliche  Erörterung  auf  einzelne
 Themenkomplexe  und  Betroffenengruppen  zu  beschränken.

 Eine  entsprechende  gesetzliche  Ausgestaltung  der  Verfah-
 rensregelung  über  eine  mündliche  Erörterung  würde  nach

 den  Erwartungen  dazu  führen,  dass  es  künftig  zu  einer  Kon-
 zentration  auf  Erörterungen  effizienter,  zielführender  Art
 käme.  Insoweit  ist  insbesondere  die  frühzeitige,  unter  der
 Regie  des  Vorhabenträgers  freiwillig  erfolgende  Diskussion
 des  Vorhabens  mit  der  betroffenen  Öffentlichkeit  zu  nennen.
 Auch  der  Einsatz  von  Mediationsverfahren  kann  verstärkt
 zur  Optimierung  des  Vorhabens  und  zur  Akzeptanzfindung
 beitragen.  Denn  wenn  am  Ende  des  Verfahrens  keine  obli-
 gatorische,  zeitaufwändige  und  umfassende  (weitere)
 mündliche  Erörterung  wartet,  wird  ein  Vorhabensträger  um
 so  eher  bereit  sein,  eine  frühe  Öffentlichkeitsbeteiligung
 durchzuführen.  Geschieht  das  nicht,  so  wird  sich  ggf.  die
 Behörde  zu  einer  frühen  allgemeinen  Erörterung  des  Vorha-
 bens  aus  Anlass  eines  Scopings  nach  §  5  UVPG  entschlie-
 ßen,  weil  sie  sich  nicht  mehr  dem  Zwang  ausgesetzt  sieht,
 später  ohnehin  eine  umfassende  Erörterung  nach  §  73
 Abs.  6  VwVfG  durchzuführen.  Soweit  also  Erörterungen  im
 späten  Stadium  als  letzter  Schritt  vor  der  Planfeststellung
 nicht  ohnehin  wegen  einer  schon  vorangegangenen  früh-
 zeitigen  öffentlichen  Erörterung  des  Vorhabens  entbehrlich
 erscheinen,  würden  sie  künftig  im  Ergebnis  auf  diejenigen
 Einwendungskomplexe  beschränkt,  bei  denen  eine  münd-
 liche  Erörterung  den  Zielen  des  bisherigen  §  73  Abs.  6
 VwVfG tatsächlich zu dienen entspricht.

 Zu Nummer  2

 Zu Buchstabe  a

 Folgeänderung  zu  Artikel  1  Nr.  1.  Eine  Einigung  über  Ein-
 wendungen  kann,  nachdem  der  obligatorische  Erörterungs-
 termin  entfallen  ist,  auch  auf  andere  Weise,  z.  B.  in  anderen
 Formen  der  Beteiligung  Betroffener  oder  von  Verbänden,
 gegebenenfalls  in  einem  Mediationsverfahren  erreicht  wer-
 den.

 Zu Nummer  2

 Zu Buchstabe  b

 Die  Möglichkeit  der  Vorbehaltsfestsetzung  soll  erweitert
 werden.  Damit  wird  eine  sachliche  Teilung  des  Verfahrens
 erleichtert.  Die  Lösung  rechtlich  und  technisch  beherrsch-
 barer  Folgeprobleme,  wie  beispielsweise  Vorkehrungen
 zum  Lärmschutz  oder  von  Ausgleichsmaßnahmen,  kann
 einer  Planergänzung  vorbehalten  werden,  ohne  dass  es  da-
 rauf  ankommt,  ob  „eine  abschließende  Entscheidung  noch
 nicht  möglich  ist“.  Allerdings  dürfen  auch  jetzt  keine  Pro-
 bleme  ausgeklammert  werden,  deren  Lösung  Auswirkungen
 auf  das  Interessengefüge  des  festgestellten  Plans  haben
 kann.  Der  Planfeststellungsbeschluss  muss  auch  ohne  die
 vorbehaltene  Teilregelung  eine  ausgewogene,  keinen  rege-
 lungsbedürftigen  Interessenkonflikt  offen  lassende  abwä-
 gungsfehlerfreie Gesamtregelung darstellen.

 Zu Artikel  2  (Änderung des Raumordnungs-
 gesetzes)

 §  15  Abs.  2  ROG  sieht  in  einem  engen  Katalog  von  Fällen
 die  Möglichkeit  vor,  von  einem  Raumordnungsverfahren
 abzusehen.  Diese  Ausnahmemöglichkeiten  schöpfen  jedoch
 das  Potenzial,  auf  ein  Raumordnungsverfahren  zu  verzich-
 ten,  nicht  umfassend  aus.  Die  Länder  sollen  vielmehr  die
 Befugnis  erhalten  –  ohne  Begrenzung  auf  einen  Ausnahme-
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katalog  –  im  Einzelfall  von  der  Durchführung  eines  Raum-
 ordnungsverfahrens absehen zu können.

 Zu Artikel  3  (Änderung des Gesetzes über die Um-
 weltverträglichkeitsprüfung  –  Anlage  I
 Nr.  14.4 bis Nr.  14.6 UVPG)

 Das  Gesetz  über  die  Umweltverträglichkeitsprüfung  in  der
 derzeit  geltenden  Fassung  vom  25.  Juni  2005  sieht  vor,
 dass  Projekte,  die  nicht  bereits  nach  Artikel  4  Abs.  1  in
 Verbindung  mit  Anhang  I  der  Richtlinie  85/337/EWG  des
 Rates  vom  27.  Juni  1985  über  die  Umweltverträglichkeits-
 prüfung  bei  bestimmten  öffentlichen  und  privaten  Projek-
 ten,  geändert  durch  die  Richtlinie  97/11/EG  des  Rates  vom
 3.  März  1997  (UVP-RL),  einer  UVP-Pflicht  unterliegen,
 einer  allgemeinen  Vorprüfung  des  Einzelfalles  hinsichtlich
 ihrer  Auswirkungen  auf  die  Umwelt  zu  unterziehen  sind.
 Die  nunmehr  vorgesehene  Änderung  in  den  Nummern
 14.5  und  14.6  macht  von  der  Möglichkeit  nach  Artikel  4
 Abs.  2  der  UVP-RL  Gebrauch,  zur  Bestimmung  der  UVP-
 Pflicht  Schwellenwerte  und  Kriterien  festzulegen.  Die  Re-
 gelung  orientiert  sich  an  den  Vorgaben  des  Anhangs  III  der
 UVP-RL  und  unterscheidet  zwischen  Neubau  und  Ände-
 rung  von  Bundesfernstraßen.  Bei  Vorliegen  der  Kriterien
 und/oder  bei  Überschreitung  der  Schwellenwerte  sind  Neu-
 baumaßnahmen  einer  Umweltverträglichkeitsprüfung  zu
 unterziehen  (Nummer  14.5),  während  bei  Änderungsmaß-
 nahmen  eine  Umweltverträglichkeitsprüfung  nur  dann
 durchzuführen  ist,  wenn  die  Vorprüfung  nach  §  3c  UVPG
 ergeben  hat,  dass  das  Vorhaben  erhebliche  Auswirkungen
 auf die Umwelt haben kann.

 Zu Artikel  4  (Änderung des Allgemeinen Eisen-
 bahngesetzes)

 Zu Nummer  1  (§  17 Abs.  1 Satz  1 AEG)

 Die  Vorschrift  regelt  bislang  nur  die  Zulässigkeit  von  Vor-
 arbeiten  zur  Vorbereitung  der  Planung.  Da  der  Planfest-
 stellungsbeschluss  oder  die  Plangenehmigung  selbst  die
 Grundlage  für  die  Duldung  von  Vermessungen  und  Unter-
 suchungen  darstellen,  ist  nach  dem  Beschluss  des  Bundes-
 verwaltungsgerichts  vom  7.  August  2002  –  4  VR  9.02  –  ein
 Rückgriff  auf  die  Vorschrift  nach  Erlass  des  Planfeststel-
 lungsbeschlusses  oder  der  Plangenehmigung  nicht  mehr
 möglich.

 Dies  führt  zu  Problemen  bei  nicht  vollziehbaren  Planfest-
 stellungsbeschlüssen,  bei  denen  beispielsweise  Baugrund-
 untersuchungen  zur  Vorbereitung  der  Ausschreibungsunter-
 lagen  nicht  mehr  durchgeführt  werden  können.  Infolge  der
 Änderung  haben  künftig  die  Eigentümer  auch  Vorarbeiten
 zur  Vorbereitung  der  Baudurchführung  zu  dulden.  Die  Bau-
 durchführung  beruht  auf  den  Planfeststellungs-  und  den
 Baudurchführungsunterlagen.

 Zu Nummer  2  (§§  18 bis 18d AEG)

 Zu §  18 AEG

 Diese  Vorschrift  entspricht  in  den  Sätzen  1  und  2  der  Rege-
 lung  des  §  18  Abs.  1  AEG  in  der  bislang  gültigen  Fassung.
 Die  angefügten  Sätze  3  und  4  orientieren  sich  an  der  Rege-
 lung  in  §  10  Abs.  2  letzter  Satz  Luftverkehrsgesetz  und  ver-
 deutlichen  in  Übereinstimmung  mit  §  1  Abs.  3  VwVfG,

 dass  in  Planfeststellungsverfahren  grundsätzlich  das  jewei-
 lige  Landesverwaltungsverfahrensgesetz  zur  Anwendung
 kommt,  sofern  nicht  in  den  Maßgaben  Abweichendes  ge-
 regelt  ist.  Dadurch  wird  die  Einheitlichkeit  der  Verfah-
 rensabläufe  für  Vorhaben  nach  Bundes-  und  Landesrecht
 sichergestellt.  Dies  dient  der  Transparenz  und  erleichtert
 dem  Bürger  die  Nachvollziehbarkeit  der  komplexen  Zusam-
 menhänge.

 Zu §  18a Nr.  1 AEG

 Die  Maßgabe  enthält  –  vergleichbar  der  Regelung  in  §  71c
 Abs.  3  VwVfG  –  die  Verpflichtung  der  Anhörungsbehörde,
 den  Plan  unverzüglich  nach  Eingang  auf  Vollständigkeit  zu
 prüfen  und  dem  Vorhabensträger  ggf.  mitzuteilen,  welche
 Unterlagen  nachzureichen  sind.  Mit  der  gesetzlichen  Klar-
 stellung  wird  ein  Signal  zur  Beschleunigung  von  Planfest-
 stellungsverfahren  gesetzt,  weil  der  Vorhabensträger  kurz-
 fristig  darüber  informiert  wird,  welche  Planunterlagen  er
 nachreichen muss.

 Zu §  18a Nr.  2 AEG

 Als  Maßgabe  zu  §  73  des  Verwaltungsverfahrensgesetzes
 des  Bundes  wird  angeordnet,  in  welchen  Gemeinden  eine
 Auslegung  erforderlich  ist.  Zur  Entlastung  der  Gemeinden,
 die  die  Auslegung  durchführen,  ist  vorgesehen,  dass  die
 Namen  und  Anschriften  der  betroffenen  Grundstückseigen-
 tümer  in  den  zum  Plan  gehörenden  Grunderwerbsverzeich-
 nissen  benannt  werden  können.  Dies  stellt  eine  Verfahrens-
 vereinfachung  für  die  Bürger  dar,  da  diese  ihre  Betroffenheit
 leichter  feststellen  können.  Die  Gemeinden  werden  entlas-
 tet,  weil  sie  keine  Hilfestellung  beim  Auffinden  der  Grund-
 stücksbetroffenheiten  während  der  Offenlegung  leisten
 müssen.  Eine  inhaltsgleiche  Regelung  ist  in  den  Straßenge-
 setzen  mehrerer  Bundesländer  enthalten  und  hat  sich  in  der
 Praxis  als  effizient  erwiesen.  Aus  Gründen  der  Praktika-
 bilität  ist  es  sinnvoll,  diese  Regelung  auch  für  gleich  ge-
 lagerte Verfahren auf Bundesebene vorzusehen.

 Zu §  18a Nr.  3 AEG

 Mit  dieser  Regelung  wird  die  verfahrensrechtliche  Stellung
 der  nach  §  59  des  Bundesnaturschutzgesetzes  und  der  im
 Rahmen  des  §  60  des  Bundesnaturschutzgesetzes  nach  lan-
 desrechtlichen  Vorschriften  anerkannten  Naturschutzver-
 eine  im  Anhörungsverfahren  bestimmt.  Das  Verwaltungs-
 verfahrensgesetz  regelt  die  Beteiligung  der  anerkannten
 Naturschutzvereine  nicht  ausdrücklich,  da  es  sich  weder  um
 Behörden,  deren  Aufgabenbereich  durch  das  Vorhaben  be-
 wirkt wird, noch um private Betroffene handelt.

 Zu §  18a Nr.  4 AEG

 Die  Regelung  erreicht  eine  Gleichbehandlung  von  an-
 erkannten  Naturschutzvereinen  und  den  in  eigenen  Belan-
 gen  betroffenen  Einwendern  im  Hinblick  auf  die  Gelegen-
 heit  zu  Einwendungen  und  Stellungnahmen  bzw.  deren
 Ausschluss.  Die  Länge  der  festgelegten  Frist  nach  dem
 Ende  der  Auslegung  der  Planunterlagen  trägt  der  Rolle  der
 anerkannten  Naturschutzvereine  im  Planfeststellungsver-
 fahren  Rechnung,  da  die  geregelte  Frist  von  zwei  Wochen
 nach  dem  Ende  der  Auslegung  den  anerkannten  Natur-
 schutzvereinen  ausreichend  Zeit  gibt,  eine  fundierte  Stel-
 lungnahme  abzugeben,  zumal  sie  bereits  im  Rahmen  der
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Festlegung  des  Untersuchungsrahmens  für  eine  gebotene
 Umweltprüfung  beteiligt  werden  können.  Haben  sich  an-
 erkannte  Naturschutzvereine  beteiligt,  werden  sie  in  den
 Erörterungstermin einbezogen.

 Zu §  18a Nr.  5 AEG

 Die  Neuregelung  übernimmt  die  Vorschrift  des  §  3  Abs.  2
 Satz  3  des  Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetzes
 in  das  Allgemeine  Eisenbahngesetz.  Dies  stellt  eine  Ver-
 einfachung  des  Verwaltungsverfahrens  dar.  Die  bislang  er-
 forderlichen  Ermittlungen  bei  nicht  ortsansässigen  Betroffe-
 nen entfallen.

 Zu §  18a Nr.  6 AEG

 Die  Sätze  1  und  2  entsprechen  §  20  Abs.  1  Nr.  3.  In  Satz  2
 wird  die  Anhörungsbehörde  verpflichtet,  innerhalb  eines
 Monats  nach  dem  Abschluss  der  Erörterung  ihre  Stellung-
 nahme  der  Planfeststellungsbehörde  zu  übermitteln.  Zu-
 gleich  wird  die  Einbeziehung  der  anerkannten  Naturschutz-
 vereine  in  das  Verwaltungsverfahren  geregelt.  Für  den  Fall
 des  Verzichtes  auf  einen  Erörterungstermin  wird  die  An-
 hörungsbehörde  verpflichtet,  innerhalb  von  sechs  Wochen
 nach  dem  Ende  der  Frist  zur  Einwendung  und  Stellung-
 nahme  die  ihr  obliegende  Stellungnahme  abzugeben  und
 mit  den  sonstigen  erheblichen  Unterlagen  der  Planfeststel-
 lungsbehörde zuzuleiten.

 Zu §  18a Nr.  7 AEG

 Auch  die  Vorschrift  hat  das  Ziel,  spezifische  Regelungen  für
 anerkannte  Naturschutzvereine  zu  schaffen.  In  Satz  1  wird
 die  Regelung  des  §  73  Abs.  8  des  Verwaltungsverfahrens-
 gesetzes  inhaltlich  übernommen  und  auf  die  anerkannten
 Naturschutzvereine  angewandt.  Satz  2  hat  zum  Ziel,  alle  an-
 erkannten  Naturschutzvereine  (nicht  nur  diejenigen,  die  be-
 reits  im  Ausgangsverfahren  Stellung  genommen  haben)  von
 der  Planänderung  zu  benachrichtigen,  auch  wenn  keine
 neue  Auslegung  gemäß  §  73  Abs.  8  VwVfG  erfolgt.  Die
 Regelung  dient  der  Rechtssicherheit.  Durch  eine  öffentliche
 Bekanntmachung  wird  sichergestellt,  dass  die  anerkannten
 Naturschutzvereine  prüfen  können,  inwieweit  durch  Plan-
 änderungen  neue  Betroffenheiten  entstanden  sind.  Auf  diese
 Weise  werden  die  anerkannten  Naturschutzvereine  mitein-
 bezogen.  Da  auch  künftig  in  Fällen,  in  denen  sich  die  Ände-
 rung  auf  das  Gebiet  einer  anderen  Gemeinde  auswirkt,  eine
 Auslegung  der  geänderten  Unterlagen  für  einen  Monat  statt-
 findet,  bleibt  auch  in  schwierigen  Fällen  ausreichend  Zeit
 für  eine  fundierte  Stellungnahme.  Daher  stellt  Satz  3  klar,
 dass  die  erneute  Durchführung  eines  Erörterungstermins  im
 Regelfall verzichtbar ist.

 Zu §  18a Nr.  8 AEG

 Satz  1  entspricht  §  20  Abs.  2  Satz  1  AEG  in  der  bislang  gül-
 tigen  Fassung.  Mit  der  Einfügung  des  Satzes  2  wird  eine
 Gleichbehandlung  zwischen  Betroffenen  und  den  anerkann-
 ten  Naturschutzvereinen  im  Hinblick  auf  die  Einwendungs-
 präklusion  erreicht.  Diese  Gleichstellung  bezieht  sich  auch
 auf  Planänderungen  im  Sinne  des  §  73  Abs.  8  VwVfG.  Die
 Präklusion  der  Behörden  wird  nach  dem  Vorbild  des  §  17
 Nr.  1  Satz  2  WaStrG  in  der  bislang  geltenden  Fassung  aus-
 gestaltet.

 Zu §  18b AEG

 Die  Voraussetzungen,  unter  denen  eine  Plangenehmigung
 erteilt  werden  kann,  werden  gegenüber  dem  §  18  Abs.  2
 AEG  in  der  bisher  geltenden  Fassung  vereinfacht  (Num-
 mern  1  und  2).  Die  Plangenehmigung  darf  entsprechend  der
 Regelung  des  §  17  Abs.  1a  Satz  1  Nr.  3  FStrG  in  der  bislang
 geltenden  Fassung  auch  dann  gewählt  werden,  wenn  Rechte
 anderer  nicht  wesentlich  beeinträchtigt  werden.  Die
 Nummer  3  entspricht  §  18  Abs.  2  Satz  2  AEG  in  der  bisher
 geltenden  Fassung.  In  der  Nummer  4  wird  als  Maßgabe
 festgelegt,  unter  welchen  Voraussetzungen  die  Planfeststel-
 lung  und  Plangenehmigung  entfällt,  ohne  dass  damit  eine
 materielle  Änderung  gegenüber  §  18  Abs.  3  AEG  in  der  bis-
 lang  geltenden  Fassung  verbunden  ist.  Darüber  hinaus  wer-
 den  Planfeststellung  und  Plangenehmigung  nicht  nur  dem
 Träger  des  Vorhabens  sowie  den  Einwendern,  über  deren
 Einwendungen  entschieden  worden  ist,  zugestellt,  sondern
 auch  den  anerkannten  Naturschutzvereinen,  über  deren  Stel-
 lungnahmen  entschieden  worden  ist.  Zusätzlich  wird  eine
 Ausfertigung  auch  der  Plangenehmigung  nach  ortsüblicher
 Bekanntmachung  für  zwei  Wochen  ausgelegt;  nach  Ablauf
 der  Auslegung  beginnen  die  Rechtsbehelfsfristen  gegenüber
 den übrigen Betroffenen zu laufen (Nummer  5).

 Zu §  18c AEG

 Die  Vorschrift  leistet  einen  Beitrag  zum  Bürokratieabbau,  in
 dem  sie  das  bisher  in  §  20  Abs.  4  AEG  vorgesehene  Ver-
 längerungsverfahren  erspart  und  sowohl  für  den  Planfest-
 stellungsbeschluss  als  auch  für  die  Plangenehmigung  eine
 Geltungsdauer  von  zehn  Jahren  ohne  Verlängerungsmög-
 lichkeit  festschreibt.  In  Nummer  1  wird  im  ersten  Halbsatz
 klargestellt,  dass  verwaltungsinterne  Vorbereitungsmaßnah-
 men  nicht  als  Beginn  der  Durchführung  des  Plans  zählen.
 Vielmehr  rechnen  dazu  alle  Tätigkeiten  zur  Verwirklichung
 des  festgestellten  Plans,  die  für  Außenstehende  erkennbar
 sind.  Tätigkeiten  von  unerheblicher  Bedeutung  reichen
 hierzu  jedoch  nicht  aus.  Der  zweite  Halbsatz  in  Nummer  2
 stellt  klar,  dass  die  erstmalige,  zielorientierte  Umsetzungs-
 maßnahme  für  den  Beginn  der  Durchführung  des  Plans
 innerhalb  seiner  Geltungsdauer  maßgebend  ist.  Anschlie-
 ßende  Verzögerungen  oder  Unterbrechungen  oder  sonst  in
 zeitlichen  Abständen  aufeinander  folgende  Realisierungs-
 phasen  haben  nicht  das  Außerkrafttreten  des  Plans  zur
 Folge.  Damit  werden  in  der  Praxis  auftretende  Zweifels-
 fragen  im  Zusammenhang  mit  der  Unterbrechung  der  Plan-
 durchführung,  zu  denen  es  bei  schrittweiser  Planumsetzung
 nach  Maßgabe  der  jeweils  verfügbaren  Haushaltsmittel  ge-
 kommen  ist,  dahin  gehend  beantwortet,  dass  nach  dem  Be-
 ginn  der  Durchführung  des  Plans  dessen  Geltungsdauer
 nicht  mehr  zeitlich  begrenzt  ist.  Falls  ein  Neu-  oder  Ausbau-
 vorhaben,  mit  dessen  Durchführung  begonnen  worden  ist,
 gleichwohl  später  aufgegeben  werden  soll,  kommt  §  77  des
 Verwaltungsverfahrensgesetzes  zur  Anwendung.  Der  Plan-
 feststellungsbeschluss  ist  aufzuheben,  und  eine  Entschei-
 dung  über  die  durchzuführenden  Beseitigungs-  und  Vor-
 kehrungsmaßnahmen ist herbeizuführen.

 Zu §  18d AEG

 Die  Regelungen  in  den  Absätzen  1  bis  3  entsprechen  den
 Regelungen des §  20 Abs.  5 bis 7 AEG.
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Zu Nummer  3  (§  20 AEG)

 Diese  Vorschrift  bereinigt  §  20  AEG,  dessen  Inhalt  in  die
 §§  18a  ff.  überführt  wurde,  soweit  er  sich  nicht  aus  dem
 Zweiten  Abschnitt  des  Fünften  Teils  des  Verwaltungsver-
 fahrensgesetzes ergibt.

 Zu Nummer  4  (§  22a AEG)

 Die  Regelung  über  das  Entschädigungsverfahren  nach  §  19a
 des  FStrG  wird  in  das  AEG  überführt.  Dies  führt  zu  einer
 Beschleunigung  des  Planfeststellungsverfahrens  in  Streitfäl-
 len  über  die  Entschädigungshöhe.  Über  die  Höhe  der  Ent-
 schädigung  wird  in  einem  gesonderten  Verfahren  entschie-
 den.

 Zu Nummer  5  (§  35 AEG)

 Diese  Vorschrift  sieht  in  Absatz  1  eine  Übergangsregelung
 für  die  vor  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes  begonnenen  Pla-
 nungsverfahren  vor.  Sie  werden  nach  den  Vorschriften
 dieses  Gesetzes  weitergeführt.  Bereits  durchgeführte  Ver-
 fahrensschritte  behalten  ihre  Gültigkeit.  Hat  beispielsweise
 die  Anhörungsbehörde  in  einem  laufenden  Verfahren  vor
 Inkrafttreten  dieses  Gesetzes  anerkannten  Naturschutzver-
 einen  eine  Frist  zur  Stellungnahme  gesetzt,  die  von  dem
 neuen  Recht  abweicht,  so  gilt  die  von  der  Behörde  gesetzte
 Frist,  sofern  diese  für  die  anerkannten  Naturschutzvereine
 günstiger  ist.  Bereits  abgeschlossene  Anhörungsverfahren
 sind  nicht  zu  wiederholen.  Die  Präklusion  für  anerkannte
 Naturschutzvereine  tritt  auch  im  laufenden  Verfahren  ein.
 Satz  2  enthält  eine  der  Rechtssicherheit  dienende  Klarstel-
 lung,  dass  die  spezialgesetzliche  Vorschrift  des  §  11  Abs.  2
 VerkPBG unberührt bleibt.

 In  Absatz  2  erfolgt  eine  der  Rechtssicherheit  dienende  Klar-
 stellung,  dass  Planfeststellungsbeschlüsse,  mit  deren  Durch-
 führung  schon  vor  dem  Zeitpunkt  des  Inkrafttretens  dieses
 Gesetzes  begonnen  wurde,  trotz  einer  gegebenenfalls  später
 erfolgten  Unterbrechung  der  Planverwirklichung  vor  die-
 sem  Zeitpunkt  ihre  Gültigkeit  nicht  verloren  haben.  Erfasst
 sind  nur  nach  außen  erkennbare  Umsetzungsschritte  von
 mehr  als  nur  geringfügiger  Bedeutung  zur  planmäßigen  Ver-
 wirklichung des Vorhabens.

 Zu Artikel  5  (Änderung des Bundesfernstraßen-
 gesetzes)

 Zu Nummer  1  (§  2 Abs.  5 FStrG)

 Bei  der  Änderung  handelt  es  sich  um  eine  notwendige  Fol-
 geänderung  zur  Neufassung  des  §  17  FStrG  (vgl.  dazu  Zif-
 fer II der Begründung zu Artikel  2, zu Nummer  3).

 Zu Nummer  2  (§  16a Abs.  1 FStrG)

 Die  Vorschrift  regelt  bislang  nur  die  Zulässigkeit  von  Vor-
 arbeiten  zur  Vorbereitung  der  Planung.  Da  der  Planfest-
 stellungsbeschluss  oder  die  Plangenehmigung  selbst  die
 Grundlage  für  die  Duldung  von  Vermessungen  und  Unter-
 suchungen  darstellen,  ist  nach  einem  Beschluss  des  Bundes-
 verwaltungsgerichts  vom  7.  August  2002  –  4  VR  9.02  –  ein
 Rückgriff  auf  die  Vorschrift  nach  Erlass  des  Planfeststel-
 lungsbeschlusses  oder  der  Plangenehmigung  nicht  mehr
 möglich.  Dies  führt  zu  Problemen  bei  nicht  vollziehbaren
 Planfeststellungsbeschlüssen,  bei  denen  beispielsweise

 Baugrunduntersuchungen  zur  Vorbereitung  der  Ausschrei-
 bungsunterlagen  nicht  mehr  durchgeführt  werden  können.
 Infolge  der  Änderung  haben  künftig  die  Eigentümer  auch
 Vorarbeiten  zur  Vorbereitung  der  Baudurchführung  zu  dul-
 den.  Der  Begriff  der  Baudurchführung  entspricht  dabei  dem
 bisherigen  Sprachgebrauch  (vgl.  den  o.  g.  Beschluss);  ins-
 besondere  besteht  mit  Blick  auf  die  Zielsetzung,  Ausschrei-
 bungen  zu  erleichtern,  kein  Unterschied  zu  dem  Begriff  der
 „Durchführung“,  wie  ihn  §  16  WaStrG  in  der  bislang  gülti-
 gen  Fassung  z.  B.  für  Betretungsrechte  kennt,  oder  der  Bau-
 durchführung,  wie  es  §  16  WaStrG  in  der  Fassung  des  Ge-
 setzes  zur  Änderung  wegerechtlicher  Vorschriften  vorsieht.
 Die  Möglichkeit  zur  Durchführung  von  Vorarbeiten  wird
 zur  Vorbereitung  der  Planung  und/oder  der  Baudurchfüh-
 rung eröffnet.

 Zu Nummer  3  (§§  17 bis 17d FStrG)

 Die  Ersetzung  des  §  17  des  Bundesfernstraßengesetzes
 durch  die  §§  17  bis  17d  der  Neufassung  dient  der  besseren
 Verständlichkeit  und  Zitierfähigkeit  und  wurde  wegen  der
 mit  diesem  Gesetz  erfolgten  umfangreichen  Ergänzungen
 und Änderungen erforderlich.

 Zu §  17 FStrG

 Die  Vorschrift  entspricht  in  den  Sätzen  1  und  2  der  Reglung
 des  §  17  Abs.  1  FStrG  in  der  bislang  gültigen  Fassung.  Die
 angefügten  Sätze  3  und  4  orientieren  sich  an  der  Regelung
 in  §  10  Abs.  2  letzter  Satz  Luftverkehrsgesetz  und  verdeutli-
 chen  in  Übereinstimmung  mit  §  1  Abs.  3  VwVfG,  dass  in
 Planfeststellungsverfahren  grundsätzlich  das  jeweilige  Lan-
 desverwaltungsverfahrensgesetz  zur  Anwendung  kommt,
 sofern  nicht  in  den  Maßgaben  Abweichendes  geregelt  ist.
 Dadurch  wird  die  Einheitlichkeit  der  Verfahrensabläufe  für
 Vorhaben  nach  Bundes-  und  Landesrecht  sichergestellt.
 Dies  dient  der  Transparenz  und  erleichtert  dem  Bürger  die
 Nachvollziehbarkeit der komplexen Zusammenhänge.

 Zu §  17a Nr.  1 FStrG

 Die  Maßgabe  enthält  –  vergleichbar  der  Regelung  in  §  71c
 Abs.  3  VwVfG  –  die  Verpflichtung  der  Anhörungsbehörde,
 den  Plan  unverzüglich  nach  Eingang  auf  Vollständigkeit  zu
 prüfen  und  dem  Vorhabensträger  ggf.  mitzuteilen,  welche
 Unterlagen  nachzureichen  sind.  Mit  der  gesetzlichen  Klar-
 stellung  wird  ein  Signal  zur  Beschleunigung  von  Planfest-
 stellungsverfahren  gesetzt,  weil  der  Vorhabensträgers  kurz-
 fristig  darüber  informiert  wird,  welche  Planunterlagen  er
 nachreichen muss.

 Zu §  17a Nr.  2 FStrG

 Als  Maßgabe  zu  §  73  des  Verwaltungsverfahrensgesetzes
 des  Bundes  wird  angeordnet,  in  welchen  Gemeinden  eine
 Auslegung  erforderlich  ist.  Zur  Entlastung  der  Gemeinden,
 die  die  Auslegung  durchführen,  ist  vorgesehen,  dass  die
 Namen  und  Anschriften  der  betroffenen  Grundstückseigen-
 tümer  in  den  zum  Plan  gehörenden  Grunderwerbsverzeich-
 nissen  benannt  werden  können.  Dies  stellt  eine  Verfahrens-
 vereinfachung  für  die  Bürger  dar,  da  diese  ihre  Betroffen-
 heit  leichter  feststellen  können.  Die  Gemeinden  werden  ent-
 lastet,  weil  sie  keine  Hilfestellung  beim  Auffinden  der
 Grundstücksbetroffenheiten  während  der  Offenlegung  leis-
 ten  müssen.  Eine  inhaltsgleiche  Regelung  ist  auf  Landes-
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ebene  in  den  Straßengesetzen  mehrerer  Bundesländer  ent-
 halten  und  hat  sich  in  der  Praxis  als  effizient  erwiesen.  Aus
 Gründen  der  Praktikabilität  ist  es  sinnvoll,  diese  Regelung
 auch  für  gleich  gelagerte  Verfahren  auf  Bundesebene  vor-
 zusehen.

 Zu §  17a Nr.  3  FStrG

 Mit  dieser  Regelung  werden  anerkannte  Naturschutzvereine
 wie  Private  in  das  Anhörungsverfahren  einbezogen.  Dies  ist
 erforderlich,  weil  es  sich  bei  diesen  nicht  um  „Träger  öffent-
 licher  Belange“  handelt  (BVerwG,  Urteil  vom  14.  Mai  1997
 –  11  A  43.96).  Diese  Vorschrift  beseitigt  eine  nicht  nach-
 vollziehbare  Besserstellung  der  im  Rahmen  des  §  60
 BNatSchG  nach  landesrechtlichen  Vorschriften  anerkannten
 Naturschutzvereinen  gegenüber  Privaten.  Die  anerkannten
 Naturschutzvereine  sind  in  §  17b  Abs.  2  Nr.  1  und  3  nicht
 benannt;  bei  ihnen  handelt  es  sich  nicht  um  „Träger  öffent-
 licher  Belange“.  Ihre  Einwendungen  und  Stellungnahmen
 sind  im  Planungsverfahren  zu  erwarten,  da  nach  dem  Gesetz
 über  die  Umweltverträglichkeitsprüfung  eine  Umweltver-
 träglichkeitsprüfung  durchzuführen  ist.  Privateinwendun-
 gen  unterliegen  der  materiellen  Präklusion  nach  §  17a  Nr.  8
 Satz  1  FStrG;  das  heißt,  sie  sind  nach  Ablauf  der  Einwen-
 dungsfrist  ausgeschlossen.  Demgegenüber  können  die  aner-
 kannten  Naturschutzvereine  gemäß  §  61  Abs.  3  BNatSchG
 ihre  Einwendungen  bislang  „im  Verwaltungsverfahren“  gel-
 tend  machen.  Nach  einem  Urteil  des  Bundesverwaltungsge-
 richts  vom  17.  Mai  2002  –  4  A  28.01  –  scheidet  eine  An-
 wendung  des  §  17  Abs.  4  FStrG  (alt)  neben  der  Möglichkeit
 des  Einwendungsausschlusses  nach  §  61  Abs.  3  BNatSchG
 aus.  Das  „Verwaltungsverfahren“  im  Sinne  des  §  61  Abs.  3
 BNatSchG  ist  erst  mit  Bekanntgabe  des  Planfeststellungsbe-
 schlusses  abgeschlossen.  Daher  ist  es  den  anerkannten  Na-
 turschutzvereinen  derzeit  unbenommen,  bis  zu  diesem  Zeit-
 punkt  Stellungnahmen  abzugeben  bzw.  Einwendungen  zu
 erheben,  es  sei  denn,  die  Anhörungsbehörde  hat  ihnen  aus-
 nahmsweise  eine  Frist  zur  Abgabe  einer  Stellungnahme
 gesetzt.  Eine  fernstraßenrechtliche  Besserstellung  der  an-
 erkannten  Naturschutzvereine  bei  den  Präklusionsvorschrif-
 ten ist weder nachvollziehbar noch gerechtfertigt.

 Zu §  17a Nr.  4 FStrG

 Die  Ergänzung  des  §  17a  Nr.4  FStrG  erreicht  eine  Gleich-
 behandlung  von  anerkannten  Naturschutzvereinen  und  den
 in  eigenen  Belangen  betroffenen  Einwendern  im  Hinblick
 auf  den  Ausschluss  von  Einwendungen  und  Stellung-
 nahmen.  Zur  Begründung  vgl.  auch  Ziffer  II  der  Begrün-
 dung zu Artikel  2, zu Nummer  3, zu §  17a Nr.  3 FStrG.

 Zu §  17a Nr.  5 FStrG

 §  3  Abs.  2  Satz  3  des  Verkehrswegeplanungsbeschleuni-
 gungsgesetzes  wird  in  das  Bundesfernstraßengesetz  über-
 führt.  Dies  stellt  eine  verfahrensmäßige  Vereinfachung  dar.
 Die  bislang  erforderlichen  Ermittlungstätigkeiten  bei  nicht
 ortsansässigen Betroffenen entfallen.

 Zu §  17a Nr.  6 FStrG

 Die  Sätze  1  und  2  entsprechen  §  17  Abs.  3c  Satz  1  und  2
 FStrG  in  der  bislang  gültigen  Fassung.  Darüber  hinaus  be-
 zieht  Satz  2  die  anerkannten  Naturschutzvereine  in  das  Ver-
 waltungsverfahren  ein.  Zur  Begründung  vgl.  zu  Artikel  2,

 zu  Nummer  3,  zu  §  17a  Nr.  2  FStrG.  Die  Anhörungs-
 behörde  leitet  ihre  Stellungnahme  und  die  sonstigen  Unter-
 lagen  innerhalb  der  Monatsfrist  der  Planfeststellungsbe-
 hörde  zu.  Für  den  Fall  des  Verzichtes  auf  einen  Erörterungs-
 termin  wird  die  Anhörungsbehörde  verpflichtet,  innerhalb
 von  sechs  Wochen  nach  dem  Ende  der  Frist  zur  Einwen-
 dung  und  Stellungnahme  die  ihr  obliegende  Stellungnahme
 abzugeben  und  mit  den  sonstigen  erheblichen  Unterlagen
 der Planfeststellungsbehörde zuzuleiten.

 Zu §  17a Nr.  7 FStrG

 Die  Vorschrift  hat  das  Ziel,  spezifische  Regelungen  für  an-
 erkannte  Naturschutzvereine  zu  schaffen.  In  Satz  1  wird  die
 Regelung  des  §  73  Abs.  8  des  Verwaltungsverfahrensgeset-
 zes  inhaltlich  übernommen  und  auf  die  anerkannten  Natur-
 schutzvereine  angewandt.  Satz  2  hat  zum  Ziel,  alle  aner-
 kannten  Naturschutzvereine  (nicht  nur  diejenigen,  die  be-
 reits  im  Ausgangsverfahren  Stellung  genommen  haben)  von
 der  Planänderung  zu  benachrichtigen,  und  zwar  auch  dann,
 wenn  keine  neue  Auslegung  gemäß  §  73  Abs.  8  VwVfG  er-
 folgt.  Die  Regelung  dient  der  Rechtssicherheit.  Durch  eine
 öffentliche  Bekanntmachung  wird  sichergestellt,  dass  die
 anerkannten  Naturschutzvereine  prüfen  können,  inwieweit
 durch  Planänderungen  neue  Betroffenheiten  entstanden
 sind.  Auf  diese  Weise  werden  die  anerkannten  Naturschutz-
 vereine  miteinbezogen.  Da  auch  künftig  in  Fällen,  in  denen
 sich  die  Änderung  auf  das  Gebiet  einer  anderen  Gemeinde
 auswirkt,  eine  Auslegung  der  geänderten  Unterlagen  für
 einen  Monat  stattfindet,  bleibt  auch  in  schwierigen  Fällen
 ausreichend  Zeit  für  eine  fundierte  Stellungnahme.  Daher
 stellt  Satz  3  klar,  dass  die  erneute  Durchführung  eines  Er-
 örterungstermines im Regelfall verzichtbar ist.

 Zu §  17a Nr.  8 FStrG

 Satz  1  entspricht  §  17  Abs.  4  Satz  1  FStrG  in  der  bislang
 gültigen  Fassung.  Mit  der  Einfügung  des  neuen  Satzes  2
 wird  eine  Gleichbehandlung  zwischen  Betroffenen  und  den
 anerkannten  Naturschutzvereinen  im  Hinblick  auf  die  Ein-
 wendungspräklusion  erreicht.  Zur  Begründung  vgl.  Ziffer  II
 der  Begründung  zu  Artikel  2,  zu  Nummer  3,  zu  §  17a  Nr.  3
 FStrG.

 Zu §  17b Abs.  1 FStrG

 Die  Vorschrift  modifiziert  die  Anwendung  von  §  74  des
 Verwaltungsverfahrensgesetzes  des  Bundes  auf  die  fern-
 straßenrechtliche Planfeststellung und Plangenehmigung.

 Zu §  17b Abs.  1 Nr.  1 und 2 FStrG

 Ist  eine  Umweltverträglichkeitsprüfung  erforderlich,  ist  da-
 für ein Planfeststellungsverfahren durchzuführen.

 Zu §  17b Abs.  1 Nr.  3 FStrG

 Die  Vorschrift  entspricht  §  17  Abs.  1a  Satz  2  Halbsatz  1
 FStrG in der bislang geltenden Fassung.

 Zu §  17b Abs.  1 Nr.  4 FStrG

 Diese  Vorschrift  entspricht  als  Maßgabe  zu  §  74  Abs.  7
 VwVfG  dem  Regelungsgehalt  des  §  17  Abs.  2  FStrG  in  der
 bisher geltenden Fassung.
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Zu §  17b Abs.  1 Nr.  5 FStrG

 Es  werden  lediglich  die  Verweise  des  §  17  Abs.  5  FStrG  in
 der  bisher  geltenden  Fassung  auf  §  17  Abs.  1a,  1b  und  2
 FStrG  in  der  bisher  gültigen  Fassung  auf  die  neue  Syste-
 matik umgestellt.

 Zu §  17b Abs.  1 Nr.6 FStrG

 §  17b  Abs.  1  Nr.  6  entspricht  sinngemäß  §  17  Abs.  6  FStrG
 in  der  bisher  geltenden  Fassung.  Anerkannte  Naturschutz-
 vereine,  über  deren  Stellungnahmen  entschieden  wird,  wer-
 den einbezogen.

 Zu §  17b Abs.  2 FStrG

 §  17b  Abs.  2  entspricht  §  17  Abs.  3  FStrG  in  der  bisher
 geltenden Fassung.

 Zu §  17c FStrG

 Die  Vorschrift  leistet  einen  Beitrag  zum  Bürokratieabbau,
 indem  sie  das  bisher  in  §  17  Abs.  7  FStrG  vorgesehene  Ver-
 längerungsverfahren  erspart  und  sowohl  für  den  Planfest-
 stellungsbeschluss  als  auch  für  die  Plangenehmigung  eine
 Geltungsdauer  von  zehn  Jahren  ohne  Verlängerungsmög-
 lichkeit  festschreibt.  In  Nummer  1  wird  im  ersten  Halbsatz
 klargestellt,  dass  verwaltungsinterne  Vorbereitungsmaßnah-
 men  nicht  als  Beginn  der  Durchführung  des  Plans  zählen.
 Vielmehr  rechnen  dazu  alle  Tätigkeiten  zur  Verwirklichung
 des  festgestellten  Plans,  die  für  Außenstehende  erkennbar
 sind.  Tätigkeiten  von  unerheblicher  Bedeutung  reichen
 hierzu  jedoch  nicht  aus.  Der  zweite  Halbsatz  in  Nummer  2
 stellt  klar,  dass  die  erstmalige,  zielorientierte  Umsetzungs-
 maßnahme  für  den  Beginn  der  Durchführung  des  Plans
 innerhalb  seiner  Geltungsdauer  maßgebend  ist.  Anschlie-
 ßende  Verzögerungen  und  Unterbrechungen  oder  sonst  in
 zeitlichen  Abständen  aufeinander  folgende  Realisierungs-
 phasen  haben  nicht  das  Außerkrafttreten  des  Plans  zur
 Folge.  Damit  werden  in  der  Praxis  aufgetretene  Zweifels-
 fragen  im  Zusammenhang  mit  der  Unterbrechung  der  Plan-
 durchführung,  zu  denen  es  bei  schrittweiser  Planumsetzung
 nach  Maßgabe  der  jeweils  verfügbaren  Haushaltsmittel  ge-
 kommen  ist,  dahin  gehend  beantwortet,  dass  nach  dem  Be-
 ginn  der  Durchführung  des  Plans  dessen  Geltungsdauer
 nicht  mehr  zeitlich  begrenzt  ist.  Falls  ein  Straßenbauvor-
 haben,  mit  dessen  Durchführung  begonnen  worden  ist,
 gleichwohl  später  aufgegeben  werden  soll,  kommt  §  77  des
 Verwaltungsverfahrensgesetzes  zur  Anwendung.  Der  Plan-
 feststellungsbeschluss  ist  aufzuheben  und  eine  Entschei-
 dung  über  die  durchzuführenden  Beseitigungs-  und  Vor-
 kehrungsmaßnahmen ist herbeizuführen.

 Zu §  17d FStrG

 Die  Absätze  1  bis  5  entsprechen  inhaltlich  §  17  Abs.  6a,  6b
 und 6c FStrG in der bisher geltenden Fassung.

 In  Absatz  6  soll  dem  Landesgesetzgeber  die  Möglichkeit  er-
 öffnet  werden,  Fristen  zur  Begründung  von  Klagen  gegen
 die  von  einer  Landesbehörde  erlassenen  Planfeststellungs-
 beschlüsse  bestimmen  zu  können.  Die  Regelung  dient  der

 Verfahrensbeschleunigung.  Entsprechendes  gilt  für  die  An-
 träge nach §  80 Abs.  5 VwGO.

 Zu den Nummern  4 bis 7  (§§  17e, 18f, 19, 19a FStrG)

 Bei  den  Änderungen  handelt  es  sich  um  notwendige  Folge-
 änderungen  zur  Ersetzung  des  §  17  FStrG  in  der  bisherigen
 Fassung durch die §§  17 bis 17d FStrG.

 Zu Nummer  8  (§  24 Abs.  1 und 2 FStrG)

 Diese  Vorschrift  sieht  in  Absatz  1  eine  Übergangsregelung
 für  die  vor  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes  begonnenen
 Planungsverfahren  vor.  Sie  werden  nach  den  Vorschriften
 dieses  Gesetzes  weitergeführt.  Bereits  durchgeführte  Ver-
 fahrensschritte  behalten  ihre  Gültigkeit.  Hat  beispielsweise
 die  Anhörungsbehörde  in  einem  laufenden  Verfahren  vor
 Inkrafttreten  dieses  Gesetzes  anerkannten  Naturschutzver-
 einen  eine  Frist  zur  Stellungnahme  gesetzt,  die  von  dem
 neuen  Recht  abweicht,  so  gilt  die  von  der  Behörde  gesetzte
 Frist,  sofern  diese  für  die  anerkannten  Naturschutzvereine
 günstiger  ist.  Bereits  abgeschlossene  Anhörungsverfahren
 sind  nicht  zu  wiederholen.  Die  Präklusion  für  anerkannte
 Naturschutzvereine  tritt  auch  im  laufenden  Verfahren  ein.
 Satz  2  enthält  eine  der  Rechtssicherheit  dienende  Klar-
 stellung,  dass  die  spezialgesetzliche  Vorschrift  des  §  11
 Abs.  2 VerkPBG unberührt bleibt.

 Durch  die  Übergangsregelung  gemäß  Absatz  2  finden  die
 Neuregelungen  des  §  17c  FStrG  auch  auf  Planfeststellungs-
 beschlüsse  für  Bundesfernstraßen  Anwendung,  die  vor  dem
 Inkrafttreten  dieses  Gesetzes  erlassen  wurden.  Auch  für
 diese  gilt  als  Beginn  der  Plandurchführung,  der  ein  Außer-
 krafttreten  des  Planfeststellungsbeschlusses  verhindert,  die
 erste  verwaltungsexterne  Umsetzungsmaßnahme  zur  plan-
 mäßigen  Realisierung  ohne  Rücksicht  auf  spätere  Unter-
 brechungen.

 Zu Artikel  6  (Änderung des Bundeswasserstraßen-
 gesetzes)

 Zu den Nummern  1 und 2  (§  1 Abs.  1 Nr.  1, Abs.  5, §  2
 Abs.  2  und  §  9  Satz  2  WaStrG)

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Folgeänderung  zur
 Anpassung der §§  14 ff. des Gesetzes.

 Zu Nummer  3  (§  14 WaStrG)

 Die  Änderung  der  Überschrift  ist  eine  redaktionelle  Folge-
 änderung  zur  neuen  Struktur  der  Vorschriften  über  das  Plan-
 feststellungsverfahren.  Gemäß  dem  neu  gefassten  Absatz  1
 Satz  1  wird  auch  die  Beseitigung  einer  Bundeswasserstraße
 der  Planfeststellung  bedürfen.  Die  dem  Absatz  1  angefügten
 Sätze  2  und  3  orientieren  sich  an  der  Regelung  in  §  10
 Abs.  2  letzter  Satz  des  Luftverkehrsgesetzes  und  verdeut-
 lichen  in  Übereinstimmung  mit  §  1  Abs.  3  VwVfG,  dass  in
 Planfeststellungsverfahren  grundsätzlich  das  jeweilige  Lan-
 desverwaltungsverfahrensgesetz  zur  Anwendung  kommt,
 sofern  nicht  in  den  Maßgaben  abweichendes  geregelt  ist.
 Dadurch  wird  die  Einheitlichkeit  der  Verfahrensabläufe  für
 Vorhaben  nach  Bundes-  und  Landesrecht  sichergestellt.
 Dies  dient  der  Transparenz  und  erleichtert  dem  Bürger  die
 Nachvollziehbarkeit der komplexen Zusammenhänge.



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 29 – Drucksache 16/1338
Zu Nummer  4  (§§  14a bis 14d WaStrG)

 Zu §  14a Nr.  1 WaStrG

 Die  Maßgabe  enthält  –  vergleichbar  der  Regelung  in  §  71c
 Abs.  3  VwVfG  –  die  Verpflichtung  der  Anhörungsbehörde
 den  Plan  unverzüglich  nach  Eingang  auf  Vollständigkeit  zu
 prüfen  und  dem  Vorhabensträger  ggf.  mitzuteilen,  welche
 Unterlagen  nachzureichen  sind.  Mit  der  gesetzlichen  Klar-
 stellung  wird  ein  Signal  zur  Beschleunigung  von  Planfest-
 stellungsverfahren  gesetzt,  weil  der  Vorhabensträger  kurz-
 fristig  darüber  informiert  wird,  welche  Planunterlagen  er
 nachreichen muss.

 Zu §  14a Nr.  2 WaStrG

 Als  Maßgabe  zu  §  73  des  Verwaltungsverfahrensgesetzes
 des  Bundes  wird  angeordnet,  in  welchen  Gemeinden  eine
 Auslegung  erforderlich  ist.  Zur  Entlastung  der  Gemeinden,
 die  die  Auslegung  durchführen,  ist  vorgesehen,  dass  die
 Namen  und  Anschriften  der  betroffenen  Grundstückseigen-
 tümer  in  den  zum  Plan  gehörenden  Grunderwerbsverzeich-
 nissen  benannt  werden  können.  Dies  stellt  eine  Verfahrens-
 vereinfachung  für  die  Bürger  dar,  da  diese  ihre  Betroffen-
 heit  leichter  feststellen  können.  Die  Gemeinden  werden  ent-
 lastet,  weil  sie  keine  Hilfestellung  beim  Auffinden  der
 Grundstücksbetroffenheiten  während  der  Offenlegung  leis-
 ten  müssen.  Eine  inhaltsgleiche  Regelung  ist  auf  Landes-
 ebene  in  den  Straßengesetzen  mehrerer  Bundesländer  ent-
 halten  und  hat  sich  in  der  Praxis  als  effizient  erwiesen.  Aus
 Gründen  der  Praktikabilität  ist  es  sinnvoll,  diese  Regelung
 auch  für  gleich  gelagerte  Verfahren  auf  Bundesebene  vor-
 zusehen.

 Zu §  14a Nr.  3 WaStrG

 Die  Regelungen  bestimmen  die  verfahrensrechtliche  Stel-
 lung  der  nach  §  59  des  Bundesnaturschutzgesetzes  und  der
 im  Rahmen  des  §  60  des  Bundesnaturschutzgesetzes  nach
 landesrechtlichen  Vorschriften  anerkannten  Naturschutzver-
 eine  in  Planfeststellungs-  und  Plangenehmigungsverfahren
 nach  dem  Bundeswasserstraßengesetz.  Die  bestehende
 Rechtsunsicherheit  hinsichtlich  der  Stellung  der  anerkann-
 ten  Naturschutzvereine  im  Verwaltungsverfahren  wird  be-
 seitigt.  Das  Verwaltungsverfahrensgesetz  regelt  die  Beteili-
 gung  von  anerkannten  Naturschutzvereinen  nicht  ausdrück-
 lich.  Insbesondere  handelt  es  sich  bei  diesen  nicht  um
 Träger  öffentlicher  Belange  (BVerwG,  Urteil  vom  14.  Mai
 1997  –  11  A  1.95),  deren  Aufgabenbereich  durch  das  Vor-
 haben  berührt  wird,  noch  um  in  eigenen  Belangen  Betrof-
 fene.  In  diesem  Sinne  ist  eine  Benachrichtigung  der  an-
 erkannten  Naturschutzvereine  von  der  bevorstehenden  Aus-
 legung  der  Planunterlagen  vorgesehen,  soweit  sie  durch  das
 Vorhaben  in  ihrem  satzungsgemäßen  Aufgabenbereich  der
 Förderung  der  Ziele  des  Umweltschutzes  berührt  sein  kön-
 nen.  Es  wird  eine  Frist  vorgegeben,  innerhalb  derer  sie  ihre
 Stellungnahmen abzugeben haben.

 Die  Einführung  einer  Präklusionsfrist  führt  insoweit  zu
 einer  Angleichung  an  die  Situation  der  anderen  im  Verwal-
 tungsverfahren  Beteiligten,  als  dass  für  diese  bereits  nach
 der  bisherigen  Rechtslage  Präklusionsfristen  gelten  (§  17
 Nr.  1  und  5  des  Bundeswasserstraßengesetzes  alte  Fassung).
 Für  die  anerkannten  Naturschutzvereine  wird  nun  ebenfalls
 eine  Präklusionsfrist  vorgesehen.  Die  Länge  der  Frist  von
 zwei  Wochen  nach  dem  Ende  der  Auslegung  der  Planunter-

 lagen  trägt  der  Rolle  der  anerkannten  Naturschutzvereine  im
 Planfeststellungsverfahren  Rechnung.  Die  nun  geregelte
 Frist  von  zwei  Wochen  nach  dem  Ende  der  einen  Monat
 dauernden  Auslegung  entspricht  der  Einwendungsfrist  der
 privaten Betroffenen.

 Zu §  14a Nr.  4 WaStrG

 Die  Regelung  führt  zu  einer  Gleichbehandlung  von  an-
 erkannten  Naturschutzvereinen  und  den  in  eigenen  Be-
 langen  betroffenen  Einwendern  im  Hinblick  auf  die  Ge-
 legenheit  zu  Einwendungen  und  Stellungnahmen  bzw.  zu
 deren  Ausschluss.  Die  Länge  der  nun  festgelegten  Frist
 nach  dem  Ende  der  Auslegung  der  Planunterlagen  trägt  der
 Rolle  der  anerkannten  Naturschutzvereine  im  Planfeststel-
 lungsverfahren  Rechnung,  da  die  geregelte  Frist  von  zwei
 Wochen  nach  dem  Ende  der  Auslegung  den  anerkannten
 Naturschutzvereinen  ausreichend  Zeit  gibt,  eine  fundierte
 Stellungnahme  abzugeben,  zumal  sie  bereits  im  Rahmen  der
 Festlegung  des  Untersuchungsrahmens  für  eine  gebotene
 Umweltprüfung  beteiligt  werden  können.  Haben  sich  aner-
 kannte  Naturschutzvereine  beteiligt,  werden  sie  in  den  Er-
 örterungstermin einbezogen.

 Zu §  14a Nr.  5 WaStrG

 Die  Neuregelung  übernimmt  die  Vorschrift  des  §  3  Abs.  2
 Satz  3  des  Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetzes
 in  das  Bundeswasserstraßengesetz.  Dies  stellt  eine  Verein-
 fachung  des  Verwaltungsverfahrens  dar.  Die  bislang  erfor-
 derlichen  Ermittlungen  bei  nicht  ortsansässigen  Betroffenen
 entfallen.

 Zu §  14a Nr.  6 WaStrG

 Satz  1  entspricht  der  bisherigen  Regelung  in  §  17  Nr.  3  des
 Bundeswasserstraßengesetzes  in  der  derzeit  geltenden  Fas-
 sung.  Die  Regelung  in  Satz  2  hat  zum  Ziel,  die  anerkannten
 Naturschutzvereine  in  das  Verwaltungsverfahren  einzubin-
 den.  Die  Anhörungsbehörde  leitet  ihre  Stellungnahme  und
 die  sonstigen  Unterlagen  innerhalb  der  Monatsfrist  der
 Planfeststellungsbehörde  zu.  Für  den  Fall  des  Verzichtes  auf
 einen  Erörterungstermin  wird  die  Anhörungsbehörde  ver-
 pflichtet,  innerhalb  von  sechs  Wochen  nach  dem  Ende  der
 Frist  zur  Einwendung  und  Stellungnahme  die  ihr  obliegende
 Stellungnahme  abzugeben  und  mit  den  sonstigen  erheb-
 lichen Unterlagen der Planfeststellungsbehörde zuzuleiten.

 Zu §  14a Nr.  7 WaStrG

 Auch  die  Vorschrift  hat  das  Ziel,  spezifische  Regelungen  für
 anerkannte  Naturschutzvereine  zu  schaffen.  In  Satz  1  wird
 die  Regelung  des  §  73  Abs.  8  des  Verwaltungsverfahrens-
 gesetzes  inhaltlich  übernommen  und  auf  die  anerkannten
 Naturschutzvereine  angewandt.  Satz  2  hat  zum  Ziel,  alle  an-
 erkannten  Naturschutzvereine  (nicht  nur  diejenigen,  die  be-
 reits  im  Ausgangsverfahren  Stellung  genommen  haben)  von
 der  Planänderung  zu  benachrichtigen,  auch  wenn  keine
 neue  Auslegung  gemäß  §  73  Abs.  8  VwVfG  erfolgt.  Die
 Regelung  dient  der  Rechtssicherheit.  Durch  eine  öffentliche
 Bekanntmachung  wird  sichergestellt,  dass  die  anerkannten
 Naturschutzvereine  prüfen  können,  inwieweit  durch  Plan-
 änderungen  neue  Betroffenheiten  entstanden  sind.  Auf  diese
 Weise  werden  die  anerkannten  Naturschutzvereine  mitein-
 bezogen.  Da  auch  künftig  in  Fällen,  in  denen  sich  die  Ände-
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rung  auf  das  Gebiet  einer  anderen  Gemeinde  auswirkt,  eine
 Auslegung  der  geänderten  Unterlagen  für  einen  Monat  statt-
 findet,  bleibt  auch  in  schwierigen  Fällen  ausreichend  Zeit
 für  eine  fundierte  Stellungnahme.  Daher  stellt  Satz  3  klar,
 dass  die  erneute  Durchführung  eines  Erörterungstermins  im
 Regelfall verzichtbar ist.

 Zu §  14a Nr.  8 WaStrG

 Satz  1  entspricht  der  bisherigen  Regelung  in  §  17  Nr.  5  ers-
 ter  Halbsatz  WaStrG  und  wird  jetzt  in  seinem  Anwendungs-
 bereich  auch  auf  Planänderungen  erweitert.  Mit  der  Ein-
 fügung  des  Satzes  2  wird  eine  Gleichbehandlung  zwischen
 Betroffenen  und  den  anerkannten  Naturschutzvereinen  im
 Hinblick  auf  die  Einwendungspräklusion  erreicht.  Diese
 Gleichstellung  bezieht  sich  auch  auf  Planänderungen  im
 Sinne  des  §  73  Abs.  8  VwVfG.  Die  Präklusion  der  Behör-
 den  entspricht  der  bisherigen  Regelung  des  §  17  Nr.  1  Satz  2
 WaStrG.

 Zu §  14b Nr.  1 bis 5 WaStrG

 Die  Regelungen  entsprechen  denen  des  §  18b  AEG  (s.  o.
 Artikel  1  Nr.  2).  Die  Voraussetzungen,  unter  denen  eine
 Plangenehmigung  erteilt  werden  kann,  werden  gegenüber
 §  14  Abs.  1a  WaStrG  in  der  bisher  geltenden  Fassung  ver-
 einfacht  (Nummern  1  und  2).  Die  Plangenehmigung  darf
 entsprechend  der  Regelung  des  §  17  Abs.  1a  Satz  1  Nr.  3
 FStrG  in  der  bislang  geltenden  Fassung  auch  dann  gewählt
 werden,  wenn  Rechte  anderer  nicht  wesentlich  beeinträch-
 tigt  werden.  Die  Nummer  3  entspricht  §  18  Abs.  1a  Satz  2
 WaStrG  in  der  bisher  geltenden  Fassung.  In  der  Nummer  4
 wird  als  Maßgabe  festgelegt,  unter  welchen  Voraussetzun-
 gen  die  Planfeststellung  und  Plangenehmigung  entfällt,
 ohne  dass  damit  eine  materielle  Änderung  gegenüber  §  14
 Abs.  1b  WaStrG  in  der  bislang  geltenden  Fassung  verbun-
 den  ist.  Darüber  hinaus  wird  zusätzlich  zur  Zustellung  an
 den  Träger  des  Vorhabens  und  an  die  Einwender  eine  Aus-
 fertigung  der  Plangenehmigung  nach  ortsüblicher  Bekannt-
 machung  für  zwei  Wochen  ausgelegt.  Nach  Ablauf  der  Aus-
 legung  beginnen  die  Rechtsbehelfsfristen  gegenüber  den
 übrigen Betroffenen zu laufen (Nummer  5).

 Zu §  14b Nr.  6 bis 11 WaStrG

 Die  Regelungen  entsprechen  den  §§  18  und  19  Abs.  1
 WaStrG in der bislang gültigen Fassung.

 §  14b  Nr.  11  Buchstabe  b  stellt  klar,  dass  auch  diese  Ein-
 wendungen fristgebunden sind.

 Zu §  14c WaStrG

 Die  Regelung  entspricht  dem  §  18c  AEG  und  schreibt  so-
 wohl  für  den  Planfeststellungsbeschluss  als  auch  für  die
 Plangenehmigung  eine  Geltungsdauer  von  zehn  Jahren  ohne
 Verlängerungsmöglichkeit  fest.  In  Nummer  1  wird  im  ersten
 Halbsatz  klargestellt,  dass  verwaltungsinterne  Vor-
 bereitungsmaßnahmen  nicht  als  Beginn  der  Durchführung
 des  Plans  zählen.  Vielmehr  rechnen  dazu  alle  Tätigkeiten
 zur  Verwirklichung  des  festgestellten  Plans,  die  für  Außen-
 stehende  erkennbar  sind.  Tätigkeiten  von  unerheblicher  Be-
 deutung  reichen  hierzu  jedoch  nicht  aus.  Der  zweite  Halb-
 satz  in  Nummer  2  stellt  klar,  dass  die  erstmalige,  zielorien-
 tierte  Umsetzungsmaßnahme  für  den  Beginn  der  Durchfüh-

 rung  des  Plans  innerhalb  seiner  Geltungsdauer  maßgebend
 ist.  Anschließende  Verzögerungen  oder  Unterbrechungen
 oder  sonst  in  zeitlichen  Abständen  aufeinander  folgende  Re-
 alisierungsphasen  haben  nicht  das  Außerkrafttreten  des
 Plans  zur  Folge.  Damit  werden  in  der  Praxis  auftretende
 Zweifelsfragen  im  Zusammenhang  mit  der  Unterbrechung
 der  Plandurchführung,  zu  denen  es  bei  schrittweiser  Plan-
 umsetzung  nach  Maßgabe  der  jeweils  verfügbaren  Haus-
 haltsmittel  gekommen  ist,  dahin  gehend  beantwortet,  dass
 nach  dem  Beginn  der  Durchführung  des  Plans  dessen  Gel-
 tungsdauer  nicht  mehr  zeitlich  begrenzt  ist.  Falls  ein  Neu-
 oder  Ausbauvorhaben,  mit  dessen  Durchführung  begonnen
 worden  ist,  gleichwohl  später  aufgegeben  werden  soll,
 kommt  §  77  des  Verwaltungsverfahrensgesetzes  zur  An-
 wendung.  Der  Planfeststellungsbeschluss  ist  aufzuheben,
 und  eine  Entscheidung  über  die  durchzuführenden  Beseiti-
 gungs- und Vorkehrungsmaßnahmen ist herbeizuführen.

 Zu §  14d WaStrG

 Die  Regelung  dient  der  Beschleunigung  und  Entbürokrati-
 sierung,  weil  mit  der  Realisierung  der  im  Interesse  der  All-
 gemeinheit  befindlichen  Baumaßnahme  unmittelbar  nach
 Erlass  des  Planfeststellungsbeschlusses  begonnen  werden
 kann.  Sofern  schutzwürdige  Rechte  betroffener  Dritter  dem
 sofortigen  Baubeginn  entgegenstehen,  besteht  die  Möglich-
 keit,  die  aufschiebende  Wirkung  des  Planfeststellungsbe-
 schlusses  oder  der  Plangenehmigung  im  vorläufigen  Rechts-
 schutzverfahren  wiederherstellen  zu  lassen;  im  Übrigen  ent-
 sprechen  die  Absätze  1  bis  3  der  bisherigen  Regelung  des
 §  19 Abs. 2 bis 4 WaStrG.

 Zu Nummer  5  (§  15 Abs.  1 Satz  3 WaStrG)

 Redaktionelle Folgeanpassungen.

 Zu Nummer  6  (§§  17 bis 19 WaStrG)

 Bereinigung  infolge  der  einheitlichen  Ausgestaltung  des
 Fachplanungsrechts.

 Zu Nummer  7  (§  41 Abs.  6 Satz  2 WaStrG)

 Redaktionelle Änderung.

 Zu Nummer  8  (§  47 Abs.  1 WaStrG)

 Redaktionelle Änderung.

 Zu Nummer  9  (§  56 Abs.  5 und 6 WaStrG)

 Diese  Vorschrift  sieht  in  Absatz  5  eine  Übergangsregelung
 für  die  vor  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes  begonnenen  Pla-
 nungsverfahren  vor.  Sie  werden  nach  den  Vorschriften  die-
 ses  Gesetzes  weitergeführt.  Bereits  durchgeführte  Ver-
 fahrensschritte  behalten  ihre  Gültigkeit.  Hat  beispielsweise
 die  Anhörungsbehörde  in  einem  laufenden  Verfahren  vor
 Inkrafttreten  dieses  Gesetzes  anerkannten  Naturschutzver-
 einen  eine  Frist  zur  Stellungnahme  gesetzt,  die  von  dem
 neuen  Recht  abweicht,  so  gilt  die  von  der  Behörde  gesetzte
 Frist,  sofern  diese  für  die  anerkannten  Naturschutzvereine
 günstiger  ist.  Bereits  abgeschlossene  Anhörungsverfahren
 sind  nicht  zu  wiederholen.  Die  Präklusion  für  anerkannte
 Naturschutzvereine tritt auch im laufenden Verfahren ein.
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Satz  2  enthält  eine  der  Rechtssicherheit  dienende  Klarstel-
 lung,  dass  die  spezialgesetzliche  Vorschrift  des  §  11  Abs.  2
 VerkPBG unberührt bleibt.

 Durch  die  Übergangsregelung  in  Absatz  6  finden  die  Neu-
 regelungen  auch  auf  Planfeststellungsbeschlüsse  und  Plan-
 genehmigungen  nach  dem  Bundeswasserstraßengesetz  An-
 wendung,  die  vor  dem  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes  erlassen
 wurden  und  für  die  die  Fünf-Jahresfrist  nach  §  75  Abs.  4
 des  Verwaltungsverfahrensgesetzes  noch  nicht  abgelaufen
 ist.  Zudem  gilt  als  Beginn  der  Plandurchführung,  der  ein
 Außerkrafttreten  des  Planfeststellungsbeschlusses  verhin-
 dert,  die  erste  verwaltungsexterne  Umsetzungsmaßnahme
 ohne Rücksicht auf spätere Unterbrechungen.

 Daneben  erfolgt  eine  der  Rechtssicherheit  dienende  Klar-
 stellung,  dass  Planfeststellungsbeschlüsse  und  Plangeneh-
 migungen,  mit  deren  Durchführung  in  einem  ersten  Um-
 setzungsschritt  schon  vor  dem  Zeitpunkt  des  Inkrafttretens
 dieses  Gesetzes  begonnen  wurde,  trotz  einer  gegebenenfalls
 später  erfolgten  Unterbrechung  der  Planverwirklichung  vor
 diesem  Zeitpunkt  ihre  Gültigkeit  nicht  verloren  haben.  Er-
 fasst  sind  nur  nach  außen  erkennbare  Umsetzungsschritte
 von  mehr  als  nur  geringfügiger  Bedeutung  zur  plangemäßen
 Verwirklichung des Vorhabens.

 Zu Artikel  7  (Änderung der Kostenverordnung
 zum Bundeswasserstraßengesetz)

 Zu Nummer  1  (§  1 Kostenverordnung-WaStrG)

 Redaktionelle Folgeanpassung.

 Zu Nummer  2  (Anlage zu §  1 Abs.  4 der Kosten-
 verordnung-WaStrG)

 Redaktionelle Folgeanpassung.

 Zu Artikel  8  (Änderung des Luftverkehrsgesetzes)

 Zu Nummer  1  (§  6 Abs.  5 bis 7 LuftVG)

 Zu §  6 Abs.  5 LuftVG

 Für  das  Planfeststellungsverfahren  für  Flughäfen  ist  der  ge-
 setzliche  Sofortvollzug  des  Planfeststellungsbeschlusses  so-
 wie  der  Grundsatz  der  Planerhaltung  bereits  heute  geregelt
 (§  10  Abs.  6  bis  8  LuftVG).  Durch  Verweisung  auf  §  10
 Abs.  6  bis  8  LuftVG  in  §  6  LuftVG  soll  der  Sofortvollzug
 bezüglich  der  Anfechtungsklage  sowie  die  Planerhaltung  in
 Zukunft auf die Betriebsgenehmigung erstreckt werden.

 Die  bisherige  Fassung  des  §  6  Abs.  5  LuftVG  greift  mit  der
 Verweisung  auf  §  10  Abs.  2  Satz  1  Nr.  3  Satz  1  bis  3
 LuftVG  zu  kurz,  weil  §  10  Abs.  2  Satz  1  Nr.  3  künftig  auch
 anerkannte  Naturschutzvereine  einschließt,  die  berechtigt
 sind,  Rechtsbehelfe  nach  Rechtsvorschriften  über  Rechts-
 behelfe  in  Umweltangelegenheiten  einzulegen,  weil  sie
 durch  ein  Vorhaben  in  ihrem  satzungsgemäßen  Aufgaben-
 bereich  der  Förderung  der  Ziele  des  Umweltschutzes  be-
 rührt  sein  können.  Für  die  Genehmigung  der  Anlage  oder
 des  Betriebs  eines  Flugplatzes  nach  §  6  LuftVG  ist  eine  ge-
 setzliche  Sofortvollzugsanordnung  ebenso  angezeigt  wie
 bei  der  Planfeststellung  bzw.  Plangenehmigung.  Dies  stellt
 die  Verweisung  auf  §  10  Abs.  6  LuftVG  sicher.  Ferner  muss
 im  Interesse  der  zügigen  Durchführung  luftrechtlicher  Zu-
 lassungsverfahren  auch  ein  Kläger,  der  die  Genehmigung

 anficht,  innerhalb  einer  Frist  von  sechs  Wochen  die  zur  Be-
 gründung  seiner  Klage  dienenden  Tatsachen  und  Beweis-
 mittel  angeben.  Dies  stellt  die  Verweisung  auf  §  10  Abs.  7
 LuftVG  sicher.  Schließlich  muss  auch  bei  einer  Klage  gegen
 eine  Genehmigung  aus  Gründen  der  Verfahrensökonomie
 sichergestellt  werden,  dass  Abwägungsmängeln  grundsätz-
 lich  durch  eine  Ergänzung  der  Genehmigung  abgeholfen
 werden  kann.  Dies  stellt  die  Verweisung  auf  §  10  Abs.  8
 LuftVG  sicher.  Der  Betriebsgenehmigung  nach  §  6  Abs.  1
 und  §  6  Abs.  4  Satz  2  LuftVG  kommen  ebenso  wie  einer
 Planfeststellung  bzw.  Plangenehmigung  planungsrechtliche
 Gehalte  zu.  Es  ist  kein  sachlicher  Grund  ersichtlich,  der  eine
 Ungleichbehandlung  von  luftrechtlicher  Genehmigung  nach
 §  6  Abs.  1  oder  §  6  Abs.  4  Satz  2  LuftVG  in  gerichtlicher
 Hinsicht  und  im  Hinblick  auf  die  Planerhaltung  rechtferti-
 gen könnte.

 Nach  dem  geltenden  Recht  haben  Widerspruch  und  Anfech-
 tungsklage  gegen  die  Genehmigung  nach  §  6  LuftVG  auf-
 schiebende  Wirkung.  Durch  die  Einlegung  von  Rechtsbe-
 helfen  können  damit  zum  einen  der  Bau  und  Ausbau  von
 Flugplätzen,  die  keiner  Planfeststellung  unterliegen,  und
 zum  anderen  notwendige  Änderungen  der  Betriebsgenehmi-
 gung  zum  Nachteil  der  betroffenen  Region  über  Jahre  hin-
 weg verhindert und verzögert werden.

 Der  Grundsatz  der  Planerhaltung  gilt  heute  nur  für  das  Plan-
 feststellungsverfahren  und  die  Plangenehmigung  für  Flug-
 häfen.  Mängel  bei  der  Abwägung  der  von  einem  Vorhaben
 berührten  öffentlichen  und  privaten  Belange  sind  nur  dann
 erheblich,  wenn  sie  offensichtlich  und  auf  das  Planungs-
 ergebnis  von  Einfluss  gewesen  sind.  Erhebliche  Mängel
 führen  nur  dann  zur  Aufhebung,  wenn  sie  nicht  durch  Plan-
 ergänzung behoben werden können.

 Indem  auf  §  10  Abs.  8  LuftVG  verwiesen  wird,  können
 auch  bei  Erteilung  der  Betriebsgenehmigung  Mängel  bei  der
 Abwägung  durch  ein  ergänzendes  Verfahren  behoben  wer-
 den,  so  dass  nicht  die  Genehmigung  neu  und  damit  das
 ganze Verfahren neu aufgerollt werden muss.

 Die  Vorschläge  erhöhen  die  Rechtssicherheit,  beschleunigen
 das  Genehmigungsverfahren,  tragen  zum  Bürokratieabbau
 bei,  entlasten  die  Gerichte  und  können  den  Baubeginn  be-
 schleunigen.

 Zu §  6 Abs.  6 LuftVG

 Durch  Absatz  6  wird  klargestellt,  dass  für  das  luftrechtliche
 Genehmigungsverfahren  die  Durchführung  eines  Erörte-
 rungstermins  nur  fakultativ  ist  und  die  Verpflichtung  zur
 Durchführung  einer  UVP  nach  dem  entsprechenden  Gesetz
 hieran  nichts  ändert.  Europarechtlich  ist  für  die  Genehmi-
 gung  eines  Projektes  im  Sinne  der  Anhänge  der  Richtlinie
 1985/337/EWG  bei  der  UVP  nur  eine  Beteiligung  der
 Öffentlichkeit,  nicht  aber  ein  Erörterungstermin  zwingend.
 Eine  strikte  Vorgabe,  das  luftrechtliche  Genehmigungsver-
 fahren  und  auch  die  Anhörung  generell  wie  ein  Planfeststel-
 lungsverfahren  auszugestalten,  ist  auf  Grund  der  insbeson-
 dere  an  „kleinen“  Flugplätzen  beteiligten  Interessen  und  der
 dort auftretenden Fragestellungen rechtlich nicht geboten.

 Zu Nummer  2  (§  7 Abs.  1 LuftVG)

 Soweit  eine  nicht  vollziehbare  Genehmigung  nach  §  6
 LuftVG  oder  Planfeststellung  Auswirkungen  regelt,  die  vor-
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übergehend  zur  Vorbereitung  der  Baudurchführung  ent-
 stehen,  gestatten  sie  nicht,  Grundstücke  hierfür  in  Anspruch
 zu  nehmen.  Diese  Lücke  wird  durch  die  Erstreckung  der
 Gestattung  von  Vorarbeiten  zur  Vorbereitung  der  Durchfüh-
 rung  des  Vorhabens  geschlossen  (s.  Artikel  1  Nr.  3  Buch-
 stabe  c  –  §  8  Abs.  8  LuftVG  –  neu).  Die  Regelung  orientiert
 sich  dabei  an  dem  geltenden  §  16  des  Bundeswasserstraßen-
 gesetzes.  Außerdem  wird  durch  die  Neuregelung  der  Be-
 griff  der  „Vorarbeiten“  konkretisiert,  um  mehr  Rechtssicher-
 heit bei der Anwendung von §  7 LuftVG zu schaffen.

 Zu Nummer  3

 Zu Buchstabe  a  (§  8 Abs.  2 Satz  2 LuftVG)

 §  8  Abs.  2  Satz  2  LuftVG  verweist  bislang  nur  auf  §  9
 Abs.  1  LuftVG  mit  der  Folge,  dass  sich  die  Rechtsfolgen
 der  Plangenehmigung  von  denen  der  Planfeststellung  in
 zwei Punkten ohne zwingenden Grund unterscheiden.

 So  können  Plangenehmigungsbescheide  nach  §  8  Abs.  2
 LuftVG  im  Gegensatz  zu  luftrechtlichen  Genehmigungs-
 oder  Planfeststellungsbescheiden  von  Betroffenen  vielfach
 noch  Jahre  oder  Jahrzehnte  nach  Eintritt  der  Rechtskraft  an-
 gefochten  werden,  beispielsweise  mit  dem  Argument,  es
 seien  seinerzeit  nicht  alle  Belange  richtig  abgewogen  wor-
 den.  Dies  führt  zu  einer  erheblichen  Rechtsunsicherheit.
 Deshalb  ist  in  §  8  Abs.  2  LuftVG  die  Verweisung  auch  auf
 die Absätze 2 und 3 des §  9 LuftVG geboten.

 Nach  §  9  Abs.  2  LuftVG  sind  im  Planfeststellungsbeschluss
 dem  Unternehmer  die  Errichtung  und  Unterhaltung  der  An-
 lagen  aufzuerlegen,  die  für  das  öffentliche  Wohl  oder  zur
 Sicherung  der  Benutzung  der  benachbarten  Grundstücke  ge-
 gen  Gefahren  oder  Nachteile  notwendig  sind.  Heute  besteht
 insoweit  lediglich  ein  Ermessensspielraum,  die  Plangeneh-
 migung  mit  Auflagen  zu  verbinden.  Dies  wird  zum  Schutz
 dieser Anlieger korrigiert.

 Gemäß  §  9  Abs.  3  LuftVG  schließt  die  bestandskräftige
 Planfeststellung  Ansprüche  auf  Beseitigung  und  Änderung
 von  Anlagen  aus.  Dies  wird  zur  Stabilisierung  auf  die  Plan-
 genehmigung  ausgedehnt.  Privatrechtliche  Ansprüche  auf
 Grund  eines  speziellen  Titels,  auf  Beseitigung  von  nicht  be-
 standskräftig  festgestellten  Anlagen  oder  im  Übrigen  auf
 Schutzvorkehrungen  oder  Entschädigung  sind  davon  nicht
 betroffen,  soweit  sie  speziell  geregelt  sind  (§  11  LuftVG
 i.  V.  m. §  14 BImSchG).

 Die  Verweisung  auf  §  74  Abs.  4  und  5  des  Verwaltungsver-
 fahrensgesetzes  und  die  dadurch  begründete  Verpflichtung
 zur  öffentlichen  Bekanntmachung  mit  der  Folge  des  Laufs
 der  Rechtsmittelfrist  vermeidet  auch  für  die  Plangenehmi-
 gung  das  bislang  bestehende  Risiko  von  Nachbarklagen
 nach  Ablauf  unbestimmter  Zeit.  Im  Gegensatz  zu  der  für  die
 luftrechtliche  Genehmigung  bzw.  die  Planfeststellung  be-
 stehenden  Verpflichtung  zur  öffentlichen  Bekanntmachung
 ist  die  Plangenehmigung  heute  nach  §  41  VwVfG  bekannt
 zu  geben.  Deshalb  kann  im  Einzelfall  erhebliche  Unsicher-
 heit  bestehen,  wann  von  der  Rechtskraft  der  Plangenehmi-
 gung  in  Bezug  auf  Betroffene  ausgegangen  werden  kann.
 Dadurch  wird  die  Bestandskraft  einen  Monat  nach  dem  Ab-
 lauf  der  Rechtsbehelfsfrist  eintreten  und  sich  entsprechend
 auf  die  o.  g.  Abwehransprüche  auswirken,  soweit  sie  nicht
 auf speziellen privatrechtlichen Titeln beruhen.

 Zu Nummer  3

 Zu Buchstabe  b  (§  8 Abs.  3 Satz  2 LuftVG)

 Die  Neufassung  in  §  8  Abs.  3  Satz  2  Nr.  2  LuftVG  („beein-
 trächtigt“  statt  „beeinflußt“)  entspricht  dem  Sprachgebrauch
 des  Bundesverwaltungsgerichts  (Urteil  vom  16.  Dezember
 1988,  ZLW  1989,  143,  153)  und  des  §  74  Abs.  6  Satz  1
 Nr.  1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes.

 Zu Nummer  3

 Zu Buchstabe  c  (§  8 Abs.  8 LuftVG)

 Nach  der  bisherigen  Fassung  des  §  7  LuftVG  war  zweifel-
 haft,  ob  die  Behörde  Vorarbeiten  nur  zur  Vorbereitung  eines
 Antrags  auf  Genehmigung  nach  §  6  LuftVG  oder  auch  zur
 Vorbereitung  eines  Antrags  auf  Planfeststellung  oder  Plan-
 genehmigung  nach  §  8  LuftVG  gestatten  kann.  Ersteres  war
 solange  sinnvoll,  als  eine  Genehmigung  oder  Änderungs-
 genehmigung  zwingend  einem  Planfeststellungsverfahren
 oder  Plangenehmigungsverfahren  vorausgehen  musste.  Da
 nach  §  8  Abs.  6  LuftVG  die  Genehmigung  nach  §  6  LuftVG
 entgegen  der  früheren  Rechtslage  nicht  mehr  Voraussetzung
 für  ein  Planfeststellungsverfahren  oder  ein  Plangenehmi-
 gungsverfahren  ist,  d.  h.  mit  diesen  Verfahren  auch  vor  oder
 zeitgleich  mit  der  Durchführung  eines  Genehmigungsver-
 fahrens  begonnen  werden  kann,  muss  §  7  LuftVG  auch  Vor-
 arbeiten  zur  Vorbereitung  solcher  Verfahren  abdecken.  Dem
 wird  durch  die  Verweisung  auf  §  7  LuftVG  Rechnung  ge-
 tragen.

 Mit  der  Verweisung  auf  §  71c  des  Verwaltungsverfahrensge-
 setzes  wird  der  in  der  Regierungsbegründung  zum  Gesetz  zur
 Beschleunigung  von  Genehmigungsverfahren  (GenBeschlG)
 (Bundestagsdrucksache  13/3995,  S.  10)  eingeschlagene  An-
 satz  punktuell  überwunden.  §  72  des  Verwaltungsverfahrens-
 gesetzes  in  der  seitdem  geltenden  Fassung  schließt  die  gene-
 relle  und  vollständige  Geltung  der  §§  71a  bis  71e  des  Verwal-
 tungsverfahrensgesetzes  für  das  Planfeststellungsverfahren
 aus,  obgleich  festgestellt  wurde,  dass  auch  in  der  Planfeststel-
 lung  einzelne  der  in  den  §§  71a  ff.  des  Verwaltungsverfahrens-
 gesetzes  vorgesehenen  Maßnahmen  durchaus  zweckmäßig
 sind.  Dieser  Widerspruch  wird  durch  die  Anordnung  einer
 Anwendbarkeit  von  §  71c  des  Verwaltungsverfahrensgesetzes
 im  Interesse  der  Vereinfachung  und  Beschleunigung  der  luft-
 verkehrsrechtlichen  Planfeststellung  überwunden.  Ergänzend
 wird  eine  Duldungspflicht  bereits  vor  Eintritt  der  Bestands-
 kraft eines Planfeststellungsbeschlusses eingeführt.

 Zu Nummer  4  (§  8a LuftVG)

 Die  Regelung  dient  der  Klarstellung.  Nach  dem  Sinn  und
 Zweck  der  Vorschrift  müssen  von  der  Veränderungssperre
 auch  solche  Grundstücke  erfasst  sein,  für  die  eine  Bau-
 genehmigung  nur  mit  Zustimmungsvorbehalt  der  Luftfahrt-
 behörden erteilt werden kann.

 Zu Nummer  5

 Zu Buchstabe  a  (§  10 Abs.  2 Satz  1 Nr.  2 LuftVG)

 Die  Maßgabe  enthält  –  vergleichbar  der  Regelung  in  §  71c
 Abs.  3  VwVfG  –  die  Verpflichtung  der  Anhörungsbehörde
 den  Plan  unverzüglich  nach  Eingang  auf  Vollständigkeit  zu
 prüfen  und  dem  Vorhabensträger  ggf.  mitzuteilen,  welche
 Unterlagen  nachzureichen  sind.  Mit  der  gesetzlichen  Klar-
 stellung  wird  ein  Signal  zur  Beschleunigung  von  Planfest-
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stellungsverfahren  gesetzt,  weil  der  Vorhabensträger  kurz-
 fristig  darüber  informiert  wird,  welche  Planunterlagen  er
 nachreichen muss.

 Als  Maßgabe  zu  §  73  des  Verwaltungsverfahrensgesetzes
 des  Bundes  wird  angeordnet,  in  welchen  Gemeinden  eine
 Auslegung  erforderlich  ist.  Zur  Entlastung  der  Gemeinden,
 die  die  Auslegung  durchführen,  ist  vorgesehen,  dass  die
 Namen  und  Anschriften  der  betroffenen  Grundstückseigen-
 tümer  in  den  zum  Plan  gehörenden  Grunderwerbsverzeich-
 nissen  benannt  werden  können.  Dies  stellt  eine  Verfahrens-
 vereinfachung  für  die  Bürger  dar,  da  diese  ihre  Betroffen-
 heit  leichter  feststellen  können.  Die  Gemeinden  werden  ent-
 lastet,  weil  sie  keine  Hilfestellung  beim  Auffinden  der
 Grundstücksbetroffenheiten  während  der  Offenlegung  leis-
 ten  müssen.  Eine  inhaltsgleiche  Regelung  ist  auf  Landes-
 ebene  in  den  Straßengesetzen  mehrerer  Bundesländer  ent-
 halten  und  hat  sich  in  der  Praxis  als  effizient  erwiesen.  Aus
 Gründen  der  Praktikabilität  ist  es  sinnvoll,  diese  Regelung
 auch  für  gleich  gelagerte  Verfahren  auf  Bundesebene  vor-
 zusehen.

 Satz  4  erleichtert  die  Benachrichtigung  von  nicht  ortsansäs-
 sigen  Betroffenen,  indem  §  3  Abs.  2  Satz  2  des  Verkehrs-
 wegeplanungsbeschleunigungsgesetzes  in  das  bundesweit
 einheitlich  geltende  Recht  übernommen  wird:  Jede  Ge-
 meinde,  die  einen  Plan  auszulegen  hat,  hat  die  Auslegung
 bekannt  zu  machen  und  dabei  bestimmte  Hinweise  zu
 erteilen  (§  73  Abs.  5  Satz  1  und  2  VwVfG).  Gegenwärtig
 ist  die  Gemeinde  außerhalb  des  Anwendungsbereichs  des
 VerkPBG  nach  §  73  Abs.  5  Satz  3  des  Verwaltungsver-
 fahrensgesetzes  verpflichtet,  nicht  ortsansässige  Betroffene
 gesondert  (mit  den  entsprechenden  Hinweisen)  zu  benach-
 richtigen,  wenn  deren  Person  und/oder  Aufenthalt  bekannt
 sind.  Gegenüber  Betroffenen,  die  nach  Person  und/oder
 Aufenthalt  unbekannt  sind,  sind  zuvor  Ermittlungen  in  „an-
 gemessener“  Frist  erforderlich,  bevor  von  einer  Benachrich-
 tigung  abgesehen  werden  kann.  Die  Pflicht,  vor  dem  Ab-
 sehen  von  der  Benachrichtigung  Ermittlungen  zu  tätigen,
 soll  entfallen.  Denn  das  vage  Ermittlungserfordernis  hat
 sich als verzögernd und wenig erfolgreich erwiesen.

 Zu Nummer  5

 Zu Buchstabe  b  (§  10 Abs.  2 Satz  1 Nr.  3 Satz  3 und 4
 LuftVG)

 In  Satz  3  wurde  die  Regelung  betreffend  die  Äußerungen
 der  Kommission  in  §  32b  unverändert  übernommen.  In
 Satz  4  wird  die  verfahrensrechtliche  Stellung  der  nach  §  59
 des  Bundesnaturschutzgesetzes  und  der  im  Rahmen  des
 §  60  des  Bundesnaturschutzgesetzes  nach  landesrecht-
 lichen  Vorschriften  anerkannten  Naturschutzvereine  im  An-
 hörungsverfahren  bestimmt.  Das  Verwaltungsverfahrensge-
 setz  regelt  die  Beteiligung  der  anerkannten  Naturschutzver-
 eine  nicht  ausdrücklich,  da  es  sich  weder  um  Behörden,  de-
 ren  Aufgabenbereich  durch  das  Vorhaben  bewirkt  wird,
 noch um private Betroffene handelt.

 Zu Nummer  5

 Zu Buchstabe  c  (§  10 Abs.  2 Satz  1 Nr.  6 LuftVG)

 Auch  die  Vorschrift  hat  das  Ziel,  spezifische  Regelungen  für
 anerkannte  Naturschutzvereine  zu  schaffen.  In  Satz  1  wird

 die  Regelung  des  §  73  Abs.  8  des  Verwaltungsverfahrens-
 gesetzes  inhaltlich  übernommen  und  auf  die  anerkannten
 Naturschutzvereine  angewandt.  Satz  2  hat  zum  Ziel,  alle  an-
 erkannten  Naturschutzvereine  (nicht  nur  diejenigen,  die  be-
 reits  im  Ausgangsverfahren  Stellung  genommen  haben)  von
 der  Planänderung  zu  benachrichtigen,  auch  wenn  keine
 neue  Auslegung  gemäß  §  73  Abs.  8  VwVfG  erfolgt.  Die
 Regelung  dient  der  Rechtssicherheit.  Durch  eine  öffentliche
 Bekanntmachung  wird  sichergestellt,  dass  die  anerkannten
 Naturschutzvereine  prüfen  können,  inwieweit  durch  Plan-
 änderungen  neue  Betroffenheiten  entstanden  sind.  Auf  diese
 Weise  werden  die  anerkannten  Naturschutzvereine  mitein-
 bezogen.  Da  auch  künftig  in  Fällen,  in  denen  sich  die  Ände-
 rung  auf  das  Gebiet  einer  anderen  Gemeinde  auswirkt,  eine
 Auslegung  der  geänderten  Unterlagen  für  einen  Monat  statt-
 findet,  bleibt  auch  in  schwierigen  Fällen  ausreichend  Zeit
 für  eine  fundierte  Stellungnahme.  Daher  stellt  Satz  3  klar,
 dass  die  erneute  Durchführung  eines  Erörterungstermins  im
 Regelfall verzichtbar ist.

 Zu Nummer  5

 Zu Buchstabe  c  (§  10 Abs.  2 Satz  1 Nr.  7 LuftVG)

 Die  Regelung  entspricht  inhaltlich  §  18c  AEG  und  §  17c
 FStrG.  Wegen  der  gleichgelagerten  Problematik  wurde  die
 Regelung  auch  für  den  Bereich  des  Luftverkehrsgesetzes
 vorgesehen.

 Zu Nummer  6  (§  10 Abs.  4 LuftVG)

 Satz  1  entspricht  §  10  Abs.  4  Satz  1  LuftVG  in  der  bislang
 gültigen  Fassung.  Mit  der  Einfügung  des  Satzes  2  wird  eine
 Gleichbehandlung  zwischen  Betroffenen  und  den  anerkann-
 ten  Naturschutzvereinen  im  Hinblick  auf  die  Einwendungs-
 präklusion  erreicht.  Diese  Gleichstellung  bezieht  sich  auch
 auf  Planänderungen  im  Sinne  des  §  73  Abs.  8  VwVfG.  Die
 Präklusion  der  Behörden  wird  nach  dem  Vorbild  des  §  17
 Nr.  1  Satz  2  WaStrG  in  der  bislang  geltenden  Fassung  aus-
 gestaltet.

 Zu Nummer  7  (§  28a LuftVG)

 Die  Änderung  übernimmt  die  aus  dem  Fernstraßenrecht  be-
 währte  Vorschrift  des  §  19a  FStrG  in  das  Luftverkehrsrecht.
 Dadurch  wird  der  Entscheidungsprozess  im  Planfeststel-
 lungsverfahren  erleichtert.  Werfen  Planfeststellungsver-
 fahren  entschädigungsrechtliche  Fragestellungen  z.  B.  zu
 Schutzvorkehrungen  im  Sinne  des  §  74  Abs.  2  des  Ver-
 waltungsverfahrensgesetzes  auf,  so  entscheidet  künftig  die
 nach  Landesrecht  zuständige  Behörde  in  einem  gesonderten
 Verfahren  entsprechend  dem  Enteignungsrecht  des  Landes.
 Im  Planfeststellungsverfahren  findet  keine  Festlegung  der
 streitigen Entschädigungshöhe mehr statt.

 Zu Nummer  8  (§  71 Abs.  3 LuftVG)

 Diese  Vorschrift  sieht  in  Absatz  3  eine  Übergangsregelung
 für  die  vor  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes  begonnenen  Pla-
 nungsverfahren  vor.  Sie  werden  nach  den  Vorschriften  die-
 ses  Gesetzes  weitergeführt.  Satz  2  enthält  eine  der  Rechts-
 sicherheit  dienende  Klarstellung,  dass  die  spezialgesetzliche
 Vorschrift des §  11 Abs.  2 VerkPBG unberührt bleibt.
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Zu Artikel  9  (Änderung des Magnetschwebebahn-
 planungsgesetzes)

 Zu den Nummern 1 bis 5

 Diese  Vorschriften  vollziehen  die  Änderungen  im  Bereich
 des  Eisenbahnwesens  (Artikel  4)  für  das  Planungsrecht  der
 Magnetschwebebahnen  nach.  Dabei  werden  bestehende  Be-
 sonderheiten  des  Planungsrechts  für  diesen  Verkehrsträger
 aufrechterhalten.  Der  Träger  des  Vorhabens  reicht  die  Pläne
 und  sonstigen  Antragsunterlagen  bei  der  Planfeststellungs-
 behörde,  dem  Eisenbahn-Bundesamt,  ein.  Dieses  leitet  sie
 der  Anhörungsbehörde  zu.  Damit  wird  die  zwischen  §  1
 Abs.  3  und  §  5  Abs.  1  Nr.  1  Satz  1  des  Magnetschwebe-
 bahnplanungsgesetzes  in  der  bislang  geltenden  Fassung  ge-
 gebene  Unstimmigkeit  beseitigt.  Das  Eisenbahn-Bundesamt
 bleibt  Bauaufsichtsbehörde  gemäß  §  2d  MBPlG  (vgl.  §  1
 Abs.  2 MBPlG in der bisher geltenden Fassung).

 Zu Artikel  10  (Änderung der Magnetschwebebahn-
 Bau- und Betriebsordnung)

 Diese  Neuregelung  gleicht  die  Magnetschwebebahn-Bau-
 und  Betriebsordnung  (MBBO)  an  die  Regelungen  im  Eisen-
 bahnwesen  an.  Die  MBBO  enthält  derzeit  eine  sehr  restrik-
 tive  Ausnahmeregelung  (§  5),  die  deutlich  hinter  den  Rege-
 lungen  der  EBO  zurück  bleibt.  So  sind  für  bestimmte  Be-
 reiche  (z.  B.  §  14  Lichtraum)  bisher  keine  Ausnahmen  von
 den  Vorschriften  der  MBBO  –  auch  nicht  beim  Nachweis
 mindestens  gleicher  Sicherheit  –  zugelassen,  es  sei  denn  zu
 Versuchs-  und  Probezwecken.  Mit  der  Neuregelung  wird
 eine  wesentliche  Flexibilisierung  der  Anwendung  der
 MBBO  ermöglicht.  Der  Vorschlag  wirkt  erkennbar  verfah-
 rensbeschleunigend  für  Magnetschwebebahnprojekte  und
 greift  entsprechende  Initiativen  des  EBA  auf.  Er  hat  –  wegen
 des  geforderten  Nachweises  mindestens  gleicher  Sicherheit
 –  keinen  Einfluss  auf  die  Anforderungen  an  die  Sicherheit
 einer Betriebsanlage der Magnetschwebebahnen.

 Zu Artikel  11  (Änderung des Bundesnaturschutz-
 gesetzes)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zur  Ersetzung  des
 §  17  des  Bundesfernstraßengesetzes  in  der  bisherigen  Fas-
 sung  durch  die  §§  17  bis  17d  FStrG  (vgl.  Begründung  zu
 Artikel 2 Nr.  3 am Anfang).

 Zu Artikel  12  (Änderung der Verwaltungsgerichts-
 ordnung)

 Bisher  beschränkte  sich  die  Zuständigkeit  der  Oberverwal-
 tungsgerichte  bzw.  der  Verwaltungsgerichtshöfe  im  Zusam-
 menhang  mit  der  straßenrechtlichen  Planfeststellung  auf  die
 Bundesfernstraßen.  Dies  erscheint  nicht  mehr  zeitgemäß,
 zumal  die  Schwierigkeit  einer  Planung  nicht  von  der  Ein-
 stufung  der  Straße  abhängt.  Es  ist  deshalb  zweckmäßig,  für
 das  sehr  komplexe  Planfeststellungsrecht,  soweit  es  die
 Straßen  betrifft,  die  erstinstanzliche  Zuständigkeit  der  Ober-
 gerichte  zu  bestimmen.  Dies  führt  zu  einer  erheblichen
 Reduzierung  der  Dauer  verwaltungsgerichtlicher  Verfahren.

 Für  Vorhaben  von  besonderer  Bedeutung  für  die  Infrastruk-
 tur  und  die  wirtschaftliche  Entwicklung  wird  die  erst-  und
 letztinstanzliche  Zuständigkeit  dem  Bundesverwaltungs-
 gericht  zugewiesen.  Dazu  gehören  Bundesfernstraßen,

 Schienenwege  des  Bundes  und  Bundeswasserstraßen  mit
 überragender  verkehrlicher  Bedeutung  sowie  die  Anlage,
 Erweiterung  oder  Änderung  von  Verkehrsflughäfen,  Vor-
 haben  nach  dem  Magnetschwebebahnplanungsgesetz  und
 Hochspannungsleitungen  oder  Erdkabel  ab  110  Kilovolt.
 Damit  erhalten  der  Vorhabensträger  und  Investoren,  die  sich
 im  Umfeld  dieser  Vorhaben  ansiedeln  wollen,  schnell  eine
 rechtssichere  Basis  für  die  Bauausführung  bzw.  für  Stand-
 ortentscheidungen.

 In  der  Folge  ist  §  48  Abs.  1  VwGO  entsprechend  anzupas-
 sen.  Für  Streitigkeiten,  die  planfeststellungsbedürftige  Vor-
 haben  für  Gasversorgungsleitungen  betreffen,  wird  die  erst-
 instanzliche  Zuständigkeit  der  Oberverwaltungsgerichte  in
 §  48 Abs.  1 Satz  1 Nr.  4 VwGO-E vorgesehen.

 Der  Anspruch  des  Bürgers  auf  effektiven  Rechtsschutz  nach
 Artikel  19  Abs.  4  des  Grundgesetzes  ist  mit  der  Neurege-
 lung  der  Zuständigkeit  des  Bundesverwaltungsgerichts  ver-
 einbar.  Die  erstinstanzliche  Zuständigkeit  des  Bundesver-
 waltungsgerichts  beschränkt  sich  auf  Vorhaben  von  beson-
 ders  hoher  Bedeutung  für  die  Infrastruktur  und  die  wirt-
 schaftliche  Entwicklung.  Der  Rechtsschutz  für  den  Bürger
 wird  auch  bei  Beschränkung  auf  eine  Instanz  gewährleistet.

 Zu Artikel  13  (Änderung des Fernstraßenausbau-
 gesetzes)

 Die  derzeit  geltende  Regelung  im  Bedarfsplan  für  die  Bun-
 desfernstraßen  betreffend  Vorhaben  mit  besonderem  natur-
 schutzfachlichen  Planungsauftrag  für  VB  verstößt  gegen
 den  Grundsatz  der  Bestimmtheit  von  Rechtsvorschriften.
 Zum  einen  handelt  es  sich  um  Vorhaben  des  Vordringlichen
 Bedarfs  –  sie  sind  in  dieser  Spalte  vermerkt  –  zum  anderen
 sind  sie  es  jedoch  nicht,  da  sie  erst  mit  der  Einstellung  in
 den  Straßenbauplan  als  Anlage  zum  Bundeshaushalt  zu  Vor-
 haben  des  Vordringlichen  Bedarfs  werden.  Dies  führt  zu
 einer  erheblichen  Rechtsunsicherheit  und  -unklarheit,  ins-
 besondere  im  Hinblick  auf  die  Regelung  in  §  17  Abs.  6a
 FStrG,  die  in  den  vorliegenden  Entwurf  übernommen  wor-
 den  ist  (§  17d  FStrG).  Die  Änderung  ist  deshalb  bereits  aus
 rechtsstaatlichen Gründen dringend geboten.

 Zu Artikel  14  (Rückkehr zum einheitlichen
 Verordnungsrang)

 Die  Vorschrift  erlaubt  die  zukünftige  Änderung  der  durch
 dieses  Gesetz  geänderten  Verordnungen  (Artikel  7  und  10)
 im Wege der Rechtsverordnung (Entsteinerungsklausel).

 Zu Artikel  15  (Neubekanntmachung)

 Die  Vorschrift  erlaubt  die  Neubekanntmachung  der  genann-
 ten Gesetze.

 Zu Artikel  16  (Inkrafttreten)

 Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten.

 C.

 Ferner  hat  der  Bundesrat  folgende  Entschließungen  gefasst:

 1.  Der  Bundesrat  bittet  die  Bundesregierung,  die  Regelun-
 gen  zur  Beteiligung  der  anerkannten  Naturschutzvereine
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und  deren  Anerkennung  unter  Berücksichtigung  der
 EG-Richtlinie  (2003/35/EG)  zur  Umsetzung  der  Århus-
 Konvention baldmöglichst  zu überarbeiten.

 B e g r ü n d u n g

 Es  muss  sichergestellt  werden,  dass  alle  Vereinigungen
 und  Verbände,  die  nach  der  zur  Umsetzung  der  Århus-
 Konvention  erlassenen  EG-Richtlinie  zur  Verbandsklage
 gegen  UVP-pflichtige  Infrastrukturvorhaben  befugt  sind,
 von  den  Beteiligungs-  und  Präklusionsbestimmungen  er-
 fasst  werden.  Dabei  ist  ein  etwaiger  Konnex  mit  dem  ge-
 planten Umweltrechtsbehelfsgesetz zu berücksichtigen.

 2.  Der  Bundesrat  bittet  die  Bundesregierung,  die  Arten-
 schutzregelung  der  §§  19  und  43  Abs.  4  BNatSchG  unter
 Beachtung  der  Entscheidung  der  EuGH  vom  10.  Januar
 2006  (Rs.  C98/03)  möglichst  bald  zu  überarbeiten,  um
 damit  für  die  Zulassung  von  Infrastrukturvorhaben  die
 notwendige Rechtssicherheit zu gewährleisten.

 B e g r ü n d u n g

 Im  Vertragsverletzungsverfahren  gegen  die  Bundesrepu-
 blik  Deutschland  hat  der  EuGH  entschieden,  dass  die
 Artenschutzregelung  des  §  43  Abs.  4  BNatSchG  nicht
 den  europarechtlichen  Vorgaben  der  Richtlinie  92/43  zur
 Erhaltung  der  natürlichen  Lebensräume  sowie  der  wild-
 lebenden  Tiere  und  Pflanzen  (FFH-Richtlinie)  genügt
 (Rs. C98/03 v. 10.  Januar 2006).

 §  43  Abs.  4  BNatSchG  kann  daher  nicht  mehr  angewen-
 det  werden,  wenn  durch  Vorhaben  europarechtlich  ge-
 schützte Arten beeinträchtigt werden.

 Damit  besteht  keine  ausreichende  Verfahrenssicherheit
 bzw.  ein  Durchführungshindernis  für  diese  Infrastruktur-
 vorhaben.

 Darüber  hinaus  sollte  eine  rechtssichere  Umsetzung
 sicherstellen,  dass  das  europäische  Artenschutzrecht  der
 Artikel  5  bis  9  der  Richtlinie  79/409/EWG  und  der
 Artikel  12  bis  16  der  Richtlinie  92/43/EWG  bei  allen
 Eingriffen,  die  einem  behördlichen  Zulassungserforder-
 nis  unterliegen,  abgeprüft  wird.  Aus  verwaltungsökono-
 mischen  und  regelungstechnischen  Gründen  sollte  dies
 durch  eine  Anpassung  der  Eingriffsregelung  geschehen.
 Auf  keinen  Fall  sollte  eine  weitere  artenschutzrechtliche
 Zulassung neben der Befreiung eingeführt werden.

 Die  Regelungslücke  ist  möglichst  bald  durch  eine  euro-
 parechtskonforme  Überarbeitung  –  losgelöst  von  einer
 Novellierung des BNatSchG – zu schließen.
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Anlage  2
 Stellungnahme der Bundesregierung
 Gesamtherstellung: 
 Vertrieb:  Bundesanzeiger  Verlagsg
 Die  Bundesregierung  begrüßt,  dass  der  Bundesrat  mit  eige-
 nen  Vorschlägen  zeigt,  dass  es  einen  breiten  Konsens  über
 die  Verbesserung  der  Investitionsbedingungen  am  Standort
 Deutschland  durch  Planungsbeschleunigung  gibt.  Die  Bun-
 desregierung  hat  bereits  einen  eigenen  Gesetzentwurf  zur
 Beschleunigung  von  Planungsverfahren  für  Infrastruktur-
 vorhaben  (Infrastrukturplanungsbeschleunigungsgesetz)
 vorgelegt,  mit  dem  sich  seit  Dezember  2005  der  Deutsche
 Bundestag  (Bundestagsdrucksache  16/54)  befasst.  An  die-
 sem  Gesetzentwurf  hält  die  Bundesregierung  im  Grundsatz
 fest.

 Der  Gesetzentwurf  des  Bundesrates  stimmt  in  großen  Teilen
 mit  dem  Entwurf  des  Infrastrukturplanungsbeschleuni-
 gungsgesetzes  der  Bundesregierung  überein.  Dies  bestätigt
 die  enorme  Bedeutung  des  Gesetzentwurfs  der  Bundes-
 regierung  für  die  Weiterentwicklung  des  deutschen  Pla-
 nungsrechts.  Die  Bundesregierung  hat  eine  Formulierungs-
 hilfe  für  einen  Änderungsantrag  der  Regierungsfraktionen
 im  Deutschen  Bundestag  zur  Fortschreibung  des  Regie-
 rungsentwurfs  erstellt  und  den  Koalitionsfraktionen  über-
 geben.  Darin  werden  entsprechend  der  Koalitionsverein-
 barung  der  die  Bundesregierung  bildenden  Parteien  auch
 Änderungsvorschläge der Länder berücksichtigt.

 Die  Bundesregierung  strebt  an,  dass  das  neue  deutsche  In-
 frastrukturplanungsrecht  noch  im  Sommer  2006  in  Kraft
 treten  kann  und  im  Interesse  Aller  und  in  europarechtskon-
 former  Ausgestaltung  effizientere,  transparentere  und
 schnellere Zulassungsverfahren ermöglichen wird.
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